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Stadt Zossen mit ihren Ortsteilen: Glienick, Horstfelde, Schünow, Kallinchen, Lindenbrück, Nächst Neuendorf, Nunsdorf, Schöneiche, 
Wünsdorf und Zossen und den bewohnten Gemeindeteilen: Werben, Zesch am See, Funkenmühle, Neuhof, Waldstadt, Dabendorf

Fest der Vereine
am 30.4.
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Zossen, den 30. März 2011 • Nr. 3 - 2. Jahrgang - 13. Woche • Herausgeber Stadt Zossen

STADTBLATT
Schuldnerberatung in Zossen
jeden Dienstag 
von   9:00-18:00 Uhr  
Schuldnerberatung, Fr. Schulz
jeden Mittwoch 
von   9:00-17:00 Uhr 
Schuldner/ Insolvenzberatung, 
Fr. Jungnickel
jeden Mittwoch 
von 14:00-16:00 Uhr 
Bescheinigungen für P-Konto, 
Fr. Schulz
jeden Donnerstag 
von   9:00-16:00 Uhr 
Schuldnerberatung, Fr. Schulz 
Terminvergabe unter 03377 
20439-44 (Frau Bettina Schwarz) 

oder über unsere neue Homepage 
www.betreuungsverein-tf.de

Offene Sprechstunde der Schuld-
nerberatung in Zossen 
(ohne Terminvergabe)
09:00 – 12:00 Uhr und 
14:00 – 18:00 Uhr
Nächste Termine: 14.04.2011
  12.05.2011
  09.06.2011
Neu!!! Neu!!!! Neu!!! Allgemei-
ne Sozialberatung
Jeden 2. und 4. Montag im Monat 
von 13:00 – 17:00 Uhr (ohne Ter-
minvergabe)
Bürgerbüro (direkt gegenüber 

Bahnhof), Bahnhofstraße 25 in 
Zossen
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Mo-
nat von 13:00 – 17:00 Uhr (ohne 
Terminvergabe)
Bürgerhaus Wünsdorf, 
Am Bürgerhaus 1 in Wünsdorf

Berater: Gunter Appelt

Zusätzliche individuelle Ter-
minvergabe für eine Beratung in 
unseren Vereinsräumen bzw. die 
genauen Daten für die einzelnen 
Beratungstage in den Gemein-
den unter 03377 20439-44 
(Frau Bettina Schwarz)

Ausbildung der 
Feuerwehr

Seite 7

Schuldner-, Insolvenz- und allgemeine Sozialberatung 
beim Freien Betreuungsverein Teltow-Fläming e.V. 
in Zossen, Stubenrauchstraße 26 in 15806 Zossen

Im heutigen Stadtblatt sind so viele interes-
sante Themen enthalten, auf die ich Sie an 
dieser Stelle hinweisen möchte, dass ich 
mich mal nicht nur einem Thema widme, 
sondern mehrere kurz anreiße. 
Ein wichtiger Schritt zur Ansiedlung von 
Kaufland, Deichmann und Dänisches Bet-
tenlager in Zossen wurde geschafft, die Aus-
legung des Bebauungsplanes an der Stuben-
rauchstrasse wurde beschlossen (mehr auf 
Seite 13). Wenn alles zügig weitergeht, kann 
noch in diesem Jahr Baubeginn sein.
Am 30.04. findet im Zossener Stadtpark nun 
schon zum achten Mal das Fest der Vereine 
statt. Das ehrenamtliche Organisationsteam 
hofft nicht nur auf gutes Wetter, sondern 
auch auf viele Besucher (mehr auf Seite 
8/9). Ich freue mich darauf, an diesem Tag 
viele Zossener im Stadtpark zu treffen, also 
Sie alle, liebe Leserinnen und Leser.
Auf Seite 7 finden Sie im Jahresbericht der 
Feuerwehren viele atemberaubende Zahlen. 
Ein herzlicher Dank geht an alle Kameraden 
der Feuerwehr für die geleistete Arbeit.
Und zu guter letzt noch in eigener Sache: 
Wenn Sie dieses Stadtblatt mögen oder 
auch nicht, beteiligen Sie sich bitte an der 
Leserumfrage auf Seite 11.
Vielen Dank und viel Spass beim Lesen.
Wir sehen uns am 30.04. im Stadtpark

Ihre Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Blick in Töpferei

Seite 2

Vielen Rentnern blieb bisher der 
Stress mit der Steuererklärung 
erspart. Mit Einführung des Alter-
seinkünftegesetzes hat sich aber 
die Zahl der Rentner erweitert, 
die eine Steuererklärung abgeben 
müssen.  
Für viele Rentner sind dabei fol-
gende Fragen noch ungeklärt: 
Muss ich jetzt überhaupt Steuern 
zahlen und auch tatsächlich eine 
Steuererklärung abgeben? Welche 
Freibeträge, Sonderausgaben und 
Werbungskosten kann ich dabei 
geltend machen? 
Die Auskunfts- und Beratungsstel-
le der Deutschen Rentenversiche-
rung in Zossen bietet daher einen 

kostenlosen Vortrag „Rente und 
Steuern – was muss ich wissen?“ an.

Termin: 12.04.2011 um 10.00 Uhr

Aufgrund begrenzter Platzkapa-
zität ist eine Anmeldung erfor-
derlich: Tel: 03377 300849, Fax: 
0331 2301-134 oder per E-Mail: 
mailto:service.in.zossen@drv-
berlin-brandenburg.de

Veranstaltungsort: 
Auskunfts- und Beratungsstelle der 
Deutschen Rentenversicherung, 
Baruther Str. 23, 15806 Zossen 
Darüber hinaus können die Besu-
cher der Vortragsveranstaltungen 

gleich im Anschluss die für die 
Steuererklärung 2010 notwendi-
ge Auskunft über die Rentenhöhe 
erhalten. Bitte bringen Sie hierfür 
Ihren Personalausweis sowie Ihren 
Rentenausweis bzw. Rentenversi-
cherungsnummer mit.
Übrigens: Wir bieten auch Vor-
träge zu anderen interessanten 
Rententhemen an - detaillierte In-
formationen über unser gesamtes 
kostenloses Vortragsprogramm 
erhalten Sie in unserer Auskunfts- 
und Beratungsstelle.

Ihr Team der Auskunfts- und Bera-
tungsstelle in Zossen, Baruther Str. 
23, freut sich auf Ihren Besuch.

Kostenloser Vortrag „Rente und Steuern – 
was muss ich wissen?“

Kursangebote der Volkshochschule vom 30.03. – 27.04.2011

Am 09. April 2011 findet der 
deutschlandweite „Astronomie-
tag“, initiiert durch die Vereinigung 
der Sternfreunde e.V. statt. Auch 
die Schul- und Volkssternwar-
te Dahlewitz wird sich an dieser 
Aktion beteiligen. Folgendes Pro-
gramm ist geplant:

ab 14.00 Uhr
Sonnenbeobachtungen  
ab 14.00 Uhr stdl. 
Vorführungen im Planetarium  

ab 20.00  Uhr 
Beobachtungen am 75-cm-Spiegel
 
Sollte schlechtes Wetter sein, 
finden nur die Vorführungen im 
Planetarium statt.
Zur Sonnenbeobachtung wird u. a. 
ein Sonnenteleskop eingesetzt, mit 
dem die Beobachtung der Protu-
beranzen erfolgen kann. 
Auch Sonnenflecken werden bei 
entsprechenden Sichtverhältnis-
sen bewundert werden können. 

Informationen zur Arbeit des Ver-
eins im Internet unter http://www.
sternwartedahlewitz.de  
und telefonische Anfragen wie im-
mer unter 033708 30164 oder unter 
03379 320432.
Alle Veranstaltungen finden in der 
Oberschule Dahlewitz statt. 
Die Sternwarte ist über den Ostein-
gang der Oberschule zu erreichen. 

Michael Wenzel
1. Vorsitzender

Astronomietag 2011

Datum Uhrzeit Kurs-Nr. Titel Ort 
Mi., 30.03. 18:30 M20513 Aquarellmalerei – Motive aus der Umgebung Rangsdorf 
Do., 07.04. 17:00 M21309 Filzen für Ostern Zossen 
Sa., 09.04. 10:00 M50904 Farb- und Stilberatung Rangsdorf 
Di., 12.04. 18:30 M20514 Aquarellmalerei für Anfänger Zossen 
Do., 14.04. 17:00 M105112 Welche neuen Leistungen stehen  Zossen
   Empfängern von ALG II zu?  
Do., 14.04. 19:00 M50805 Konfliktkommunikation oder  Zossen
   Erziehungspartnerschaft  
Di - Sa,  täglich M50054 10-Finger-Tastschreiben am PC / Rangsdorf
26.04. –  09:30 –  Bildungsurlaub
30.04. 14:30
Anmeldung und weitere Informationen in der VHS-TF, 14943 Luckenwalde, Am Nuthefließ 2, 
Tel. (03371) 608-3140 bis 3148, E-Mail: kvhs@teltow-flaeming.de oder online vhs.teltow-flaeming.de www.klaus-markwardt.deŠkodaService

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.autohaus-klaus-markwardt.de

Stubenrauchstr. 58 – 59, 15806 Zossen - direkt an der B 96, Tel. 03377 / 3 35 07-0

Erleben Sie unsere große Auswahl ...

…hochwertiger Gebrauchtwagen direkt vom Fachmann zu Top-Konditionen!Konditionen!

✔ Finanzierung auch ohne 
Anzahlung möglich

✔ Inzahlungnahmeprämie von 
bis zu 3.000,– €

✔ inklusive GarantieGarten-, Landschaftsbau und Friedhofsgestaltung

Wir bieten Leistungen um 
Haus, Hof und Garten
 - Wir pflanzen und pflegen
 - legen den Garten neu an
 - führen Grabpflege durch

Petra Miersch
Kleinstückenweg 1c, 15806 Zossen, Tel./Fax 03377 / 330 246

Tag und Nacht 033764 - 26 53 10
15749 Mittenwalde • St. Moritz - Kirchstraße 1

preiswert & kompetent

Bestattungshaus
Grunow

RA Thomas Blanke 
- auch Fachanwalt für Arbeitsrecht -

Tätigkeits- und Interessenschwerpunkte:

 • Scheidungs- und Familienrecht 
 • Recht im Straßenverkehr

Tel. 03377 200 505 oder per E-Mail 

anwaltblanke-zossen@t-online.de
 15806 Zossen • Berliner Straße 9 • Fax: 03377 202 119

Kontor Immobilien GbR
Bahnhofstraße 54
15806 Zossen

Tel./Fax: 03377 / 96 99 66 1
Email: info@kontorimmobilien.de
Web: www.kontorimmobilien.de

Wir suchen für unsere Kunden 
Grundstücke, Häuser und Wohnungen.

www.kontorimmobilien.de

Kfz-Sachverständiger
Freier und unabhängiger Kfz-Sachverständiger
für Schaden- und Wertgutachten
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Ronald Schwericke
         Meister
15838 Am Mellensee/OT Rehagen • Horstweg 1
fon: 033703 / 69 89 64 • mobil: 0152 - 22 386 495
e-Mail: email@kfzgutachter-schwericke.de
- Beratung bei Autounfall u. Versicherungsangelegenheiten

- Erstellung von Schadengutachten, Wertgutachten u. Kostenvoranschlägen
- Lackschichtdickenmessungen

Service, Reparatur, Handel und Verleih für
Rasenmäher, -traktoren, Mopeds, Fahrräder
Service vor Ort auch für Zossen und Umgebung
Paplitzer Hauptstraße 1 • 15837 Baruth OT Paplitz

Tel.: 033704/9 66 18 • Mobil: 0173/6053 046



Auf Grund des § 3 der Kommunal-
verfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezem-
ber 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 
286) geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. September 2008) 
(GVBl. I/08, [Nr. 12], S. 202,207) und 
des § 49a des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2005 (GVBl. I/05, 
[Nr. 16], S.218), sowie der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Brandenburg 
(KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.03.2004 (GVBl. 
I/04, Seite 174), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26.04.2005 (GVBl. I/05, Seite 170) 
hat die Stadtverordnetenversamm-
lung in ihrer Sitzung am 16.03.2011 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Benutzungsgebühren
(1) Die Stadt erhebt für die nach 
Maßgabe der Straßenreinigungs-
satzung der Stadt Zossen vom 
30.06.2010 durchgeführte Reini-
gung der öffentlichen Straßen Be-
nutzungsgebühren nach § 6 KAG 
i.V.m. § 49 a Abs. 5 Nr. 3 BbgStrG.
(2) Den Kostenanteil, der auf das 
allgemeine öffentliche Interesse 
an der Straßenreinigung sowie 
auf Straßenteile entfällt, für die ei-
ne Gebührenpflicht nicht besteht, 
trägt die Stadt.

§ 2 
Gebührenmaßstab und Gebüh-
rensatz

(1) Maßstab für die Benutzungs-
gebühr ist die Grundstücksseite 
entlang der Straße, durch die das 
Grundstück erschlossen ist (Front-
länge) sowie die Anzahl der jährli-
chen Reinigungen. Festlegungen 
dazu enthält die Straßenreini-
gungssatzung der Stadt Zossen 
einschließlich des dazugehörigen 
Straßenverzeichnisses, welches 
Bestandteil der Satzung ist. Grenzt 
ein durch die Straße erschlossenes 
Grundstück nicht oder nicht mit der 
gesamten der Straße zugewandten 
Grundstücksseite an diese Straße, 
so wird anstelle der Frontlänge 
bzw. zusätzlich zur Frontlänge die 
der Straße zugewandte Grund-
stücksseite zugrunde gelegt. Zu-
gewandte Grundstücksseiten sind 
diejenigen Abschnitte der Grund-
stücksbegrenzungslinie, die mit der 
Straßengrenze gleich, parallel oder 
in einem Winkel von weniger als 45 
Grad verlaufen.
Grenzt ein durch die Straße er-
schlossenes Grundstück nicht 
oder nur zum Teil an diese Straße 
und weist es im übrigen keine ihr 
zugewandte Grundstücksseite auf, 
so wird die Frontlänge bzw. die 
Grundstücksseite zugrunde gelegt, 
die sich bei einer gedachten Ver-
längerung dieser Straße in gerader 
Linie ergeben würde.
Hat ein Grundstück mehrere ei-
ner erschließenden Straße zuge-
wandte Seiten, so wird die längste 
zugewandte Grundstücksseite als 
Frontlänge zur Bemessung der Ge-
bühr herangezogen.
Bei abgerundeten oder abge-

schrägten Grundstücksgrenzen 
gilt der Schnittpunkt der geraden 
Verlängerung der Grundstücks-
grenzen als maßgeblich für die Be-
rechnung der Gesamtfrontlänge.
(2) Liegt ein Grundstück an meh-
reren zu reinigenden Straßen, so 
werden die Grundstücksseiten 
an den Straßen zugrunde gelegt, 
durch die eine wirtschaftliche oder 
verkehrliche Nutzung der Grund-
stücke möglich ist. Diese Grund-
stücke werden für die erste Grund-
stücksseite, die an die tatsächlich 
erschließende Straße grenzt mit 
der vollen Länge, für jede weitere 
Grundstücksseite mit der halben 
Länge angesetzt. Der entstehende 
Gebührenausfall geht zu Lasten 
der Stadt.
(3) Bei der Feststellung der Grund-
stücksseiten nach Abs. 1 werden 
Bruchteile eines Meters bis 50 cm 
abgerundet und über 50 cm auf-
gerundet.
(4) Bei einem zweiwöchigen Reini-
gungsturnus im Monat in der Zeit 
vom 01. März bis 30. November 
beträgt die Benutzungsgebühr je 
Meter Grundstücksseite einheit-
lich für alle Straßen, bei denen 
die Stadt die Straßenreinigung im 
Sommer lt. Straßenverzeichnis 
der Stadt Zossen übernommen 
hat 0,66 € jährlich. Bei zusätzlichen 
Reinigungen vervielfacht sich die 
Gebühr entsprechend.

§ 3 
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig ist der Ei-
gentümer des erschlossenen 

Grundstücks. Besteht für das 
Grundstück ein Erbbaurecht oder 
ein Nutzungsrecht für die in § 9 
des Sachenrechtsbereinigungsge-
setzes genannten natürlichen oder 
juristischen Personen des privaten 
oder öffentlichen Rechts, so tritt 
an die Stelle des Grundstücksei-
gentümers der Erbbauberechtigte 
oder der Nutzungsberechtigte. Bei 
unklaren Eigentumsverhältnissen 
ist derjenige Gebührenschuldner, 
der die tatsächliche Sachherr-
schaft ausübt und so den nut-
zungsbezogenen Erschließungs-
vorteil hat.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige 
haften als Gesamtschuldner.
(3) Im Falle eines Eigentums-
wechsels ist der neue Eigentümer 
vom Beginn des auf den Wechsel 
folgenden Kalenderjahres gebüh-
renpflichtig.
(4) Die Gebührenpflichtigen ha-
ben alle für die Berechnung der 
Benutzungsgebühren erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

§ 4 
Entstehen, Änderung und Fällig-
keit der Benutzungsgebühren
(1) Die Gebührenschuld entsteht 
mit Beginn des Kalenderjahres als 
Jahresgebühr. Wird die Straßen-
reinigung in der das Grundstück 
erschließenden Straße erstmalig 
im Laufe des Kalenderjahres re-
gelmäßig durchgeführt, entsteht 
die Gebührenschuld erstmalig mit 
dem ersten des Monats, der auf 
den Beginn der regelmäßigen Rei-
nigung der Straße folgt. In diesem 

Fall wird für jeden Kalendermo-
nat, für den die Gebührenschuld 
besteht ein Neuntel der jeweiligen 
Jahresgebühr angesetzt. Sie er-
lischt mit dem Ende des Monats, 
mit dem die regelmäßige Reini-
gung eingestellt wird.
(2) Falls die Reinigung aus zwin-
genden Gründen für weniger als 
einen Monat eingestellt werden 
muss, besteht kein Anspruch auf 
Gebührenminderung.
(3) Die Benutzungsgebühr wird 
einen Monat nach Zugang des Ge-
bührenbescheides fällig. Wird die 
Gebühr zusammen mit anderen 
Abgaben erhoben, so ist ein an-
derer, im Bescheid angegebener 
Fälligkeitszeitpunkt zulässig und 
dann maßgeblich.
(4) Ändern sich die Grundlagen 
für die Veranlagung der Gebüh-
ren, so mindert oder erhöht sich 
die Gebühr mit Beginn des auf 
die jeweilige Änderung fallenden 
Monats. 

§ 5 
Gebührenminderung
(1) Bei einem mehr als zweimali-
gen Ausbleiben der Reinigung und 
begründeten und erheblichen 
Reinigungsmängeln kann ein An-
spruch auf Gebührenminderung 
schriftlich gegenüber der Stadt 
geltend gemacht werden. Dieser 
Anspruch muss jedoch innerhalb 
eines Monats nach erfolgter Jah-
resveranlagung geltend gemacht 
werden.
(2) Bei unbilligen Härten, die 
durch den Gebührenpflichtigen 
nachgewiesen werden müssen, 
kann ebenfalls auf schriftlich be-
gründeten Antrag eine Gebüh-
renminderung erfolgen. Darüber 
hinaus gelten nach § 12 KAG die 
Regelungen über Stundung, Nie-
derschlagung und Erlass der Ab-
gabenordnung. 

§ 6 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach 
der Bekanntmachung in Kraft.

Zossen, den 17.03.2011

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Sprechzeiten der 
Verwaltung der 

Stadt Zossen
(Bürgerbüro)

Montag:	
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag:	
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch:	
nur Termine nach Vereinb.

Donnerstag:	
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag:	 	
8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Sonnabend:	
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
(jeden 1. Sa im Monat)

Telefonnummern 
der Verwaltung

Zentrale 	
� 03377 / 30 40 0
Bürgerbüro	�
� 03377 / 30 40 500
Fax � 03377 / 30 40 762

zentrale Mail:
service@svzossen.branden-
burg.de

30. März 2011Seite 2 Stadtblatt  Amtsblatt der Stadt Zossen Seite 152. Juni 2010

cm
yk

-Z
O

S
 S

T
I_

2_
15

_#
13

_V
1_

cy
an

_m
ag

en
ta

_y
el

lo
w

_s
ch

w
ar

z

Impressum 
Stadtblatt Stadt Zossen
2. Jahrgang / Ausgabe 3

Herausgeber:
Stadt Zossen
Marktplatz 20
15806 Zossen
www.zossen.de

Amtlicher und 
redaktioneller Teil:
verantwortlich: 
Die Bürgermeisterin

Anzeigenteil:
verantwortlich: 
Gertraude Bieniek
Wochenspiegel 
Verlagsgesellschaft mbH 
Potsdam & Co. KG	   
Friedrich-Engels-Straße 24	  
14473 Potsdam

Herstellung:
Märkische Verlags- und Druck-
Gesellschaft mbH Potsdam
Friedrich-Engels-Straße 24
14473 Potsdam

Das Stadtblatt erscheint monatlich 
und wird kostenlos an die Haus-
halte der Stadt Zossen verteilt. Bei 
Versand sind die Portokosten zu 
erstatten. Einige Exemplare liegen 
für Sie im Bürgerbüro der Stadt 
Zossen bereit. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 27. April 2011.
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Historische und Moderne Renn-
maschinen werden gezeigt und 
Könner des Radsports vorgestellt. 
Di.-Fr.  	 10.00 - 18.00 Uhr
Sa.-So.	 11.00 - 17.00 Uhr
Bitte im Haus Oskar melden!
Waldstadt, Radsportmuseum/
Gutenbergstraße 1

Atelier „Oskar“	
Karikaturen, Zeichnungen & 
Bilder von „Oskar“ im Salon 
Antik der Bücherstadt.	   
Di.-So. 	 11.00 - 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung	  
Waldstadt, Atelier Oskar/
Zehrensdorfer Str. 12

„Der Teltow – 
Geschichte einer Region“
„Unsere heimische Tierwelt“ 
Fr.-So. 13.00 - 16.00 Uhr (nach 
Voranmeldung sind Besu-
cher auch außerhalb der Öff-
nungszeiten gern gesehen!) 
Wünsdorf, Museum des Teltow/
Schulstraße 15

Geschichte der Garnison
Zossen-Wünsdorf
 
1910 bis 1945 - im restaurierten 
Pferdestall aus der Kaiserzeit ist die 
Geschichte zu sehen. Informieren 
Sie sich auch über das Geheimnis 
der Wünsdorfer Betonzigarren. 
Sa., So., feiertags 11.00 - 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Waldstadt, Garnisonsmuseum/
Gutenbergstraße 9

„Schule in vorigen Jahrhun-
derten“
Gewinnen Sie einen Ein-
druck in das Schulwesen 
vergangener Zeiten.	  
Do. 	 10.00 - 12.00 Uhr
Sa. 	 10.00 - 12.00 Uhr
Für Gruppen sind nach Abspra-
che auch andere Zeiten möglich.  
Zossen, Schulmuseum/Kirch-
platz 2

"Zwischen den Jahrhunder-
ten" bis 15.04.2011	

Malerei, Grafik, Mischob-
jekte von Hartmut Fischer 
Do. 	 12.00 - 16.00 Uhr
Sa. 	 14.00 - 17.00 Uhr
So. 	 14.00 - 17.00 Uhr
Zossen, Kleine Galerie/
Bahnhofstraße 13

2B - Berlin - Brandenburg 
bis 15.05.2011
Installationen, Objekte, Col-
lagen, Reliefs von Edith Wit-
tich und Irene Anton.	  
Do.-So. 	 10.00 - 18.00 Uhr,
Ostersonntag ist auch geöffnet! 
Waldstadt, Neue Galerie-TF/Gu-
tenbergstraße

Zossen in alten Ansichten 
bis 20.05.2011	
Fotografien von Frau Müller 
Sa. 	 14.00 - 17.00 Uhr 
So. 	 14.00 - 17.00 Uhr 
Gruppenbesuche sind nach te-
lefonischer Absprache möglich.
Zossen, Heimatverein 
Alter Krug/Weinberge 15

"Kunsterziehung-
Handarbeit-Werken"
Gezeigt werden Schülerar-
beiten von Irmgard Soika 
aus Dabendorf, von Roswitha 
Mögelin und Klaus Voeckler 
aus Nächst Neuendorf. Infor-
mationen über Handarbeit 
und Kunsterziehung im Ver-
lauf von zwei Jahrhunderten. 
Do. 	 10.00 - 12.00 Uhr	
Sa. 	 10.00 - 12.00 Uhr	 
Für Gruppen sind nach Abspra-
che auch andere Zeiten möglich.  
Zossen, Schulmuseum/Kirch-
platz 2

Ausstellungen in der Stadt Zossen

Katrin Ruden aus Schöneiche 
zeigte ihre Werkstatt, erläuterte 
das Töpfern und präsentierte 
den Interessierten das Arbeiten 
an der Töpferscheibe. Eine Töp-
ferei zum Zuschauen, Anfassen 
und Selbermachen.
Mit viel Geduld und Übung ent-
stand ein Krug, wobei man hier 
erwähnen muss, dass Frau Ru-

den dieses Handwerk mit viel 
Fleiß erlernt hat. Ein Gast mein-
te während der Vorführung: „Das 
Töpfern hat sich geändert. Heute 
ist es mit der Scheibe einfacher“. 
Überall auf dem Gelände 
und  in der Werkstatt sah 
man edle Handarbeit von 
ihr, natürlich fertigt sie 
auch Geschirr und Kera-
mik nach Ihren Wünschen 
an.
Mit von der Partie war ihre 
Freundin aus Mittenwalde 
U. Geiselberger. Von ihr 
konnte man Tierplastiken, 
Wächterfiguren, Leuchter 
oder Kugeln bestaunen.
Die kleinsten Besucher 
konnten einige Keramik-

stücke bemalen und mit nach 
Hause nehmen.
Bei allen Gästen war die Brat-
wurst aus Thüringen beliebt, 
Kuchen, Kaffee, aber auch Glüh-

wein konnte man genießen.
Hoffentlich öffnet Katrin Ruden 
„Der Tontopf“ im nächsten Jahr 
wieder ihre Pforten.
Infos unter: dertontopf@gmx.de 

„Tag der offenen Töpferei“

In der Sitzung der 2. Stadt-
verordnetenversammlung 
am 16.03.2011 wurde zur Be-
schlussvorlage der Verwaltung 
Nr. 014/11: Aufstellungsbe-
schluss eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes 01711 
„Alternatives Heil- und Erho-
lungsvorhaben“ im Ortsteil 
Wünsdorf, Gemeindeteil Neu-
hof wie folgt namentlich abge-
stimmt:

Mit JA stimmten alle anwesen-
den Stadtverordneten:

Andrae, Baranowski, Bock, 
Brumm, Degner, Grebe, Heilger-
mann, Hummer, Käthe, Kniesigk, 
Kühnapfel, Lüders, von Lützow, 
Manthey, Markwardt, Menges, 
Michler, Miersch, Noack, Preuß, 
Dr. Reinecke, Rust, Schreiber, 
Schröder, von Schrötter, Schulz, 
Steinert, Timm, Zurawski

Es gab keine Nein-Stimmen und 
keine Enthaltungen.

Damit wurde der Antrag einstim-
mig angenommen.

Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes und die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Bekanntmachung der Stadt Zossen

Betr.: Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 01/11 "Alternatives 
Heil- und Erholungsvorhaben" im 
Ortsteil Wünsdorf, Gemeindeteil 
Neuhof

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen hat in der 

öffentlichen Sitzung am 16. März 
2011 den Beschluss zu o. g. Vor-
haben gefasst und die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit be-
stimmt.
Der Bebauungsplan befindet sich 
an der Straße "Im Wald" und der 
Geltungsbereich ist im folgenden 
Kartenauszug als schraffierte Flä-
che dargestellt. Betroffen sind die 

Flurstücke 30, 655, 658 und eine 
Teilfläche aus dem Flurstück 633, 
der Flur 4 der Gemarkung Neuhof.

Die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung erfolgt in Form einer 
zweiwöchigen Auslegung.
Die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung können in der Zeit 
vom 07. April 2011 bis zum  21. April 

2011 im Rathaus der Stadt Zossen, 
Marktplatz 20 in 15806 Zossen im 
Bürgerbüro während der Sprech-
zeiten 

Mo	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und � 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Die	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und� 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Do	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und � 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr	�  8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
eingesehen werden. 

Den interessierten Bürgern wird in 
dieser Zeit Gelegenheit zur Erörte-
rung und Äußerung gegeben.

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin 

Namentliche Abstimmung Thema Alternatives Heil- und Erholungsvorhaben

Die Beauftragte des Landes Bran-
denburg zur Aufarbeitung der 
Folgen der kommunistischen Dik-
tatur (LAkD) bietet Beratungen für 
Bürgerinnen und Bürger an, die 
unter der SED-Diktatur gelitten 
haben und durch Maßnahmen 
des ehemaligen Ministeriums für 
Staatssicherheit in ihren Rechten 
verletzt worden sind. 

In Einzelgesprächen haben Be-
troffene die Möglichkeit, ihre eige-
nen Schicksale, ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse zu schildern und 

können sich nach Möglichkeiten 
erkundigen, wie ihnen geholfen 
werden kann, bzw. wie sie ihre 
Rechte geltend machen können.

In den klärenden Gesprächen 
können insbesondere Fragen 
gestellt werden
• zur Einsicht in Akten des ehe-
maligen MfS nach dem Stasi-
Unterlagen-Gesetz 
• zu Archiven, in denen sich 
wichtige Unterlagen aus der Zeit 
der ehemaligen DDR befinden 
(z.B. zur Klärung von Renten-

versicherungszeiten)
• zur Rehabilitierung und Wieder-
gutmachung von SED-Unrecht 
nach den SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetzen: dem Strafrecht-
lichen, Verwaltungsrechtlichen 
und Beruflichen Rehabilitierungs-
gesetz 
• zur Behandlung verfolgungsbe-
dingter Gesundheitsschäden  
• zu allgemeinen Fragen und Pro-
blemen zur Tätigkeit des früheren 
MfS.

Die nächsten Sprechstunden mit 

dem Bürgerberater der Aufar-
beitungsbeauftragten, Reinhard 
Schult, finden statt

am Dienstag, dem 19.04.2011
in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr
im Rathaus Zossen, Marktplatz 20, 
Konferenzraum EG

Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei der brandenburgi-
schen Landesbeauftragten unter 
0331/237292-20 bzw. -21 und 
unter www.aufarbeitung.bran-
denburg.de. 

Bürgerberatung in brandenburgischen Kommunen – Mitarbeiter der 
Aufarbeitungsbeauftragten berät Betroffene der SED-Diktatur vor Ort

Satzung zur Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Straßenreinigung der Stadt Zossen

Holen Sie sich die Welt nach Hause!
� Werden Sie Gastfamilie!

Für Schülerinnen und Schüler aus Cali /Kolumbien suchen wir aufge-
schlossene Familien, die gerne einmal mit einem jungen Menschen aus 
einem anderen Kulturkreis zusammen leben und den Alltag teilen wür-
den. Die Jugendlichen lernen Deutsch als Fremdsprache. Sie kommen 
für die Dauer eines Schuljahres nach Deutschland und werden bundes-
weit in Gastfamilien unter gebracht.

Familienaufenthalt 	 27. August 2011 bis 14. Juli 2012
	 15 Schüler(innen), 15-16 Jahre
	 ausreichende Deutschkenntnisse

Gegenbesuche in Cali zu denselben Bedingungen sind herzlich willkommen!

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart

Tel. 07 11/ 2 37 29-13 h Fax: 07 11/ 2 37 29-31
schueler@schwaben-international.de, www.schwaben-international.de
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Zossen gratuliert ganz herzlich
Jubilare April 2011

Die Deutsche Einheit Fernstra-
ßenplanungs- und –bau GmbH 
(DEGES) hat für das oben ge-
nannte Bauvorhaben die Durch-
führung des Planfeststellungs-
verfahrens nach § 17 FStrG1, § 
73 VwVfG2 und 
§ 1 VwVfGBbg3 beantragt. Für 
das Bauvorhaben einschließlich 
der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen werden Grundstücke 
in der Gemarkung Glienick be-
ansprucht. 
Der Plan (Zeichnungen, Erläu-
terungen sowie die entschei-
dungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen) 
liegt in der Zeit vom

11. April 2011 bis 10. Mai 2011

während der  Dienststunden 
im Bürgerbüro zu folgenden 
Zeiten

Montag		
von 08.00 bis 12.00	 Uhr und
von 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag	
von 08.00 bis 12.00	 Uhr und
von 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 
nur Termine nach Vereinbarung
Donnerstag	
von 08.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.00 bis 18.00	 Uhr
Freitag		
von 08.00 bis 14.00	 Uhr
Sonnabend	
von 08.00 bis 13.00	 Uhr 
(nur an jedem 1. Sonnabend 
im Monat)

sowie nach telefonischer Ver-
einbarung auch außerhalb die-

ser Zeiten in der Stadt Zossen, 
Marktplatz 20, 15806 Zossen, 
zur allgemeinen Einsichtsnah-
me aus.

_________________________
1 FStrG - Bundesfernstraßenge-
setz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juni 2007 
(BGBl. I S. 1206)
2 VwVfG - Verwaltungsverfah-
rensgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Absatz 
1 des Gesetzes vom 14. August 
2009 (BGBl. I S. 2827)
3 VwVfGBbg - Verwaltungs-
verfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung 
vom 07. Juli 2009 (GVBl. I/09 [Nr. 
12], S. 262, 264)
Hinweise:

Jeder, dessen Belange durch 
das Bauvorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Beendigung 
der Auslegung, das ist bis zum 
24.05.2011 beim Landesamt für 
Bauen und Verkehr, Dezernat 
11 - Anhörungsbehörde, Lin-
denallee 51, 15366 Hoppegar-
ten (Telefon: 03342/4266-1134, 
Fax: 03342/4266-7603 oder 
03342/4266-7601) oder bei der 
Stadt Zossen, Marktplatz 20-21, 
15806 Zossen, Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder 
zur Niederschrift zum Akten-
zeichen 1134-AHB-659.11 erhe-
ben. Die Einwendungen müssen 
den geltend gemachten Belang 
und das Maß ihrer Beeinträch-

tigungen erkennen lassen. Ein-
wendungen sind nur gegen die 
Planänderung (Deckblätter) zu-
lässig. Für das Hauptverfahren 
sind alle Fristen abgelaufen. Et-
waige in diesem Verfahren erho-
bene Einwendungen behalten 
jedoch ihre Gültigkeit. Ebenfalls 
bis zum vorstehend genannten 
Termin können sich die nach 
§ 63 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG4) 
oder nach landesrechtlichen 
Vorschriften im Rahmen des § 
63 Abs. 2 BNatSchG anerkann-
ten Vereine sowie sonstige Ver-
einigungen, soweit diese sich 
für den Umweltschutz einset-
zen und nach in anderen ge-
setzlichen Vorschriften zur Ein-
legung von Rechtsbehelfen in 
Umweltschutzangelegenheiten 
vorgesehenen Verfahren an-
erkannt sind (Vereinigungen), 
zu dem Plan Stellung nehmen. 
Mit Ablauf dieser Frist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen (§ 
17a Nr. 7 FStrG in Verbindung 
mit § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG). 
Bei Einwendungen, die von 
mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte einge-
reicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertre-
ter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Anderenfalls 
können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.
Rechtzeitig erhobene Einwen-

dungen werden in einem Ter-
min erörtert, der zu gegebener 
Zeit noch ortsüblich bekannt 
gemacht wird. Der Erörterungs-
termin ist nicht öffentlich. Die-
jenigen, die fristgerecht Einwen-
dungen erhoben haben, bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen 
der Vertreter, werden von dem 
Termin gesondert benachrich-
tigt. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, so 
können diese durch eine öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Die Teilnahme an dem 
Erörterungstermin ist den Betei-
ligten freigestellt. Die Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Die Bevollmächti-
gung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die 
der Anhörungsbehörde zu den 
Akten zu geben ist. Bei Ausblei-
ben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. 
______________
4 BNatSchG - Bundesnatur-
schutzgesetz vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2542), in Kraft getre-
ten am 01.03.2010
Kosten, die durch Einsichtnah-
me in die Planunterlagen, Erhe-
bung von Einwendungen, Teil-
nahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entste-
hen, werden nicht erstattet.
Entschädigungsansprüche, so-
weit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht 
in dem Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behan-
delt.
Über die Einwendungen wird 

nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens durch die Planfest-
stellungsbehörde (Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirt-
schaft des Landes Brandenburg, 
Henning-von-Tresckow-Str. 2–8, 
14467 Potsdam) entschieden. 
Die Zustellung der Entschei-
dung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender kann 
durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vor-
zunehmen sind.
Die Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 
gelten für die Anhörung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des Bauvorhabens 
nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglich-
keitsprüfung5 entsprechend.
Vom Beginn der Auslegung des 
Planes treten die Anbaube-
schränkungen nach § 9 FStrG 
und die Veränderungssperre 
nach § 9a FStrG in Kraft. Da-
rüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt dem Träger der Stra-
ßenbaulast ein Vorkaufsrecht 
an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu  (§ 9a Abs.  6 FStrG).

-------------------------
(Unterschrift)

______________
5 Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.06.2005 (BGBl. I 
S. 1757, 2797), 
zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 11.08.2009 
(BGBl. I S. 2723) 

Bekanntmachung
über die Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung für die
Bundesautobahn A 10 – Berliner Ring, VDE Nr. 11, Achtstreifige Erweiterung A 10, 

km 88,8 bis km 97,8 AD Nuthetal bis AD Potsdam, (Deckblatt)

hier:	
Öffentliche Auslegung der Boden-
richtwerte (Listenauszüge) 
Landkreis Teltow – Fläming, Stand: 
01. Januar 2011

Gemäß § 12 (2) der Brandenburgi-
schen Gutachterausschussverord-
nung (BbgGAV) vom 12.05.2010 

(GVBI.II/10, Nr. 51) werden die 
Bodenrichtwerte für die Dauer 
eines Monats öffentlich vom 22. 
März  2011 bis 21.April 2011 (je-
weils einschließlich) in der Stadt 
Zossen, Bürgerbüro zur Einsicht-
nahme ausgelegt:

Die Bodenrichtwerte können zu-

sätzlich auch auf der Kartengrund-
lage in der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses im Landlkreis 
Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2 
in 14943 Luckenwalde eingesehen 
werden. 

gez. Schreiber
Bürgermeisterin

Bekanntmachung über die öffentliche Auslage 
der Bodenrichtwerte in der Stadt Zossen 

102 Jahre	
	 Johanne Papendick	 OT Nächst Neuendorf		  06.04.

99 Jahre	
	 Hildegard Lange	 OT Zossen			   07.04.

91 Jahre	
	 Artur Giersch	 OT Wünsdorf			  04.04.
	 Anna Kasubke	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 06.04.	
	 Frieda Frese	 OT Zossen			   21.04.
	 Anneliese Sonnenschmidt	 OT Wünsdorf, GT Neuhof	 21.04.

90 Jahre	
	 Johannes Hantke	 OT Nächst Neuendorf		  15.04.
	 Helmut Wald	 OT Nächst Neuendorf		  28.04.

85 Jahre	
	 Ernst Kaufmann	 OT Zossen			   02.04.
	 Bernhard Lehmann	 OT Zossen			   07.04.
	 Karl-Heinz Schult	 OT Zossen			   07.04.
	 Charlotte Berger	 OT Wünsdorf			  10.04.
	 Käte Grüneberg	 OT Wünsdorf			  11.04.
	 Joachim Weißhuhn	 OT Nächst Neuendorf		  19.04.
	 Irma Rückert	 OT Wünsdorf			  25.04.
	 Gerhard Zschwinzert	 OT Wünsdorf			  30.04.

80 Jahre	
	 Helga Majsnerowski	 OT Kallinchen		  06.04.
	 Susanne Bräuer	 OT Horstfelde		  10.04.
	 Horst Hanack	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 12.04.
	 Alfred Pobloth	 OT Wünsdorf, GT Neuhof	 12.04.
	 Eliza Apel	 OT Zossen			   18.04.
	 Horst Mittag	 OT Zossen			   18.04.
	 Gisela Sonnenschein	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 18.04.
	 Gerhard Klucke	 OT Horstfelde		  19.04.
	 Anneliese Elies	 OT Zossen			   24.04.
	 Gerhard Podgorski	 OT Lindenbrück		  25.04.

75 Jahre	
	 Barbara Groß	 OT Nächst Neuendorf		  01.04.
	 Doris Uhlemann	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 07.04.
	 Elisabeth Cämmerer	 OT Zossen			   09.04.
	 Gertrud Buhl	 OT Wünsdorf			  14.04.
	 Doris Hoffmann	 OT Lindenbrück		  17.04.
	 Ingeborg Wache	 OT Wünsdorf, GT Neuhof	 17.04.
	 Else Krzemien	 OT Zossen			   25.04.
	 Anna Poniatowski	 OT Glienick			   25.04.
	 Margot Hanack	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 26.04.
	 Joachim Deinert	 OT Zossen, GT Dabendorf	 28.04.
	 Bruno Schetzke	 OT Zossen			   30.04.

70 Jahre	
	 Rosemarie Lüben	 OT Zossen			   01.04.
	 Rosemarie Frommelt	 OT Wünsdorf			  03.04.
	 Dagmar Willecke	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 05.04.
	 Ingrid Christ	 OT Glienick			   10.04.
	 Christa Wishöth	 OT Nächst Neuendorf		  11.04.
	 Raimund Altmann	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 13.04.
	 Bernhard Schwach	 OT Zossen			   14.04.
	 Rita Jeske	 OT Kallinchen		  14.04.
	 Siegfried Mattick	 OT Nächst Neuendorf		  16.04.
	 Egon Dreifke	 OT Wünsdorf			  17.04.
	 Kriemhild Hahn	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 17.04.	
	 Ilona Tietz	 OT Zossen, GT Dabendorf	 25.04.
	 Doris Genschow	 OT Zossen			   27.04.
	 Hans-Jürgen Genthe	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 27.04

Goldene Hochzeit
Gerhard und Anita Lehmann	 OT Zossen, GT Dabendorf     	 01.04.
Siegfried und Christa Ney	 OT Horstfelde	 08.04.
Werner und Johanna Koch	 OT Zossen	 08.04.
Rudi und Hildegard Schramm	 OT Lindenbrück	 08.04.
Horst und Brigitte Ramin	 OT Zossen	 22.04.
Gerhard und Waltraud Müller	 OT Lindenbrück	 29.04.

Gottesdienste 
(KG=Kindergottesdienst, 
FG=Familiengottesdienst, 
AM=Abendmahl, TA=Taufe)

03. April – Lätare
9:00 Uhr Wünsdorf mit Konfirmanden
9:00 Uhr Dabendorf
10:30 Uhr Zossen KG
10. April – Judika
9:00 Uhr Dabendorf
10:30 Uhr Zossen KG
17. April – Palmsonntag
9:00 Uhr Wünsdorf KG
10:30 Uhr Zossen Pfarreigottesdienst
21. April – Gründonnerstag
19:30 Uhr Zossen Tischabendmahl 
im Gemeindesaal
22. April – Karfreitag
9:00 Uhr Wünsdorf AM
9:00 Uhr Dabendorf AM
10:30 Uhr Zossen AM / Chor
10:30 Uhr Schöneiche
24. April – Ostersonntag
5:00 Uhr Zossen 
Osternacht mit Feuer und Frühstück
9:00 Uhr Wünsdorf TA
10:30 Uhr Zossen 
Ostergottesdienst mit Kichenchor
25. April – Ostermontag
10:30 Uhr Zossen Wort & Musik
29. April
19:30 Uhr Zossen 
E-Werk Rockgottesdienst

Veranstaltungen in Zossen:
17. April 10:30 Uhr 
Gottesdienst mit Eröffnung der Fotoaus-
stellung „Waisenkinder in Äthiopien“

Gruppen und Kreise in Zossen:
Krabbelgruppe freitags ab 9:00 Uhr 
im Kinderraum
Kinderkirche (nur in der Schulzeit!)
Dabendorf mittwochs, 17:00 Uhr
Zossen donnerstags, 16:30 Uhr bis 
17:30 Uhr (alle Altersstufen),
Glaubensgespräche für Einsteiger 
nicht im Februar und April
Junge Gemeinde 
montags ab 18:00 Uhr im Jugendkeller
Musik in der Gemeinde 
(nur in der Schulzeit!)
Jugendchor - montags 17:00 Uhr
Gospelchor - dienstags 19:30 Uhr

HeartChor - mittwochs 19:00 Uhr
Gitarrenkurs – freitags 18:00 Uhr
Kirchenchor - freitags 19:30 Uhr
Mütterkreis 4.April 19:30 Uhr Dabendorf

Veranstaltungen in Wünsdorf:
30. April 17:00 Uhr 
Konzert „Orgel plus . . .“

Gruppen und Kreise in Wünsdorf:
Christenlehre - 
mittwochs 15:30 (1. bis 3. Kl.),
und 16:30 Uhr (4. bis 6. Kl.),
Frauenkreis  
jeden dritten Dienstag 
(19.April) im Monat um 19:30 Uhr.
Informationen bei Elke Krüger, 
Tel. 033702 60611
Männerkreis  
jeden ersten Dienstag (05.April) 
im Monat um 19:00 Uhr.
Seniorenkreis 
jedem vierten Dienstag (26.April) 
im Monat um 14:30 Uhr,
Frau Helga Thiele, Tel. 0152 04 54 68 09
Erwachsenenkreis 
Informationen bei Pfarrerin Hensel
Sie finden uns zu den Veranstaltungen 
im Gemeindezentrum Dabendorf
in der Schützenstr. 13, im Gemeindehaus 
in Schöneiche in der Planstrasse
und in Zossen und Wünsdorf jeweils am 
dortigen Kirchplatz.

Kontakte in Zossen 
und Wünsdorf
Superintendentin K. Furian, 
Kirchplatz 4
Tel. 033377 335611
E-mail: superintendentur@kkzossen.de,
Pfarramt Zossen
E-Mail: zossen@kkzossen.de
Internet: www.kirche-zossen.de
Pfarrer A. Domke,
Kirchplatz 3, Tel.: 03377 335623
Funk: 0174 3821371
E-mail: domke@kkzossen.de,
Pfarramt Wünsdorf
pfarramt-wuensdorf@t-online.de
Am Kirchplatz 11, 15806 Zossen 
OT Wünsdorf
Pfarrerin Anne Hensel
Am Kirchplatz 13 Tel.: 033702 66502
Funk: 0160 96473012
E-Mail: hensel@kkzossen.de

Kirchenkalender 
für Zossen und Wünsdorf

Start in den Frühling
Große Auswahl an 

Stiefmütterchen und Hornveilchen
Tag der offenen Gärtnerei 30. April u. 01. Mai 2011

www.blumen-zurawski.de
Neuhofer Dorfstraße 22 • Tel.: 033702-665 22

Öffnungszeiten: Täglich Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr • Sa. 9 - 13 Uhr

Gartenbau

Start in
ß
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Die Satzung zur Erhebung 
von Benutzungsgebühren für 
die Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Zossen wurde in der 
Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen mit Be-
schlussnummer 020/11 am 
16.03.2011 beschlossen. 

Die Satzung wird gemäß § 3 
Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf vom 
18.12.2007 (GVBl.l S. 286) in 
der jeweils gültigen Fassung, 
öffentlich bekannt gegeben.

Ist eine Satzung unter Ver-
letzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande 
gekommen, so ist diese Verlet-
zung unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb ei-

nes Jahres seit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber der Gemeinde un-
ter der Bezeichnung der ver-
letzten Vorschrift und der Tat-
sache, die den Mangel ergibt, 
geltend gemacht worden ist.

Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Genehmi-
gung oder die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind (Hinweis 
gem. § 3 Abs. 4 BbgKVerf ).

Zossen, den 17. März 2011

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Bekanntmachungs-
anordnung

In der Sitzung der 2. Stadtver-
ordnetenversammlung am 
16.03.2011 wurde zur Beschluss-
vorlage der Verwaltung Nr. 
020/11: Satzung zur Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die 
Straßenreinigungssatzung der 
Stadt Zossen wie folgt namentlich 
abgestimmt:

Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten:
Andrae, Baranowski, Bock, 
Brumm, Degner, Heilgermann, 
Hummer, Käthe, Kniesigk, Küh-
napfel, Lüders, von Lützow, Man-
they, Markwardt, Menges, Michler, 
Miersch, Noack, Preuß, Dr. Reine-
cke, Rust, Schreiber, Schröder, von 

Schrötter, Schulz, Steinert, Timm, 
Zurawski

Es gab keine Nein-Stimmen.

Es enthielt sich:Grebe

Damit wurde der Antrag einstim-
mig angenommen.

Namentliche Abstimmung
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007/11
Offenlagebeschluss zum B-Plan 
"An der Stubenrauchstraße"

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt:
1.Der Entwurf des Bebauungspla-
nes "An der Stubenrauchstraße" 
mit seiner Begründung wird in 
der vorliegenden Form gebilligt. 
2.Der Entwurf des Bebauungspla-
nes "An der Stubenrauchstraße" 
nebst der Begründung und dem 
Grünordnungsplan sind gemäß 
§3(2) BauGB öffentlich auszule-
gen. Die Bekanntmachung erfolgt 

im Amtsblatt der Stadt Zossen. 
Parallel erfolgt die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 
gemäß §4(2)BauGB.
3.Der Flächennutzungsplan wird 
im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes angepasst.

020/11
Satzung zur Erhebung von Be-
nutzungsgebühren für die Stra-
ßenreinigung der Stadt Zossen

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt 
die in der Anlage befindliche  

Satzung zur Erhebung von Be-
nutzungsgebühren für die Stra-
ßenreinigung der Stadt Zossen
a)in der vorliegenden Fassung.

014/11
Aufstellungsbeschluss eines 
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes 01/11 "Alternatives 
Heil- und Erholungsvorhaben" 
im Ortsteil Wünsdorf, Gemein-
deteil Neuhof

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt:
1.Die Aufstellung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes "Al-
ternatives Heil- und Erholungs-
vorhaben" im Ortsteil Wünsdorf, 
Gemeindeteil Neuhof wird be-
schlossen und dieser gemäß §2 
(1) BauGB öffentlich bekannt 
gemacht.
2.Gemäß §§ 3(1) und 4 (1) BauGB 
erfolgt die frühzeitige Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung.

Änderungsantrag zur BV 018/11 
vom 16.03.2011 von Frau Michler:

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt:

1)Prüfung der Sanierungsmög-
lichkeiten für die KITA BUMMI
2)Der Küchentrakt einschließlich 
der Schaffung eines Angebotsrau-
mes für die Kinder wird bis zum 
April 2011 instand gesetzt.
3)Das Gebäude der ehemaligen 
Inneren Abteilung des Kranken-
hauses wird in Abwägung zur Sa-
nierungsprüfung zur Unterbrin-
gung KITA Bummi untersucht. 

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Bekanntmachung
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen

am 16.03.2011 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Seit 2004 wird kontinuierlich in die 
nicht erst seit 2004 in schlechtem 
Zustand befindlichen Sporthallen 
und Schulsportanlagen investiert 
und die bauliche Unterhaltung 
kontinuierlich erweitert. Insgesamt 
wurden in den Jahren 2004 bis 
2010 rund 3,3 Millionen EUR für 
die Sanierung und Modernisierung 
von Sporthallen und Sportplätzen 
aus dem Haushalt der Stadt Zossen 
aufgebracht. 
Dieser Prozess ist aber noch lange 
nicht abgeschlossen. Er kann auch 
noch nicht abgeschlossen sein, da 
2004 der Zustand in den allermeisten 
Sporthallen und Außensportanla-
gen katastrophal war. 
Man erinnere sich an die Turnhal-
len in Glienick und Dabendorf, die 
2004 kurz vor der Sperrung standen 
bzw. bereits geschlossen waren und 
aus diesem Grund für jeweils ca. 
500.000 EUR beinahe zeitgleich in 
2004 und 2005 saniert wurden. Oder 
die Turnhalle der Grundschule Zos-
sen, deren Sanierung über 350.000 
EUR gekostet hat. Ferner hat sich 
in Wünsdorf die Situation mit den 
Bau der Paul-Schumann-Sporthalle 
und der Sanierung der Turnhalle der 
Oberschule Wünsdorf sehr deutlich 
verbessert. Für hierbei besonders 
erwähnenswert halte ich, dass der 
Turnhallenneubau eigentlich mit 
Fördermitteln des Landkreises err-
ichtet werden sollte (rd. 900.000 EUR 

GFG), die dann aber nicht gewährt 
wurden und aus dem Haushalt der 
Stadt Zossen auch noch aufgebracht 
wurden. Zu den o. g. Zahlen hinzu 
kommt noch der seit 2008 jährlich 
im Haushalt verankerte Zuschuss an 
Sportvereine für die Unterhaltung 
und Modernisierung der von ihnen 

genutzten Sportstätten in Höhe von 
jeweils 15.000 EUR pro Jahr und die 
Zusage der Eigenmittelbereitstel-
lung für den MTV Wünsdorf im 
Rahmen der Fördermittelbeantra-
gung für die Sanierung des Spor-
tlerheims ab 2010 in Höhe von rd. 
50.000 EUR. Nachdem die Situation 
der Sporthallen durch vollständige 

Sanierung und Neubau sehr ver-
bessert werden konnte, ist nun das 
Augenmerk der Stadtverwaltung auf 
die Außensportanlagen der Schulen 
und der Vereine gerichtet. Dabei ist 
klar, dass auch bei einer guten Fi-
nanzlage der Stadt Zossen nicht alle 
Außensportanlagen in einem Jahr 

auf den neuesten Stand gebracht 
werden können. Es ist dabei nach 
dem höchsten Bedarf, in meinen 
Augen ganz klar gemessen an der 
Schülerzahl, die die Schulsportan-
lagen nutzen, vorzugehen. Wenn 
also wie in Zossen mehrere Schul-
standorte seit mehr als 10 Jahren 
praktisch über keine Außenspor-

tanlagen verfügen, muss überall neu 
gebaut werden. 
Im ersten Schritt war hier für die über 
1.000 Schüler am Schulstandort 
Dabendorf (Gesamtschule und Gr-
undschule) die Errichtung von neu-
en Schulsportanlagen vorgesehen. 
Das Geld hierfür wurde im Haush-
alt 2011 und 2012 mit insgesamt 1,5 
Mio. € bereitgestellt. Der Baubeginn 
sollte noch in 2011 erfolgen und 
war abhängig von dem Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 
zum Bebauungsplan Sportforum. 
Mit diesem Bebauungsplan muss 
das Baurecht geschaffen werden. 
Der Beschluss wurde auf der letzten 
Sitzung jedoch abgelehnt. 
Parallel mit der Schaffung der Schul-
sportanlagen in Dabendorf war auch 
ein Neubau von Schulsportanlagen 
an der Grundschule Zossen vorges-
ehen und daran anschließend der 
Bau der Schulsportanlagen an der 
Oberschule Wünsdorf. Die Anlagen 
in Glienick sind erst nach der 3,5 Mio 
€ kostenden Sanierung des Schulge-
bäudes der Grundschule Glienick 
von 2011 bis 2013 geplant.
Wie es nun tatsächlich weitergeht 
und vor allem wie schnell, ist nach 
Ablehnung des Beschlusses zum 
Sportforum unklar. Wir werden 
sehen.

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Investitionen in Sportanlagen von 2004 bis heute

Betr.: Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes 
"An der Stubenrauchstraße" nach 
§ 3 (2) BauGB

Der von den Stadtverordneten in 
der Sitzung vom 16.03.2011 gebil-
ligte und zur Auslegung bestimm-
te Entwurf des Bebauungsplanes 

"An der Stubenrauchstraße" und 
der Entwurf der Begründung 
zum Bebauungsplan mit Um-
weltbericht liegen ab dem 07. 
April 2011 bis einschließlich 10. 
Mai 2011 im Rathaus der Stadt 
Zossen, Marktplatz 20 in 15806 
Zossen, im Bürgerbüro während 
der Sprechzeiten 

Mo� 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und � 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Die	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und� 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Do� 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und � 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr	�  8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Sa	�  8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
(jeden 1. Samstag im Monat) 
also in der Auslegungszeit am 07. 
Mai 2011 zur Einsichtnahme für 
jedermann aus. 

Vom Bebauungsplan sind die 
Grundstücke der Gemarkung 
Zossen, Flur 14, Flurstücke 48/3, 
55/7, 91/2, 615, 619, 621, 623, 625 
und 735 - 741 betroffen. Der Be-
bauungsplan liegt im nördlichen 
Bereich des städtischen Kernbe-
reiches der Stadt Zossen, nördlich 
der Bahnquerung durch die B 246 
Richtung Nächst Neuendorf, west-
lich der Stubenrauchstraße. Im 
Westen wird das Plangebiet von 

der Bahnstrecke Berlin-Dresden 
begrenzt und im Osten durch die 
Bundesstraße B 96.  Der Geltungs-
bereich des B-Plan-Gebietes ist 
im Kartenauszug als umrandete 
Fläche dargestellt.

Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar:

- Grünordnungsplan zum B-Plan-
Entwurf mit Bestandserfassung der 
Biotoptypen und Lebensräume.
- Beschreibung der Konflikte/Ein-
griffe in Natur und Landschaft.
- Maßnahmeplan zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft.
- Im Umweltbericht erfolgt die Be-
wertung der Bestandsaufnahmen 
und die Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustandes 
bei Durchführung der Planung 
und eine Bewertung der Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Tiere/

Pflanzen/Biotope/Schutzgebiete, 
Boden/Wasser/Klima/Luft, Kultur 
und Sachgüter und Mensch.

Während dieser Auslegungszeit 
können von jedermann Stellung-
nahmen zu dem Entwurf schrift-
lich oder während der Sprechzei-
ten zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben (§ 3 (2) Satz 2 BauGB). Ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin 

Auslegungsbekanntmachung

In der Sitzung der 2. Stadt-
verordnetenversammlung 
am 16.03.2011 wurde zur Be-
schlussvorlage der Verwaltung 
Nr. 007/11: Offenlagebeschluss 
zum B-Plan „An der Stuben-
rauchstraße“ wie folgt nament-
lich abgestimmt:

Fraktion Bü90/Grüne/FDP
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Andrae, Baranowski,

Fraktion CDU
Mit JA stimmten die Stadtver-

ordneten: Kühnapfel, Michler, 
Zurawski

Fraktion SPD/Linke/VUB
Mit JA stimmten die Stadtver-
ordneten: Grebe, Miersch, Rust, 
Schulz,
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Bock, Steinert
Es enthielten sich die Stadt-
verordneten: Brumm, Heil-
germann, Lüders, von Lützow, 
Preuß, Dr. Reinecke, von Schröt-
ter, Timm

Fraktion Plan B
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Degner, Hummer, Käthe, 
Kniesigk, Manthey, Menges, , 
Noack, Schreiber, Schröder,

Der Stadtverordnete Herr Ralf 
Markwardt nahm an der Abstim-
mung aufgrund seines Mitwir-
kungsverbotes gem. § 22 KVerf. 
nicht teil. 

Damit wurde der Antrag mit 
18 Ja zu 2 Nein-Stimmen, bei 
8 Enthaltungen angenommen

Namentliche Abstimmung zum Thema Kaufland

Folgende Beschlüsse wurden auf 
der Stadtverordnetenversamm-
lung am 16.03.2011 abgelehnt:
017/11	
Aufstellungsbeschluss  eines 
Bebauungsplanes 02/11 "Bio-

gasanlage Schöneiche"	  

001/11/01	
Offenlagebeschluss zum 
B-Plan "Sportforum Zossen"
(Wiedervorlage)	  

Hinweis der Bürgermeisterin

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Nunsdorf findet, am 01.04.2011 um 19.30 
Uhr, in "Beates Eiscafe" statt.

� Der Jagdvorstand

Einladung der Jagdgenossenschaft Nunsdorf

Öffnungszeiten 
der Stadtbibliothek 

Zossen

Die Stadtbibliothek Zossen 
mit ihren Standorten in Zos-
sen und Wünsdorf hat im April 
2011 folgende Öffnungszeiten:

ZOSSEN
Standort am Kirchplatz 2	  
(03377/30 40 477)

Montag, Dienstag und Freitag: 
13 – 18 Uhr
Donnerstag: 10 – 19 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr

WÜNSDORF
Standort im Bürgerhaus 1 
(OT Wünsdorf: 033702/ 60 815)

Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag: 14 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr

(www.zossen.bbwork.de)

Auswahl aus den 
Neuanschaffungen 
der Bibliotheken 

im März 2011

Bücher:
Walter Kohl: 

Leben oder gelebt werden
Eckart Lohse: 

Guttenberg
Robbie Williams: 

You know me
365 x Tischdeko
Simon Beckett: 

Verwesung
Zsuzsa Bánk: 

Die hellen Tage
Sarah Lark: 

Im Schatten des Kauribaums
Rebecca Chace: 

Abschied von Rock Harbour

Kinderbücher: 
Wir entdecken die Türkei

Was passiert im Krankenhaus
Flusswanderung

Haarwaschtag

DVDs:
The Social Network

Stichtag
Eat, Pray, Love

Die Legende der Wächter

CDs:
In Extremo: Sterneneisen

Ina Müller: 
Das wär dein Lied gewesen

Roxette: Charm School
Lena: Good News

Zur kommenden Osterzeit 
halten wir viele neue 

Osterbücher für Sie bereit!

Sporthalle Dabendorf, 
Jägerstraße
02.04.2011	 10:00		
Kampf/Punktrichterlehrgang	
Panda Dojang
09.04.2011	 09:00		
Handball	 		
MSV Zossen 07 e.V.	
14.05.2011	 08:00		
4. Hallenvolleyballturnier	

Freiwillige Feuerwehr Wünsdorf
Anmeldungen bis 01.05.2011
Pro Feuerwehr max. 2 Mann-
schaften, Startgebühr: 15,00 € 
pro Mannschaft
Infos unter: 033702-20376

Paul Schumann Sporthalle,	
 Wünsdorf
02.04.2011	 13:00		

Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
08.04.2011	 18:00		
Nachtfußballturnier		
FF Dabendorf
09.04.2011	 14:00		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
16.04.2011	 10:30		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
30.04.2011	 16:30		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
07.05.2011	 13:00		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.

Sporthalle Oberschule 
Wünsdorf
03.04.2011	 09:30		
Tischtennis			 
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
10.04.2011	 09:30		
Tischtennis			 
MTV Wünsdorf 1910 e.V.

Sporthalle Dabendorf, 
Goethestraße 
28.05.2011	 12:00		
Stadtjugendfeuerwehrtag	
Ff Dabendorf
Bei schlechten Wetterbedingungen 
wird in die Paul Schumann Sport-
halle in Wünsdorf ausgewichen

Wenn Sie im

STADTBLATT
werben wollen,
wenden Sie 
sich bitte an

Marion Barthel
Mediaberaterin (BVDA geprüft)

Tel.: 03379 - 35 32 12
Fax: 03379 - 35 32 50
anzeigen.zos@wochenspiegel-brb.de

■ Fenster
■ Türen
■ Rollladen

Inh. Ingo Gürgen

15827 Blankenfelde ◆ Berliner Damm 9a
Tel. (0 33 79) 370343

Garten- und Hausservice
(Ilona Kohlheim)

Luisenstraße 77 in 15838 Wünsdorf

Tel. 03 37 02 / 6 19 56    Mobil 0174/ 3 90 98 92

preiswert

schnell

zuverlässig

Vertikutieren
Jetzt!

Pflegearbeiten
Hecken- und Gehölzschnitt
Rasenpflege und Neusaat

Pflanzungen, Straßenreinigung
Kleinreparaturen in Haus und Garten

Reinigung nach Hausfrauenart

Sportkalender der Stadt Zossen

In der Sitzung der 2. Stadtverord-
netenversammlung am 16.03.2011 
wurde zur Beschlussvorlage der 
Verwaltung Nr. 001/11/01: Of-
fenlagebeschluss zum B-Plan 
„Schulsportanlagen Dabendorf“ 
(ehemals „Sportforum Zossen) 
wie  folgt namentlich abgestimmt:

Fraktion Bü90/Grüne/FDP
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Andrae, Baranowski,
Fraktion CDU
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Kühnapfel, Zurawski
Mit NEIN stimmten die Stadtver-
ordneten: Michler,

Fraktion SPD/Linke/VUB
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Bock, Brumm, 
Grebe, Heilgermann, Lüders, 
von Lützow, Miersch, Preuß, Dr. 
Reinecke, Rust, von Schrötter, 
Schulz, Steinert, Timm
Fraktion Plan B
Mit JA stimmten die Stadtver-
ordneten:
Degner, Hummer, Käthe, Kniesigk,  
Manthey, Markwardt, Menges, 
Noack, Schreiber, Schröder,

Damit wurde der Antrag mit 14 
Ja zu 15 Nein-Stimmen abge-
lehnt

Namentliche Abstimmung zum Thema Sportforum
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Datum / Ort / Straße	 Uhrzeit	 Osterfeuer und Veranstaltung
21.04.2011
Neuhof, hinter der Freiw. Feuerwehr,	 18:30	 Osterfeuer 
Neuhofer Dorfstraße 25 a

23.04.2011
Zossen, Straße der Befreiung (Festplatz)	 18:00	 Osterfeuer 

Kallinchen, Sportplatz	 19:00	 Osterfeuer 

Wünsdorf, 	 19:00	 Osterfeuer 
Am Bürgerhaus 1		  Am Bahnhof start der Fackel- und Lampionumzug 	
		  mit Musik zum Bürgerhaus (Park). 

Schünow, gegenüber der alten Feuerwehr	 19:00	 Osterfeuer 

24./25.04.2011
Dabendorf, Dorfanger 8	 So./Mo. 10:00	 Mittelalterlicher Oster- & Handwerkermarkt 
		  Eintritt frei! www.lilienbund.de

Osterfeuer und Osterveranstaltungen 
in der Stadt Zossen

Fritz-Jäger-Allee 1 • 15806 Zossen/Waldstadt

• Ärztliche Verordnungen
• Grundpflege
• Hauswirtschaft

• Sozialarbeit, Pflegestufenanträge
• Vertretung pflegender Angehöriger
• Hausnotruf

Wir sind umgezogen!
Jetzt an der B96, Nähe Aldi

24-Std. Tel. 0 33 702 / 60 00 94

Auch im Jahr 2011 reißt 
die öffentliche Debat-
te über das Thema „Die 
P� ege der immer älter 
werdenden Bevölkerung 
in Deutschland“ nicht ab. 
Ein wesentlicher Streit-
punkt dieser Diskussion 
ist die unzureichende An-
zahl von P� egefachkräf-
ten auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt.

Der gemeinnützigen Biloba 
in Zossen ist es trotz dieser 
Widrigkeiten gelungen, ein 
starkes P� egeteam auf-
zubauen, welches weiter-
hin kontinuierlich wächst. 
Schließlich ist diese positive 
Entwicklung das Ergebnis 
einer hohen Kunden- aber 
auch Mitarbeiterzufrieden-
heit.

An dieser Stelle möchten 
wir uns zunächst bei unse-
ren Kunden für das entge-

gengebrachte Vertrauen 
bedanken. Getreu nach 
unserem Motto „Gute 
Pflege ist unsere Arbeit, 
Ihre Selbstständigkeit ist 
unser Ziel“ freuen wir uns 
Sie auch in Zukunft pfle-
gen zu dürfen. 

Unser Dank gilt jedoch 
auch unserem P� egeper-
sonal, welches sich täglich 
für die Belange unserer 
Kunden mit viel Engage-
ment und Herzblut ein-
setzt. 

Auch für Sie steht unsere 
Tür immer offen, kommen 
Sie herein.

Ihr P� egeteam 
für alle Fälle

Wir sind rund um die Uhr 
erreichbar, wo immer Sie 
unsere Hilfe brauchen.
033702/600094

Die gemeinnützige 
Biloba in Zossen

- Anzeige -

beitet und die Ausschreibung 
vorbereitet.

5. Grundschule 
Zossen 

Die Umsetzung der Schall-
schutzmaßnahmen in den 
Flurbereichen wird derzeit 
durch die Verwaltung vor-
bereitet. Das Ziel ist die Um-
setzung eines ersten Bauab-
schnittes in den Osterferien 
2011. Dieser beinhaltet den 
Flur des Hortes und den dar-
überliegenden linken Flurbe-
reich der Grundschule im 1. 
OG. Neben der Akustikdecke 
soll die Elektroinstallation 
einschl. der Beleuchtung er-
neuert werden. Dabei werden 
Brandschutzbelange mit be-
rücksichtigt. 
Im Laufe der 5. KW erfolg-
te die Besichtigung der vor-
handenen Sportanlagen mit 
einem Planungsbüro. Dieses 
erarbeitet einen Entwurf, wel-
cher dann mit der Einrichtung 
abgestimmt wird. Es ist beab-
sichtigt die Sportanlagen auf 
dem Schulhofgelände zu in-
tegrieren. 
Die Treppengeländer wurden 
erneut mit Fachfirmen be-
sichtigt und die Stadtverwal-
tung erwartet bis Ende März 
detaillierte Kostenangebote 
für verschiedene Varianten, 
um dann in die Umsetzung zu 
gehen.

6. KITA „Bienennest“ 
– Schünow

In der 3. und 4. KW 2011 wurde 
die marode Abwassergrund-
leitung vom KITA - Gebäude 
bis zur Grube vollständig er-
neuert.

7. KITA „Bummi“ 
– Zossen

Nach den durchgeführten 
Entkernungsmaßnahmen im 
Küchentrakt im letzten Jahr 
werden nun die Sanierungs-
arbeiten des Küchentraktes 
durchgeführt. Die Heizungs-
leitungen werden im neuen 
Fußbodenaufbau integriert, 
die Elektroleitungen werden 
vollständig erneuert Wand- 
und Deckenbelege grundle-
gend erneuert. 
Die Anschaffung der Kinder-
küche erfolgt über die Schul-
verwaltung. 
Die Beendigung der Maßnah-
me (Küche) ist für April 2011 
geplant.

8. Gesamtschule 
Dabendorf

Der Haupteingangsbereich 
wird unter Berücksichtigung 
der Witterung und einer mög-
lichst geringen Beeinträch-

tigung des Schulbetriebes in 
den Osterferien 2011 grund-
legend saniert. 

9. Grundschule 
Wünsdorf

Die Planung für einen neu-
en Haupteingangsbereich ist 
fertig gestellt. Derzeit wird 
die Ausschreibung für eine 
kurzfristige Erneuerung vor-
bereitet.

10. Strandbad 
Zesch am See

Die Planungen sind soweit 
abgeschlossen und mit dem 
Ortsbeirat (OB) Lindenbrück 
abgestimmt. Der letzte Pla-
nungsstand ist in der OB-Sit-
zung vom 07.02.2011 auch den 
Bürgern erläutert worden. 
Der Baubeginn ist kurzfristig 
je nach Wetterlage geplant. 
Die Ausschreibungen für die 
Wegebauarbeiten (Los 1) und 
Zaunbau (Los 2) sind durch-
geführt worden und derzeit 
in der Auswertung. Die Forst 
hat bereits den Rückschnitt 
von Totholz und diverse Pfle-
gemaßnahmen durchgeführt.

11. Bahnhofsvorplatz 
Zossen

Die Leistungen der Kabelum-
verlegung für die Deutsche 
Bahn AG sind im Dezember 
2010 abgeschlossen worden. 

12. Radweg Kallinchen 
– Schöneiche

In der letztjährigen Bespre-
chungsrunde zwischen der 
Verwaltung, den Ortsbeiräten 
und den Ausschussmitglie-
dern von KTL und BBW wurde 
festgelegt, dass die Ortsbeiräte 
eine Zuarbeit von der Verwal-
tung zu den Grundstückssi-
tuationen erhalten, um die 
betroffenen Gründstücksei-
gentümer zu kontaktieren und 
die Vorabstimmungen durch-
zuführen. Aus Kapazitäts-  
und Abarbeitungsgründen 
von laufenden Maßnahmen 
des Planungsbüros war eine 
Zuarbeit erst im Januar 2011 
möglich, so dass die Unter-
lagen erst vor kurzem an die 
Ortsbeiräte versendet wer-
den konnten. Nach positiver 
Rückäußerung wird dann die 
detaillierte Kostenschätzung 
vom Planungsbüro überar-
beitet. Die Kostenermittlung 
seitens der Verwaltung ist be-
reits an den Planer versandt 
worden.
In diesem Zusammenhang 
verweist die Verwaltung auf 
zusätzlich entstehende Kos-
ten bei jeglicher Aktivität des 
Planungsbüros hin.
Im Laufe der 10. KW hat die 

Verwaltung die Rückläufer aus 
dem OT Schöneiche erhalten.

13. Straßenschäden

Ab dieser Woche erfolgt die 
Befahrung der Verwaltung zur 
Aufnahme von Straßenschä-
den im gesamten Stadtgebiet.

14. Ablösebeträge 
Sanierungsgebiet

An alle Eigentümer im Sa-
nierungsgebiet wurden ein 
Schreiben und ein Flyer des 
Sanierungsträgers verschickt, 
mit dem Hinweis, dass die 
vorzeitige Zahlung des Ab-
lösebetrages für das Sanie-
rungsgebiet möglich ist. Nach 
Abschluss des Sanierungsge-
bietes 2014 ist jeder Eigen-
tümer verpflichtet, den für 
sein Grundstück errechne-
ten Ablösebetrag zu zahlen. 
Eine vorherige Ablösung ist 
jedoch auch zulässig. Einige 
Eigentümer haben schon in 
den vergangenen Jahren da-
von Gebrauch gemacht. Eine 
vorzeitige Ablösung hat für 
die Stadt Zossen den Vorteil, 
dass diese Einnahmen dem 
Sanierungsgebiet zur Verfü-
gung stehen und für Maß-
nahmen im Sanierungsgebiet 
eingesetzt werden können. 
Bei einer Zahlung nach 2014 
ist dies nicht mehr möglich, 
dass Geld muss dann an das 
Land abgeführt werden. Aus 
diesem Grunde wurden die 
Eigentümer über die Möglich-
keit der vorzeitigen Ablösung 
informiert und es wurde ihnen 
ein Rabatt angeboten.

15. Hauptausschuss – 
Bürgerbefragung 
Nordumfahrung

Auf der Sitzung des Haupt-
ausschusses am 11.03.2011 
konnte keine Einigung erzielt 
werden, ob die Befragung nur 
in Dabendorf oder in der Ge-
samtstadt erfolgen soll. 
Der Hauptausschuss wird 
kurzfristig nochmals einberu-
fen, mit Vorlage der Unterla-
gen für die Befragung (Stimm-
zettel und Infomaterial) und 
ich gehe davon aus, dass es 
diesmal eine Einigung geben 
wird. Ebenfalls wird dann der 
Befragungszeitraum neu fest-
gelegt. 
Das Abstimmungsverzeich-
nis wurde wie vereinbart mit 
Stand 12.01. 2011 erstellt. Da-
mit dies seine Gültigkeit für 
die Abstimmung behält, sollte 
die Befragung max. 3 Monate 
später erfolgen. 

Im Folgenden die bisher ge-
troffenen Festlegungen des 
Hauptausschusses zum Ver-
fahren der Bürgerbefragung:

1. Die Bürgerbefragung erfolgt 
schriftlich im Zeitraum vom 
07.03.2011 – 22.03.2011 (Ab-
stimmungszeitraum).
2. Die Abstimmungsunterla-
gen werden von ca. 14 Tagen 
vor dem Abstimmungszeit-
raum bis spätestens 04.03.2011 
an die Bürger verschickt.
3. Die Abstimmung wird ge-
schlossen am 22.03.2011 um 
18:00 Uhr.
4. Die Auszählung erfolgt am 
23.03.2011 ab 10:00 Uhr im 
Rathaus.
5. Zur Feststellung der Be-
rechtigung an der Abstim-
mung wird ein Abstim-
mungsverzeichnis erstellt am 
12.01.2011. Wer bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht in der Stadt 
Zossen wohnhaft ist, nimmt 
nicht teil.
6. Zur Abstimmung berech-
tigt sind alle Bürger der Stadt 
Zossen ab einem Alter von 18 
Jahren.
7. Bei der Abstimmung sind 
für den bewohnten Gemein-
deteil Dabendorf farblich 
andere Abstimmungszettel 
zu verwenden, als für die Ge-
samtstadt, um die gesonderte 
Auszählung vorzunehmen. 
8. Ein Quorum entfällt, da das 
Abstimmungsergebnis keine 
Selbstbindung für die Abge-
ordneten beinhaltet, sondern 
ein Meinungsbild aufzeigen 
soll.
10. Die Inhalte der Frage-
stellung und die zu verschi-
ckenden Unterlagen werden 
in einer weiteren Hauptaus-
schuss-Sitzung festgelegt und 
bis dahin von der Verwal-
tung als Vorschlag erarbeitet; 
wobei für die innerörtliche 
Bahnquerung die Variante 
Brücke zu bearbeiten ist.	  

Zu folgendem Punkt liegt 
noch kein Votum vor:

9. Bei der Auszählung und 
Wertung der Abstimmung 
hat die Entscheidung des Ge-
meindeteils Dabendorf oder 
der Gesamtstadt Vorrang. 
	  

16. Friedhof Neuhof und 
Nächst Neuendorf

Die alte Familiengrabstätte 
„Kunkel“ auf dem Friedhof 
Neuhof wurde durch die Stadt 
Zossen hergerichtet, so dass 
sich hier nun eine Urnenge-
meinschaftsanlage mit Grab-
platte befindet. Selbiges wur-
de auf dem Friedhof Nächst 
Neuendorf mit der Familien-
grabstätte „Heners“ durchge-
führt.

17. Schulbezirkssatzung/
Einschulungsverfahren 

1. Klasse

Die auf der letzten SVV be-

schlossene Schulbezirkssat-
zung musste beanstandet 
werden. Im zwingend nach 
SchulG vorgeschriebenen An-
hörungsverfahren wurden nur 
zwei andere Fassungen durch 
die Schulkonferenzen ange-
hört. Die dann auf der SVV 
beschlossene Fassung war den 
Schulkonferenzen nicht be-
kannt. Hierin liegt ein grober 
Verfahrensfehler. Da bei den 
Anmeldungen wahrschein-
lich einige Ablehnungen von 
Elternwünschen per Gericht 
überprüft werden, sollten 
Verfahrensfehler vermieden 
werden.
Trotz Beanstandung wurde 
mit Datum vom 03.02.2011 
ein Elternbrief (siehe Anlage) 
verschickt, der auf der neu 
beschlossenen Schulbezirks-
satzung basiert. Gleichzeitig 
wäre aber danach auch eine 
Einschulung nach der noch 
geltenden alten Schulbezirks-
satzung möglich und dürfte 
der gerichtlichen Überprü-
fung standhalten.
Die Einschulungszahlen er-
geben auch nach heutigem 
Kenntnisstand keinen drin-
genden Grund, sofort eine 
neue Schulbezirkssatzung zu 
beschließen. Nach den Zahlen 
von Januar 2011 waren es 169 
Einschüler, bei einer Regel-
größe von 25 Schülern (6,76) 
also sieben Klassen, davon 3 
in Wünsdorf, 2 in Zossen und 
je 1 in Dabendorf und Glie-
nick. Nach den aktuellen Zah-
len sind es 171 Einschüler, bei 
einer Regelgröße von 25 Schü-
lern (6,84) also ebenfalls sie-
ben Klassen mit identischer 
Aufteilung.
Aufgrund der anstehenden 
Sanierung der Grundschule 
Glienick habe ich wegen der 
räumlichen Beeinträchtigun-
gen während der Bauarbei-
ten darüber hinaus ein Un-
terschreiten der Regelgröße 
beantragt. Die Abstimmun-
gen zwischen Staatlichem 
Schulamt, Grundschulen und 
Schulträger laufen derzeit 
noch. Einen akuten Hand-
lungsbedarf sehe ich für die 
SVV nicht, so wie schon vor 
der Beschlussfassung im Ja-
nuar von mir mitgeteilt.

18. Jahresstatistik 
Brandschutz

In der Anlage erhalten Sie den 
Jahresbericht der Stadtwehr-
führung der Freiwilligen Feu-
erwehren der Stadt Zossen zur 
Kenntnisnahme. 
(Stadtblatt Seite 7)

Schreiber
Bürgermeisterin

Aus dem Zossener 
Sitzungskalender

der nächsten Wochen

Bei den öffentlichen Sitzungs-
teilen der Gremien sind Ein-
wohner als Gäste und mit Fra-
gen willkommen.

30.03.2011, 18:00 Uhr
nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung, 
Rathaus

30.03.2011, 19:00
Ausschuss für Bau, Bauleitpla-
nung und Wirtschaftsförde-
rung, Rathaus

31.03.2011; 19:00 Uhr
Ausschuss für Finanzen, 
Rathaus

31.03.2011, 19:00
Ortsbeirat Glienick, Dorfge-
meinschaftshaus Glienick

06.04.2011, 19:00
Ortsbeirat Zossen, Rathaus 

07.04.2011; 19:00 Uhr
Ausschuss für Soziales Jugend, 
Bildung und Sport, Rathaus

14.04.2011; 19:00 Uhr
Hauptausschuss, Rathaus

Erfreulicher Weise trägt die neue 
Straßenreinigungssatzung für die 
gesamte Stadt Zossen erste Früchte 
- das örtliche Erscheinungsbild 
kann sich in den meisten Fällen 
sehen lassen.
Lediglich um Missverständnissen 
vorzubeugen, soll an dieser Stelle 
darauf hingewiesen werden, dass 
das Urteil des Verwaltungsgeri-
chts Potsdam vom 09. Dezember 
2010 nur Rechtswirkungen in der 
Gemeinde Mahlow Blankenfelde 
entfaltet. 
Die Stadt Zossen ist von diesem 
Rechtsstreit nicht unmittelbar 
betroffen. Gegenwärtig wird im 
Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft fieberhaft an not-
wendigen Schritten für eine Ge-
setzes-änderung gearbeitet. 
Wie dem auch sei, Urteil und Ge-
setzeslage hin oder her - in jedem 
Fall gilt: „Eigentum verpflichtet!“. 
Dies bedeutet im Falle der Straßen-
reinigung, dass jeden Grundstück-
seigentümer immer - unabhängig 
von einer Straßenreinigungssat-
zung - die allgemeine Verkehrssi-
cherungspflicht trifft.
Die Straßenreinigungssatzung ist 
also weiterhin einzuhalten.

Hinweis der 
Stadtverwaltung 

zur Umsetzung der 
Straßenreinigungs-

satzung

Osterpreisskat
Am Donnerstag, den 21. April  
2011 findet in der Vereins-
gaststätte „ Zum Burgberg“ in 
Wünsdorf der traditionelle  Os-
terpreisskat statt. Ab 18.30 Uhr 
kann bei einem Einsatz von 
10,00 €  gemischt, gegeben, ge-
reizt, gespielt und gestochen 
werden. Für die besten Skat-
spieler winken diverse Preise. 

Ausrichter und Stadt Zossen und 
der Skatclub „Grand Hand 98“
Veranstalter: 
Schirmherrin Bürgermeisterin	
 Frau Michaela Schreiber
Spieltag: 
Ostermontag der 25.04.2011 
um 10.00 Uhr
Spielort: Zossen, OT Dabendorf, 
Sporthalle Dabendorf
Jägerstraße
Aus Glienick kommend in 
Dabendorf rechts abbiegen in 
die Jägerstraße zum Gewerbege-
biet (Depot), B 96 von Rangsdorf 
Richtung Zossen, bis Dabendorf,
dort rechts abbiegen, in Richtung 
Glienick, über die Schranken und 
in Dabendorf hinter dem Blu-
mencenter links abbiegen in die 
Jägerstr. zum Gewerbegebiet
Austragungs- Modus:
3 Serien je 40 Spiele nach der 
Internationalen Skatordnung, 
Ausnahme: Eingepasst = Ramsch
1. Serie 10.00 Uhr, 
2. Serie ca. 13.00 Uhr
3. Serie wird gesetzt , 
Beginn ca. 15.15 Uhr
Konkurrenz: 
Einzelwertung 11,00 € Einsatz

Zusätzlich Tandemwertung je 
Tandem 20.-€
Verlorene Spiele: 
1. – 2. Spiel = 0,50 € ; 
3. – 4. Spiel = 1,00 €
ab 5. verlorenem Spiel 2,00 €
Startberechtigung: 
Offen für alle Skatspielerinnen 
und Skatspieler
Preise: (bei 100 Teilnehmer) 
1. Platz Gesamtwertung 
Pokal + 250,00 €
Pokal + Geld für die beste Frau
Pokal 1. Platz Jugend 
(bis einschließlich 18 Jahre)
Preisgelder für die 2 Besten 
jeder Serie
Weitere Geldpreise bis zur vollen 
Ausschüttung der Startgelder
Anmeldung: 
Bis 20.04.2011 bei Ralf Stroh 
0170 / 8019075 oder
033702/61691 oder 
per Fax 033702/65645 
oder per Mail: 
stroh-waldstadt@t-online.de

Anmeldung wird empfohlen, 
da Platzkapazität begrenzt !
Im letzten Jahr spielten 128 
Teilnehmer/-innen mit.

7. Zossener 
Stadtpokal im Skat
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	 	 	 	 	 	Veranstaltungen in & um Zossen April2011

Öffentlicher Teil

1. Grundschule und 
Hort Glienick

Seit 01.03.2011 liegt die Bau-
genehmigung vor. Derzeit 
finden diverse Abstimmungs-
gespräche (u. a. Elektro, Sa-
nitär, Ausstattung) zwischen 
der Verwaltung und den Pla-
nungsbüros statt. 
Die ersten Maßnahmen in der 

Gesamtsanierung sollen in 
den Osterferien 2011 begin-
nen, so dass derzeit die Aus-
schreibungsunterlagen vorbe-
reitet werden.

2. KITA Wünsdorf 
– Neubau

Im Gebäude sind die Gewer-
ke Trockenbau, Maler und 
Fliesenleger tätig, so dass die 
Arbeiten an den Decken und 
Wänden in allen Bauteilen 

entsprechend der Bauzeiten-
planung ausgeführt werden. 
Die Aufheizung des Estrichs 
ist abgeschlossen. Die Feinin-
stallationen für Elektro- und 
Informationstechnik sind ab-
geschlossen.   Auf Grund der 
besseren Wetterlage sind die 
abgebrochenen Arbeiten in 
den Außenbereichen Fassade, 
Dach und Außenanlagen ab 
10. KW wieder aufgenommen 
worden. 
Im Küchenbereich ist die Lüf-

tungs- und Kühltechnikmon-
tage abgeschlossen und mit 
den Fliesenarbeiten begon-
nen worden. 
Die Arbeiten befinden sich im 
Terminplan, so dass der ge-
plante Fertigstellungstermin 
zum 01.07.2011 nicht gefähr-
det ist.

3. Oberschule Wünsdorf

Die Umsetzung der Maßnah-
men für die Verwendung der 

Fördermittel (weitere Arbei-
ten im Hauptgebäude) wird 
derzeit von der Verwaltung 
vorbereitet.

4. Umbau KITA Waldstadt 
zum Hort Waldstadt

Die   Abstimmungsgespräche 
zwischen der Verwaltung, 
dem Hort und dem Planungs-
büro sind abgeschlossen. 
Durch das Planungsbüro wird 
die Ausführungsplanung erar-

Bericht aus der Verwaltung zur Stadtverordneten-
versammlung am 16.03.2011

Am 23.02.2011 fand die Ver-
bandsversammlung des ZV 
KMS statt. Dort wurde den 
Mitgliedern mitgeteilt, dass 
die Verbandsvorsteherin Frau 
David schriftlich mit Wirkung 
zum 30.06.2011 um Beendi-
gung ihrer Tätigkeit beim KMS 
nachgesucht hat. Dem wird die 
Verbandsversammlung auf der 

nächsten Sitzung nachkommen.
Des Weiteren wurde der Ein-
bringung des Anlagevermögens 
einiger OT der Stadt Trebbin in 
den KMS zugestimmt. Die OT 
sind schon lange Mitglied des 
KMS, nur das Anlagevermögen 
war noch nicht geklärt.
Der Wirtschaftsplan für den 
KMS wurde beschlossen, in dem 

sind nun auch die Investitionen 
an der Tandemkläranlage ent-
halten, um die Geruchsbelästi-
gung zu beseitigen.
In der Anlage erhalten Sie Aus-
züge aus dem beschlossenen 
Wirtschaftsplan und Investiti-
onsplan.

Die Ausschreibung für die Prü-

fung der Vermögensauseinan-
dersetzung bzw. Vorbereitung 
der Fusion oder Aufsplittung des 
KMS ist erfolgt. Die Ergebnisse 
der Ausschreibung müssten zur 
nächsten Verbandsversamm-
lung vorliegen.

Schreiber
Bürgermeisterin

Bericht aus dem Zweckverband 
KMS zur SVV am 16.03.2011

Sprechzeiten der 
Ortsvorsteher:

Glienick	� Frau Menges
Donnerstag:
18:00 – 19:00 Uhr	
Tel. 03377/300189	 	

Horstfelde � Herr Rehberg
Dienstag: 18:00 – 19:00 Uhr	
Tel. 03377/399781	 	

Lindenbrück� Herr Kiwitt
Dienstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 033702/65325	 	

Schünow� Frau Fischer
Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 03377/201649	 	

Kallinchen� Herr Schulz
Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 033769/50215	 	

Nächst Neuendorf� Frau Timm
jeden 2. und 4. Donnerstag:
17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 03377/300738
Tel. 03377/334483	 	

Nunsdorf� Herr Eckhoff
Sprechzeiten nach 
Vereinbarung
Tel. 0175/8188632	 	

Schöneiche� Herr Magasch
Dienstag 15:30 – 17:00 Uhr	
Tel. 03377/301458	 	

Wünsdorf � Herr Jungbluth
Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 033702/60810	 	

Zossen	�  Herr Noack
Donnerstag: 16:30 – 18:00 Uhr	
Tel. 03377/3040474	 	

01.04. - 	 Zossen,	 Aushänge	 Frühlings- und Rummelspaß
03.04.2011	 Straße der Befreiung	 beachten!	 Auf dem Festplatz gastiert der Schaustellerbetrieb Bleifuß seine Attraktionen 
	 	 	 wie Autoscooter, Kinderkarussell, Ballwerfen, Greifer, Schießhalle und Süßigkeiten.	

01.04.2011	 Nächst Neuendorf,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Dorfstraße 5	 	 Aufführung der Filme: "Die Mark in Lila - Heidelandschaften in Brandenburg", 
	 	 	 "Dorschs Dilemma" und "Aufstand am Amazonas - Der Kampf um den Urwald" in der Gaststätte Leon

04.04.2011	 Waldstadt,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Gutenbergstraße 1	 	 Aufführung des Filmes: "Plastic Planet" im Waldstadt-Treff der Bücherstadt.

05.04.2011	 Waldstadt,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Gutenbergstraße 1	 	 Aufführung des Filmes: "Yello Cake - Die Lüge von der sauberen Energie" 
	 	 	 im Waldstadt-Treff der Bücherstadt.

07.04.2011	 Schöneiche,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Planstraße 1	 	 Aufführung der Filme: "Im Wind", "Gestrandet", "Halle 101" und "Energiesteppen oder Heimat" 	
	 	 	 im Landgasthaus Bochow.

08.04.2011	 Zossen,	 22:00	 Techno-Party
	 Bahnhofstraße	 	 Die Party findet in der Mehrzweckhalle (vom Autohaus Klaus & Marquardt) an der B 96 
	 	 	 (gegenüber Bahnhof) statt.	

09.04.2011	 Zossen, Kirchplatz	 08:00 bis 14:00	 Kraut- und Rübenmarkt mit regionalen Angeboten.
	 Zossen,	 19:00	 Apres Ski-Party
	 Bahnhofstraße	 	 Die Party für Jung und Alt findet in der Mehrzweckhalle (Autohaus Klaus & Marquardt) 
	 	 	 an der B 96 (gegenüber Bahnhof) statt.

10.04.2011	 Zossen,	 14:00	 3. Frühlingsfest
	 Am Nottehafen 4	 	 Kinderüberraschungen, Kaffee & Kuchen sowie ein buntes 
	 	 	 und abwechslungsreiches Programm im und um dem E-Werk. 

16.04.2011	 Wünsdorf,	 09:00	 Frühjahrsputz
	 Am Bürgerhaus 1	 	 Wie in jedem Jahr, werden in Wünsdorf (Treffpunkt Bürgerhaus) 
	 Neuhof, Treffpunkt: DGH	 	 und Neuhof fleißige Helfer gesucht.
	
	 Zossen,	 ganztägig	 Jährlicher Kreiswettbewerb in der Goetheschule Zossen (Grundschule).
	 Gerichtstraße 39
	 Zossen, Weinberge 15	 15:00	 Vortrag über die Kalkschachtöfen und den Nottekanal im Heimatverein „Alter Krug“
	
17.04.2011	 Waldstadt,	 16:00	 Kabarett - Im Wald-Treff der Bücherstadt präsentiert Alexander G. Schäfer sein Soloprogramm: 
	 Gutenbergstraße 1	 	 Schäfers Stündchen - ein Gesamtberliner gibt Auskunft. Eintritt: 8,00 € • www.buecherstadt.com

21.04.2011	 Zossen,	 21:00	 Osterska - Im Kulturkraftwerk findet das Osterska mit folgenden Bands statt: 
	 Am Nottehafen 4	 	 "The Pokes", "Die Tornados" und "Hörinfarkt". Eintritt: 9,00 €	

29.04.2011	 Zossen,	 19:30	 Rockgottesdienst (Premiere)
	 Am Nottehafen 4	 	 Einmal mehr feiert die evangelische Kirchengemeinde Zossen diesen etwas anderen Gottesdienst 	
	 	 	 im E-Werk. Mit Band und Chor, mit Rappern und Schauspielern, dazu mit Filmeinspielungen 	
	 	 	 verspricht dieser Abend wieder ein großes Fest zu werden.	
	 	 	 Infos unter: www.rock-gottesdienst.de

30.04.2011	 Waldstadt,	 09:00	 Wartburg-Treffen und Teilemarkt am alten Motorradmuseum in der Bücherstadt.
	 Gutenbergstraße 7	 	 www.buecherstadt.com

30.04.2011	 Zossen,	 12:00 bis 02:00	 Fest der Vereine
	 Stadtpark	 	 Bereits zum 8. Mal präsentieren sich in der eindrucksvollen Kulisse des Zossener Stadtparks und 	
	 	 	 dem Nottekanal über 40 Vereine, Organisationen und Interessengemeinschaften der Stadt Zossen 	
	 	 	 in ihrer großen Vielfalt mit Informationen und Angeboten, Sport, Spiel und interssanten Vorfüh-	
	 	 	 rungen auf der Bühne und im Stadtpark. Gastronomische Anbieter aus der Region sorgen für ein 	
	 	 	 vielfältiges Speise- und Getränkeangebot. 
	 	 	 Das ehrenamtliche Festkomitee, die Vereine und die Stadt Zossen versprechen Ihnen 
	 	 	 folgende Programmhöhepunkte:
	 	 	 - Einmarsch der Vereine	
	 	 	 - ganztägiges Bühnenprogramm	
	 	 	 - Auftakt mit der Dixieland- und Swingband "Alte Wache" aus Potsdam	
	 	 12:00 bis 16:00	 - regionale Tanzgruppen und Karnevall-Showprogramm	
	 	 	 - Sport-, Pferde- und Hundevorführungen	
	 	 	 - Ritterturniere	
	 	 	 - Ausstellungen	
	 	 	 - Kinderspielstraße und Hüpfburg, Straßenfußballturnier	
	 	 	 - Liveband "Fairplay" am Abend	
	 	 	 - Feuerwerk und "ein Meer aus Wunderkerzen"	
	 	 18:00 bis 22:00	 - Discomusik bis spät in die Nacht	
	 	 22:00	 Eintritt frei!	 www.festdervereine.de

In der Stadtverordnetenver-
sammlung im Januar stand ein 
Antrag der Fraktion SPD/Linke/
VUB auf der Tagesordnung, der 
die Herausgabe des Stadtblattes 
zum Thema hatte. Der einge-
brachte Antrag lautete: „1. Die 
Herausgabe des Stadtblattes 
wird für das Haushaltsjahr 2011 
eingestellt. 2. Das Amtsblatt 
wird an alle Haushalte verteilt.“

Das Stadtblatt ist das sich heu-
te in Ihren Händen befindliche 
bunte Informationsblatt, das 
nicht nur die sogenannten amt-
lichen Bekanntmachungen ent-
hält, sondern viele andere Infor-
mationen aus unserer Stadt. Das 
Amtsblatt ist das schwarz-weiß 
Exemplar, das nur den amtli-
chen Teil und keine weiteren 
Informationen enthält.

Nach heftiger Diskussion noch 
in der Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung hat die 
Antrag stellende Fraktion ihren 
eigenen Antrag soweit abgeän-
dert, dass neben dem amtlichen 
Teil auch Werbung, die Jubiläen 
und der Veranstaltungskalender 
abgedruckt werden sollen.
Alle anderen Dinge, wie zum 
Beispiel die Mittelseite mit Hin-
weisen zu großen Festen, die 

Fraktionsseite zu aktuellen po-
litischen Themen oder die Sei-
ten mit Themen der Freiwilligen 
Feuerwehren oder der Vereine 
dieser Stadt nicht mehr.
Bereits vor der Abstimmung hatte 

ich angekündigt, dass ich diesen 
Beschluss für rechtswidrig halte 
und ich ihn deshalb beanstan-
den werde. Darüber hinaus hatte 
ich auch mitgeteilt, dass ich, falls 
sich eine Mehrheit der Stadtver-

ordneten für die Abschaffung 
des Stadtblattes ausspricht, eine 
Leserumfrage machen werde, 
um die Meinung der Leser des 
Stadtblattes zu erfragen.
Das Stadtblatt erscheint in der 

jetzigen Form bereits im dritten 
Jahr. Ich bin bis jetzt von einer 
großen Akzeptanz für dieses In-
formationsblatt ausgegangen. 
Ich würde gern wissen, wie Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bürger 

über diese Form des Stadtblattes 
denken.

Wenn Sie mir Ihre Meinung zu 
diesem Thema mitteilen wol-
len, können Sie entweder das 
abgedruckte Formular ausfüllen 
und in den Briefkasten des Rat-
hauses stecken, oder es per Fax 
an die 03377/3040762 schicken. 
Oder Sie schicken eine mail an: 
service@svzossen.brandenburg.
de. Vielen Dank für Ihre Mühe.

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Ich finde das Stadtblatt gut und 
möchte, dass es weiter so her-
ausgegeben wird.

Ich finde das Stadtblatt nicht gut 
und bin dafür, dass es eingestellt 
wird.

Weitere Anmerkungen oder 
Hinweise

Datum                                       

Unterschrift	 	

Leserumfrage zum Stadtblatt
Gefällt Ihnen das bunte Stadtblatt oder soll es 

in dieser Form eingestellt werden?

In der Fortführungssitzung der 
1. Stadtverordnetenversamm-
lung am 26.01.2011 wurde zum 
Antrag der Fraktion SPD/LIN-
KE/VUB Nr. 004/11; Einstel-
lung des Stadtblatt in der jetzi-
gen Form, wie folgt namentlich 
abgestimmt:

Fraktion Bü90/Grüne/FDP
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Baranowski,

Fraktion CDU
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Kühnapfel, Mich-
ler, Zurawski
Fraktion SPD/Linke/VUB
Mit JA stimmten die Stadtver-

ordneten: Bock, Grebe, Heil-
germann, Lüders, von Lützow, 
Miersch, Preuß, Dr. Reinecke, 
von Schrötter, Steinert, Timm

Fraktion Plan B
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten:
Käthe, Kniesigk, Markwardt, 
Noack, Schreiber, 

Damit wurde der Antrag zur 
Einstellung des Stadtblattes in 
der jetzigen Form mit 11 Ja zu 9 
Nein-Stimmen angenommen.
Der Beschluss wurde von der 
Bürgermeisterin beanstandet, 
weil sie ihn für rechtswidrig 
hält.

Namentliche Abstimmung
Thema: Einstellung des Stadtblattes



Bei einer Gesamteinwohner-
zahl von 17603 verfügt die Stadt 
Zossen über insgesamt 11 Feu-
erwehren. Davon zwei Lösch-
züge und neun Löschgruppen. 
Mit acht Jugendfeuerwehren ist 
auch die Nachwuchsarbeit gut 
aufgestellt.
Im Jahr 2010 hatten die Freiwil-
ligen Feuerwehren insgesamt 
402 Mitglieder zu verzeichnen. 
Davon 268 aktive Mitglieder, 
darunter 22 Frauen, 72 Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr und 
62 Mitglieder der Alters- und 
Ehrenabteilung.

Das Durchschnittsalter der Ka-
meraden betrug 35,5 Jahre. Die 
Feuerwehren mit den jüngsten 
Altersdurchschnitten waren 
Dabendorf und Wünsdorf mit 
einem Durchschnitt von 30 Jah-
ren. 
Aus der Jugendfeuerwehr konn-
ten 12 in den aktiven Dienst ab 
17 Jahre übernommen werden.

Im Jahr 2010 fanden insgesamt 
268 Feuerwehreinsätze statt, da-
von an Wochentagen 180, sams-
tags 42, sonn- und feiertags 46. 
Bei diesen Einsätzen handelte 
es sich in 75 Fällen um Brand-
einsätze und in 193 Fällen um 
Hilfeleistungseinsätze.
Einsatzübungen wurden fünf 
durchgeführt.

In 2010 konnten die Feuerweh-
ren auf 106 als Atemschutzge-
räteträger ausgebildete Kame-
raden zurückgreifen. Davon in 
Zossen 16, Wünsdorf 24, Glie-
nick 11, Dabendorf 9, Horstfelde 
7, Schöneiche 11, Kallinchen 8, 
Nächst Neuendorf 5, Neuhof 3, 
Nunsdorf 7 und Schünow 5.

Insgesamt 50 Gebührenbeschei-
de wurden an den Verursacher 
bzw. Eigentümer laut Satzung der 
Stadt Zossen erlassen und damit 
ca. 14.000 € für Feuerwehreinsät-
ze in Rechnung gestellt. 

Die Kameradinnen und Kame-
raden der Freiwilligen Feuer-
wehren der Stadt Zossen leis-
teten insgesamt 10.595 ehren-
amtliche Einsatzstunden. Hinzu 
kommen noch 12.634 geleistete 
gesellschaftliche Stunden. Und 
um im Einsatz auch professi-
onell handeln zu können, ab-
solvierten die Mitglieder der 
Feuerwehren darüber hinaus 
noch 31.028 Aus- und Weiter-
bildungsstunden.
Insgesamt ergibt dies die kaum 
vorstellbare Zahl von 54.257 
Stunden, die alle Mitglieder 
der Feuerwehren zusammen 
nicht für ihr Freizeitvergnügen, 
sondern  für die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Zossen 
aufbrachten. Dafür herzlichen 
Dank an alle Kameradinnen und 
Kameraden. 

Die Ortswehren Glienick mit 
Horstfelde, Schöneiche mit Kal-
linchen, Nächst Neuendorf mit 

Dabendorf, sowie Wünsdorf 
und Zossen sind sieben Tage pro 
Woche, von 0 – 24 Uhr, also rund 
um die Uhr das ganze Jahr über 
einsatzbereit.
Die Ortswehren Schünow, 
Nunsdorf und Neuhof verstär-
ken die Einsatzbereitschaft zu-
sätzlich in der Zeit von 17:00 bis 
06:00 Uhr. 

Über die „normale“ ständige 
Aus- und Weiterbildung hin-
aus, absolvierten 84 Kamera-
den eine Ausbildung im feuer-
wehrtechnischen Zentrum, 20 
Kameraden eine Ausbildung 
in der Landesfeuerwehrschule 
sowie 13 Kameraden das Atem-
schutznotfalltraining und 9 Ka-
meraden die Ausbildung zum 
Regenerationsgeräteträger.

M. Schreiber   
Bürgermeisterin   
M. Marek
Stadtwehrführer 
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SPD/LINKE/VUB 

Man zieht die Wanderschuhe an 
oder fährt einfach los. Egal in welche 
Richtung, du landest bald an einem 
See, einem Wald oder einer Wiese. 
Genau das ist das Schöne an Zos-
sen, denn die Erholung liegt vor der 
Haustür. Wer was erleben will, der 
kann zum Wasserski nach Horstfel-
de, zur Draisinenbahn nach Zossen, 
oder zur Bunkerbesichtigung nach 
Wünsdorf fahren. Zossen hat bei 
vielen Besuchern einen positiven 
Eindruck hinterlassen.
Wer sich sportlich betätigen möch-
te, hat die Möglichkeit, in einem der 
vielen Vereine dieser Stadt mitzu-
machen. Einer der Vereine der MSV 
Zossen 07 mit fast 600 Mitgliedern 
bietet alle Möglichkeiten der Sport-
und Freizeitbetätigungen. Aber ge-
rade am Standort Dabendorf, der 
mit 1000 Schüler der größte Schul-
standort in der Gemeinde ist, fehlt 
es an den für Schulsport wichtigen 
Sportstätten. Das zu ändern, haben 
Grundschule, Gesamtschule Daben-
dorf, MSV 07 und Bürgermeisterin 
Michaela Schreiber gemeinsam ei-
nen Plan zum Bau des „Sportforum 
Zossen“ erarbeitet. Dabei sollen 
viele Sportarten auf einem Standort 
für Schulsport und Freizeitsport ver-
eint werden. Nicht zuletzt, um auch 

Unterhaltungskosten zu sparen. Die 
Befürchtung, die von einigen gezielt 
geschürt wird, andere Sportvereine 
oder Schulen würden deshalb zu 
kurz kommen, ist nicht wahr. Denn 
in den letzten 7 Jahren wurde an al-
len Schulen und Sporthallen unserer 
Gemeinde investiert und das wird 
auch so weiter gehen. Aber auch am 
Schulstandort Dabendorf muss in-
vestiert werden. 
Es geht um die Zukunft unserer Kin-
der und Enkelkinder der gesamten 
Gemeinde, denn davon werden noch 
viele die Gesamtschule mit Gym-
nasialer Oberstufe in Dabendorf 
besuchen. Als ersten Bauabschnitt 
soll nun nach 4 Jahren Planung die 
„Schulsportanlagen Dabendorf“ 
entstehen. 
Unter all diesen Aspekten  kann 
man die jüngste Entscheidung der 
Linken, SPD, VUB in der SVV dieses 
Vorhaben abzulehnen in keinster 
Weise nachvollziehen. Wenn das die 
zukunftsorientierte Politik der Lin-
ken, SPD; VUB unter Führung ihres 
Kandidaten Herrn Preuss ist, dann 
sieht es für uns und folgende Gene-
rationen sehr, sehr schlecht aus.

Andreas Noack 
Fraktionsvorsitzender Plan -B

Plan B 

FDP 

Freizeit und Erholung in Zossen

Die Fraktionen der SVV zum Thema
Freizeit und Erholung in Zossen

Angebot und Infrastruktur für Freizeit 
und Erholung in unserem Stadtgebiet  
sollen Vorhandenes erhalten und Zu-
künftiges ermöglichen. Dabei ist nicht 
mehr von dem gefragt, was wir bereits 
haben, sondern Vielfalt und Qualität in 
Mischung aus alt und neu. Die dritte 
Bowlingbahn  im Stadtgebiet, das zwei-
te Strandbad Kallinchen in kleinem 
oder auch großem Format, stützen 
nicht die vorhandenen Angebote, son-
dern gefährden deren Zukunft durch 
interne Konkurrenz. 
Freizeit- und Erholungsangebote wol-
len wir von der CDU-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung so ge-
stalten, dass sie uns vor Ort nutzen, 
aber auch Anziehungskraft über die 
Stadtgrenzen hinaus entwickeln. Wer 
mit Tourismus Geld verdienen will, 
muss attraktiv sein und bieten, was 
zum Beispiel Berliner in ihrer Stadt 
so nicht finden oder in bestimmten 
Kombinationen vergeblich suchen. 
Dabei ist die Stadt in erster Linie Takt-
geber, nicht Investor. Die Eltern, die 
ihre heranwachsenden Jugendlichen 
am Wasserskipark Horstfelde absetzen 
und dann ins lebhafte Strandbad Kal-
linchen oder ins naturnah gestaltete 

Zesch weiterfahren, um dann abends 
den Tag gemeinsam in einer Dorfgast-
stätte oder einem Restaurant im städ-
tischen Umfeld bei uns ausklingen zu 
lassen, können und wollen mit ihrem 
Umsatz das mitfinanzieren, was wir 
uns vor Ort an Freizeitangebot wün-
schen. 
Der Wandertag 2012 im Fläming wird 
das zeigen, wenn wir unsere Möglich-
keiten intelligent nutzen. Überdimen-
sionierte Projekte lehnen wir ab. In 
Zeiten des nahenden Auslaufens des 
Solidarpakts sind wir gut beraten, da-
ran zu denken, dass Investitionen von 
heute auch die Unterhaltungskosten 
von morgen sind, unter denen weder 
Vereinskassen noch Stadthaushalt zu-
sammenbrechen sollen. In manchen 
Städten und Gemeinden ist an verfal-
lenden Hallenbädern  eindrücklich zu 
sehen, wie man die Zukunft mit dem 
Schuldendienst und laufenden Kosten 
für Prestigeobjekte verspielt. 
Wir machen mehr aus unseren finan-
ziellen Möglichkeiten, wenn wir uns 
stärker als Ganzes begreifen und über 
den Tellerrand des eigenen Ortsteils 
aber auch der Stadtgrenzen hinaus-
denken.   

wer kennt nicht die Schlager über den 
Wannsee, Beetsee oder Wörthersee, Fern-
sehserien  die Regionen bekannt gemacht 
haben. 
Mit so etwas haben wir für unsere Stadt 
noch nicht aufzuwarten. Aber auch wir 
müssen unsere schöne Landschaft nicht 
verstecken. Aber sehen wir uns in unse-
rer Landschaft überhaupt, oder genießen 
wir nur den Urlaub irgendwo und nicht 
vor der Haustür, und was bringen wir für 
Eindrücke mit für unsere Stadt? Nun bin 
ich in den Jahren in Deutschland und der 
Welt auch rumgekommen. Und viele Re-
gionen leben von den Freizeitaktivitäten 
der Gäste. Berlin - die Hauptstadt - liegt 
vor der Tür. Die Vor-Ort-Züge fahren 4 
Bahnhöfe halbstündig in der Stadt Zos-
sen an. Uns so stellt sich die Frage: Warum 
klappt das nicht mit den Besuchern wie 
anderswo? 
Viele kennen die alte Eisdiele Olivia am 
Strandbad Kallinchen, was gibt es jetzt? 
Warum gibt es am Strand in Wünsdorf 
ständig andere Pächter,  die einen Imbiss-
wagen betreiben und sich um Toiletten-
häuser kümmern? Was ist in dem großen 
Strandbau denn drin? Warum gibt es kei-
ne Stellplätze für ein paar Wohnmobile? 
Gern würde ich dort am Abend auch mal 
am See sitzen und ein Glas Wein trinken, 
aber mit altem Frittenfettgeruch wird das 
nichts. Der See in Zesch, auf des Skala 

eines der besten Badegewässer der Re-
gion, und bei vielen alten DDR-Bürgern 
ein bekanntes Reiseziel, dümpelt so vor 
sich hin. Die Schilffläche wächst den 
Strand zu und die wichtigen Stege für die 
Kinder fehlen und hier streitet man über 
die Bezeichnung „Strandbad“ und ein 
Toilettenhaus. Die Bücherstadt Wünsdorf 
ist bis nach Asien bekannt und große Fir-
men haben  neuerdings ihren  Hauptsitz 
in ZOSSEN!!
Aber wenn ich in Deutschland unterwegs 
bin und sage woher ich komme, dann 
haben wir eine andere Berühmtheit er-
langt. Zossen ist nicht mehr die Stadt der 
Wehrmacht oder der „Russen“ sondern 
nun sind wir geprägt durch die Neonazis. 
Es entsteht von außen der Eindruck, dass 
wir ZOSSENER die ewig Gestrigen sind.
2012 haben wir hier in unserer Region 
auch den Deutschen Wandertag und wir 
hoffen auf Besucher aus ganz Deutsch-
land. Laden Sie zu diesem Anlass alte 
Freunde und Bekannte ein, zeigen Sie 
unsere Stadt und sagen Sie ruhig: es geht 
nicht alles aber einiges, und dafür sind wir 
noch ursprünglich. 
Zeigen Sie unsere ruhigen Seen, die Wan-
derwege, unsere Museen und zeigen Sie 
den ZOSSENER, der so normal ist wie 
eben Deutschland ist.

Karola Andrae

Bis Redaktionsschluss wurde leider kein Beitrag geliefert.

Erholungsstätten und Freizeitangebote

Bericht des Sachgebietes Brandschutz über die 
Leistungen der freiwilligen Feuerwehren 

der Stadt Zossen, für das Jahr 2010

Brände   6

1) Wohnungsbrand 1

2) Gebäudebrand  2

3) Waldbrand  0

4) sonstige Brände  0

5) KFZ – Brand  1

6) Auslösung Brand-
meldeanlage  1

7) überörtlich  0

8) Einsatzübung  1

Technische Hilfeleistung 9

1)  Verkehrsunfall  2

2) Ölspur   1

3) Türöffnungen   1

4) Tierrettung  0
    
5) sonstige Hilfeleistungen  
   5

6) Alarmierung 
Brandschutzeinheit 0
Teltow – Fläming / 
Hochwasser

7) überörtlich  0

Fehlalarm  0

Während der letzten zwei 
Wochenenden haben sechs 
Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren der Stadt Zossen 
erfolgreich ihre Ausbildung 
zum Atemschutzgeräteträger 
(AGT) absolviert. Sie verstär-
ken nunmehr die Riege der 
AGTs, um noch besser für 
die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger Zos-
sens sorgen zu können.
“Atemschutzgeräte-
träger“, was ist das ei-
gentlich? Atemschutz-
geräteträger sind die 
Feuerwehrmänner und 
-frauen, die dann zum 
Einsatz kommen, wenn 
der Sauerstoff in der Um-
gebungsluft zum Atmen 
nicht mehr ausreicht 
bzw. wenn die Schad-
stoffbelastung der Luft zu 
ungesund ist. Das kann 
während der Brandbe-
kämpfung im Inneren 
von Gebäuden, oder 
aber auch bei Unfällen 
mit Gefahrgütern der Fall 
sein. Hier werden techni-
sche Hilfsmittel benötigt, die 
so genannten Atemschutzge-
räte, die das Arbeiten unter 
solch extremen Bedingungen 
erst möglich machen und die 
Sicherheit der Feuerwehrleu-
te gewährleisten 
Die Ausbildung zum Atem-

schutzgeräteträger umfasst 
sowohl einen theoretischen, 
als auch einen praktischen 
Teil und dauert insgesamt 25 
Stunden. Zugelassen werden 
nur Kameraden, die zum einen 
volljährig sind und zum ande-
ren über eine abgeschlossene 

Grund- und Sprechfunkeraus-
bildung verfügen. Eine gründ-
liche ärztliche Kontrolle im 
Vorfeld sorgt zusätzlich dafür, 
dass die Atemschutzgeräteträ-
geranwärter auch über die nö-
tigen körperlichen Eignungen 
verfügen.

Im theoretischen Teil der Aus-
bildung wird unter anderem 
Wissen über die physiologi-
schen Voraussetzungen des 
Menschen, Atemgifte, unter-
schiedliche Atemschutzgeräte 
und verschiedenste Absuch-
techniken von Räumen ver-

mittelt. Abgeschlossen wird 
dieser Teil der Ausbildung 
durch eine 30 Fragen umfas-
sende theoretische Prüfung.
Sehr wichtig und der überwie-
gende Teil der Ausbildung, ist 
die praktische Schulung. Hier 
werden den Brandschützern 

die für ihre Arbeit nötigen 
Kenntnisse, Tricks und Kniffe 
vermittelt. Außerdem erler-
nen sie, wie sie sich in Notfall-
situationen verhalten müssen. 
Hierzu werden im feuerwehr-
technischen Zentrum des 
Landkreises in Luckenwalde 

verschiedenste Sze-
narien durchgespielt. 
Szenarien wie sie auch 
jederzeit im alltäg-
lichen Atemschutz-
einsatz vorkommen 
können. Auch dieser 
Teil der Ausbildung 
wird durch eine Prü-
fung abgeschlossen, 
für die im Jahr 2000 
eigens ein Parcours 
aufgebaut wurde. Es 
werden Fertigkeiten 
abverlangt wie etwa 
durch einen Tunnel 
zu kriechen, verschie-
denste Hindernisse zu 
durchqueren, in einem 
stark verqualmten 
Raum eine Person zu 
finden und zu retten, 
sowie verschiedenste 

Kraft- und Ausdauerübungen 
zu absolvieren.
Die Stadt Zossen gratuliert ih-
ren sechs neuen Atemschutz-
geräteträgern aus Kallinchen, 
Glienick und Wünsdorf zur 
erfolgreich bestandenen Prü-
fung.

Ausbildung erfolgreich absolviert

Auf der Jahreshauptversamm-
lung des Löschzuges Zossen/
Ortswehr Zossen am 04.03.2011 
fand die Wahl zur Ortswehrfüh-
rung statt. Als neuer Ortswehr-

führer wurde der Kamerad Ma-
thias Bleeck gewählt. Die Stell-
vertreter sind die Kameraden 
Reiner Prinz und Robert Gebuhr.

Einsätze der Freiwilligen 
Feuerwehr Zossen 
im Februar 2011

Die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Zossen war 
für Sie im Einsatz:

Neue Orts-
wehrführung 
im Löschzug 

Zossen
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Wir bieten Ihnen an:
✓ Baumsanierung durch Freiklettern
✓ Arbeiten rund ums Haus
✓ P	 asterarbeiten aller Art
✓ Grabp	 ege

✓ Zaun- u. Carportbau
✓ Tiefbauarbeiten
✓ Transport von Material,
     Kies, Erde usw.
     (LKW mit Ladekran vorhanden)

Herrmann-Bohnstedt-Str. 6 • 15806 Zossen
Tel./Fax 0 33 77 / 39 35 25

Landschaftsbau + Tiefbau
Steinberg

Beratungsstellenleiterin Marina Pohl
Zossener Str. 18
15838 Am Mellensee OT Klausdorf
Tel.: 033703 / 70601

Gaststätte B 96
mit Bowlingbahn
  & Cocktailbar

täglich geöffnet von 11.30 Uhr bis open end
Mittagstisch ab 11.30 Uhr 

Tagesangebote schon ab 3,90 €
• Wir richten für Sie Familien- und Vereinsfeiern aus

• Bestens geeignet für Kindergeburtstagsfeiern
• 1 Stunde bowlen für nur 2 €/h pro Person 

am Wochenende 2,50  €
Bahnhofstraße 21 in 15806 Zossen
gegenüber vom Bahnhof (ehem. Caringo)
Tel. 03377/205545 od. 0176/17700072 Gutsc
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Rechtsanwalt
Uwe Bamberg

Fischerstraße 10 · 15806 Zossen
Tel.: 03377 - 33 05 31
Fax: 03377 - 33 05 32
Interessengebiete:

Familienrecht

Arbeitsrecht

Strafrecht

Verkehrsrecht

Bußgeldrecht

Keine Kompromisse!
Kommen Sie mit Ihrer Baufinanzierung zu uns.

Glienicker Str. 34 • 15806 Zossen OT Dabendorf
Tel. 03377 / 30 00 79
Telefax: 03377 / 30 38 92
Mobil: 0170 / 78 78 678
peter.hummer@schwaebisch-hall.de

- Baufinanzierung aller Art -
Wir helfen Ihnen 
schnell und unkompliziert! 

Bezirksleiter
Peter Hummer

Voranmeldungen unter: ☎ 0 33 77 / 20 15 69

15806 Zossen · Paderborner Straße 28

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU

Abnehmen ohne Leiden
mit Akupunktur

Kursbeginn: Samstag, 2. April 2011, 10 Uhr

Wärme- & Wasseranlagen GbR

HEIZUNG • LÜFTUNG • SANITÄR

Wärmepumpen · Solaranlagen
Schwimmbadtechnik · Bäder
Kundendienst Tel. 0172/3 95 04 47

Gatzky, Lotholz und Morenz
Meister- und Ingenieurbetrieb

15806 Zossen • Luckenwalder Straße 20
Tel. 0 33 77 - 39 99 36 • Fax: 0 33 77 - 39 99 37

HEIZUNG • LÜFTUNG • SANITÄR
Wärmepumpen · Solaranlagen

Kundendienst
Kundendienst Tel. 0172 / 3 95 04 47

Meister- und Ingenieurbetrieb

WWA Zossen GmbH i. G.
Wärme- & Wasseranlagen Zossen

Fest der Vereine am 30.04.2011 im Stadtpark von Zossen
Das erste Frühlingsahnen liegt 
in der Luft und damit ist auch 
das größte Fest in der Stadt Zos-
sen nicht mehr weit: Das Fest 
der Vereine wird am 30. April 
2011 ab 12:00 Uhr im Stadtpark 
gefeiert. 
Nach mittlerweile acht Jahren 
ist das Fest zu einem wichtigen 
Punkt in der Jahresplanung der 
Vereine und der Stadt gewor-
den. Das Organisationsteam 
meldet 50 teilnehmende Verei-
ne, davon sind 8 erstmals und 
zwei nach längerer Pause wieder 
dabei. Den Besucher erwartet 
damit ein umfangreiches Ange-

bot, insbesondere auch bei den 
Mitmachaktivitäten.
Als Auftaktveranstaltung am 
Vorabend hat der neu einstu-
dierte Rockgottesdienst der 
evangelischen Kirchengemein-
de Zossen am Freitag, 29.04., um 
Uhr im E-Werk Premiere.
Über den ganzen Festtag am 
Samstag, den 30.04. findet ein 
Straßenfußballturnier statt, 
für das noch Mannschaften 
gesucht werden. Das Organi-
sationsteam des Festes hat be-
reits eine Mannschaft gemel-
det und tritt siegessicher im 
Kampf um den ersten Platz an 

(Mannschaftsmeldungen bit-
te an Jugendclub Phönix, Tel. 
033702/20168).
Der Jugendclub Efeuhaus bietet 
ein Jugger-Turnier an seinem 
Stand an, Anmeldungen spon-
tan vor Ort. Badminton-Inter-
essierte können sich am Stand 
des MSV 07 e.V. ausprobieren. 
Weiter geht es mit Kinderwett-
spielen der Schul- und Kita-
Fördervereine, Kinderschmin-
ken, malen, usw. 
Die Erwartungen, die das Pu-
blikum an Aktionen im Park 
stellt, werden mit Hunde- und 
Pferdesportvorführungen so-

wie einem Ritterturnier sicher 
gut erfüllt. 
An den Ständen erhalten die 
Besucher interessante Ein-
blicke in die Vereinsarbeit ver-
bunden mit dem Wunsch, ins 
Gespräch zu kommen.
Die große Festwiese bietet Ge-
legenheit, die leckeren Ange-
bote der Caterer und die Spei-
senangebote der Vereine zu 
genießen. Auf der Bühne wird 
bis 22:00 Uhr von den Vereinen 
ein abwechslungsreiches Büh-
nenprogramm mit Tanz, Sport, 
Gesang und Musik geboten.
Die Moderation übernehmen 

wieder das junge Team Philipp 
Michler (inzwischen Mitglied 
im Organisationsteam) und 
Gloria Marunde auf der Bühne 
und als „rasender Reporter“ 
Olaf Manthey im Park.
Die Dixielandband „Alte Wa-
che“ aus Potsdam spielt zur 
Eröffnung und zur Kaffeezeit, 
die Countrymusiker „Fairplay“ 
umrahmen schwungvoll das 
Bühnenprogramm von 18:00 
Uhr bis zum Höhenfeuerwerk 
um 22:00 Uhr. Die sich an-
schließende Disko von Olaf 
Manthey heizt dem Publikum 
bis zum Festende ein.

Wie bisher ist der Eintritt frei 
und die meisten Vereinsange-
bote können kostenlos genutzt 
werden.
Das Fest wird organisiert durch 
die ehrenamtliche Arbeit des 
Teams mit Unterstützung der 
Stadt Zossen. Es finanziert sich 
aus Sponsorengeldern, Spen-
den einiger Ortsbeiräte, Stand-
gelder der Caterer und Unkos-
tenbeiträge der Vereine. 

Das Organisationsteam freut 
sich auf viele Besucher und 
wünscht alle viel Spass beim 
Fest.

Zossener
Oldtimer
Freunde

Orient. Tanz & 
Kultur Bbg. e.V.
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e.V
.

Heimatv.
Kallinchen e.V.

FöV Goethesch.
Zossen e.V. und

FöV der Kita
Bummi e.V.

Arbeiterwohlfahrt
OV Zossen

Verein z. Förd. d.
hist. Weinb.
in Zesch e.V.

BAZ e.V.

Kieselbörse e.V.

Freier 
Betreuungs-
verein TF e.V.

MehrGenerationenHaus
Zossen

FöV Landes-
gartenschau

Zs. e.V.

Hort Wünsdorf

FöV Garnisonsmuseum
Wünsdorf e.V.

Angelve
re

in

Zoss
en 1923 e.V.

DRK-WG Waldstadt
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FöV
Grundschule

Dabendorf e.V.

Märkischer
Sportverein

07 e.V.

Badminton-
feld

Hüpfburg
Jugendclub

Phönix

Sportgemeinschaft
Glienick e.V.

Hundedressur

SV Topas e.V.

Schützengilde zu
Zossen e.V.

Lindenbrücker-
Traditions-

Schützenverein e.V.

Programmhöhepunkte

Auftakt am 29.04.2011 
19.30 Uhr

Rockgottesdienst im E-Werk
(Premiere)

Programmhöhepunkte 
30.04.2011

11.45 - 13.30
Einmarsch der Vereine

Aufstellen Maibaum
Begrüßung durch Festkomitee

Salutschießen
12.30 „Alte Wache“

Dixielandband

13.30 - 16.00
Chorgesang

Kindertanzgruppen
Sportvorführungen

Hunde- und Pferdevorführungen
Puppentheater Märchenwald

Ritterturnier
14.30 Uhr „Alte Wache“

Dixielandband

16.00 - 18.00
Kindertanzgruppen

Hunde- und Pferdevorführungen
Musik d. Gesamtschule Dabendorf

Gesang
Standprämierung

Nebenaktion ganztägig:
Straßenfußballturnier-Jugendclub

Phönix
Jugger-Turnier-Jugendclub

Efeuhaus
Bogenschießen

18.00 - 22.00 Uhr 
18.00 - 22.00 Fairplay

Linedance
dazwischen:

Tanzvorführung
Kampfsportvorführung

Showprogramm Karnevalsvereine

22.00 - 02.00 Uhr
22.00 Höhenfeuerwerk

Disco



Bei einer Gesamteinwohner-
zahl von 17603 verfügt die Stadt 
Zossen über insgesamt 11 Feu-
erwehren. Davon zwei Lösch-
züge und neun Löschgruppen. 
Mit acht Jugendfeuerwehren ist 
auch die Nachwuchsarbeit gut 
aufgestellt.
Im Jahr 2010 hatten die Freiwil-
ligen Feuerwehren insgesamt 
402 Mitglieder zu verzeichnen. 
Davon 268 aktive Mitglieder, 
darunter 22 Frauen, 72 Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr und 
62 Mitglieder der Alters- und 
Ehrenabteilung.

Das Durchschnittsalter der Ka-
meraden betrug 35,5 Jahre. Die 
Feuerwehren mit den jüngsten 
Altersdurchschnitten waren 
Dabendorf und Wünsdorf mit 
einem Durchschnitt von 30 Jah-
ren. 
Aus der Jugendfeuerwehr konn-
ten 12 in den aktiven Dienst ab 
17 Jahre übernommen werden.

Im Jahr 2010 fanden insgesamt 
268 Feuerwehreinsätze statt, da-
von an Wochentagen 180, sams-
tags 42, sonn- und feiertags 46. 
Bei diesen Einsätzen handelte 
es sich in 75 Fällen um Brand-
einsätze und in 193 Fällen um 
Hilfeleistungseinsätze.
Einsatzübungen wurden fünf 
durchgeführt.

In 2010 konnten die Feuerweh-
ren auf 106 als Atemschutzge-
räteträger ausgebildete Kame-
raden zurückgreifen. Davon in 
Zossen 16, Wünsdorf 24, Glie-
nick 11, Dabendorf 9, Horstfelde 
7, Schöneiche 11, Kallinchen 8, 
Nächst Neuendorf 5, Neuhof 3, 
Nunsdorf 7 und Schünow 5.

Insgesamt 50 Gebührenbeschei-
de wurden an den Verursacher 
bzw. Eigentümer laut Satzung der 
Stadt Zossen erlassen und damit 
ca. 14.000 € für Feuerwehreinsät-
ze in Rechnung gestellt. 

Die Kameradinnen und Kame-
raden der Freiwilligen Feuer-
wehren der Stadt Zossen leis-
teten insgesamt 10.595 ehren-
amtliche Einsatzstunden. Hinzu 
kommen noch 12.634 geleistete 
gesellschaftliche Stunden. Und 
um im Einsatz auch professi-
onell handeln zu können, ab-
solvierten die Mitglieder der 
Feuerwehren darüber hinaus 
noch 31.028 Aus- und Weiter-
bildungsstunden.
Insgesamt ergibt dies die kaum 
vorstellbare Zahl von 54.257 
Stunden, die alle Mitglieder 
der Feuerwehren zusammen 
nicht für ihr Freizeitvergnügen, 
sondern  für die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Zossen 
aufbrachten. Dafür herzlichen 
Dank an alle Kameradinnen und 
Kameraden. 

Die Ortswehren Glienick mit 
Horstfelde, Schöneiche mit Kal-
linchen, Nächst Neuendorf mit 

Dabendorf, sowie Wünsdorf 
und Zossen sind sieben Tage pro 
Woche, von 0 – 24 Uhr, also rund 
um die Uhr das ganze Jahr über 
einsatzbereit.
Die Ortswehren Schünow, 
Nunsdorf und Neuhof verstär-
ken die Einsatzbereitschaft zu-
sätzlich in der Zeit von 17:00 bis 
06:00 Uhr. 

Über die „normale“ ständige 
Aus- und Weiterbildung hin-
aus, absolvierten 84 Kamera-
den eine Ausbildung im feuer-
wehrtechnischen Zentrum, 20 
Kameraden eine Ausbildung 
in der Landesfeuerwehrschule 
sowie 13 Kameraden das Atem-
schutznotfalltraining und 9 Ka-
meraden die Ausbildung zum 
Regenerationsgeräteträger.

M. Schreiber   
Bürgermeisterin   
M. Marek
Stadtwehrführer 
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SPD/LINKE/VUB 

Man zieht die Wanderschuhe an 
oder fährt einfach los. Egal in welche 
Richtung, du landest bald an einem 
See, einem Wald oder einer Wiese. 
Genau das ist das Schöne an Zos-
sen, denn die Erholung liegt vor der 
Haustür. Wer was erleben will, der 
kann zum Wasserski nach Horstfel-
de, zur Draisinenbahn nach Zossen, 
oder zur Bunkerbesichtigung nach 
Wünsdorf fahren. Zossen hat bei 
vielen Besuchern einen positiven 
Eindruck hinterlassen.
Wer sich sportlich betätigen möch-
te, hat die Möglichkeit, in einem der 
vielen Vereine dieser Stadt mitzu-
machen. Einer der Vereine der MSV 
Zossen 07 mit fast 600 Mitgliedern 
bietet alle Möglichkeiten der Sport-
und Freizeitbetätigungen. Aber ge-
rade am Standort Dabendorf, der 
mit 1000 Schüler der größte Schul-
standort in der Gemeinde ist, fehlt 
es an den für Schulsport wichtigen 
Sportstätten. Das zu ändern, haben 
Grundschule, Gesamtschule Daben-
dorf, MSV 07 und Bürgermeisterin 
Michaela Schreiber gemeinsam ei-
nen Plan zum Bau des „Sportforum 
Zossen“ erarbeitet. Dabei sollen 
viele Sportarten auf einem Standort 
für Schulsport und Freizeitsport ver-
eint werden. Nicht zuletzt, um auch 

Unterhaltungskosten zu sparen. Die 
Befürchtung, die von einigen gezielt 
geschürt wird, andere Sportvereine 
oder Schulen würden deshalb zu 
kurz kommen, ist nicht wahr. Denn 
in den letzten 7 Jahren wurde an al-
len Schulen und Sporthallen unserer 
Gemeinde investiert und das wird 
auch so weiter gehen. Aber auch am 
Schulstandort Dabendorf muss in-
vestiert werden. 
Es geht um die Zukunft unserer Kin-
der und Enkelkinder der gesamten 
Gemeinde, denn davon werden noch 
viele die Gesamtschule mit Gym-
nasialer Oberstufe in Dabendorf 
besuchen. Als ersten Bauabschnitt 
soll nun nach 4 Jahren Planung die 
„Schulsportanlagen Dabendorf“ 
entstehen. 
Unter all diesen Aspekten  kann 
man die jüngste Entscheidung der 
Linken, SPD, VUB in der SVV dieses 
Vorhaben abzulehnen in keinster 
Weise nachvollziehen. Wenn das die 
zukunftsorientierte Politik der Lin-
ken, SPD; VUB unter Führung ihres 
Kandidaten Herrn Preuss ist, dann 
sieht es für uns und folgende Gene-
rationen sehr, sehr schlecht aus.

Andreas Noack 
Fraktionsvorsitzender Plan -B

Plan B 

FDP 

Freizeit und Erholung in Zossen

Die Fraktionen der SVV zum Thema
Freizeit und Erholung in Zossen

Angebot und Infrastruktur für Freizeit 
und Erholung in unserem Stadtgebiet  
sollen Vorhandenes erhalten und Zu-
künftiges ermöglichen. Dabei ist nicht 
mehr von dem gefragt, was wir bereits 
haben, sondern Vielfalt und Qualität in 
Mischung aus alt und neu. Die dritte 
Bowlingbahn  im Stadtgebiet, das zwei-
te Strandbad Kallinchen in kleinem 
oder auch großem Format, stützen 
nicht die vorhandenen Angebote, son-
dern gefährden deren Zukunft durch 
interne Konkurrenz. 
Freizeit- und Erholungsangebote wol-
len wir von der CDU-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung so ge-
stalten, dass sie uns vor Ort nutzen, 
aber auch Anziehungskraft über die 
Stadtgrenzen hinaus entwickeln. Wer 
mit Tourismus Geld verdienen will, 
muss attraktiv sein und bieten, was 
zum Beispiel Berliner in ihrer Stadt 
so nicht finden oder in bestimmten 
Kombinationen vergeblich suchen. 
Dabei ist die Stadt in erster Linie Takt-
geber, nicht Investor. Die Eltern, die 
ihre heranwachsenden Jugendlichen 
am Wasserskipark Horstfelde absetzen 
und dann ins lebhafte Strandbad Kal-
linchen oder ins naturnah gestaltete 

Zesch weiterfahren, um dann abends 
den Tag gemeinsam in einer Dorfgast-
stätte oder einem Restaurant im städ-
tischen Umfeld bei uns ausklingen zu 
lassen, können und wollen mit ihrem 
Umsatz das mitfinanzieren, was wir 
uns vor Ort an Freizeitangebot wün-
schen. 
Der Wandertag 2012 im Fläming wird 
das zeigen, wenn wir unsere Möglich-
keiten intelligent nutzen. Überdimen-
sionierte Projekte lehnen wir ab. In 
Zeiten des nahenden Auslaufens des 
Solidarpakts sind wir gut beraten, da-
ran zu denken, dass Investitionen von 
heute auch die Unterhaltungskosten 
von morgen sind, unter denen weder 
Vereinskassen noch Stadthaushalt zu-
sammenbrechen sollen. In manchen 
Städten und Gemeinden ist an verfal-
lenden Hallenbädern  eindrücklich zu 
sehen, wie man die Zukunft mit dem 
Schuldendienst und laufenden Kosten 
für Prestigeobjekte verspielt. 
Wir machen mehr aus unseren finan-
ziellen Möglichkeiten, wenn wir uns 
stärker als Ganzes begreifen und über 
den Tellerrand des eigenen Ortsteils 
aber auch der Stadtgrenzen hinaus-
denken.   

wer kennt nicht die Schlager über den 
Wannsee, Beetsee oder Wörthersee, Fern-
sehserien  die Regionen bekannt gemacht 
haben. 
Mit so etwas haben wir für unsere Stadt 
noch nicht aufzuwarten. Aber auch wir 
müssen unsere schöne Landschaft nicht 
verstecken. Aber sehen wir uns in unse-
rer Landschaft überhaupt, oder genießen 
wir nur den Urlaub irgendwo und nicht 
vor der Haustür, und was bringen wir für 
Eindrücke mit für unsere Stadt? Nun bin 
ich in den Jahren in Deutschland und der 
Welt auch rumgekommen. Und viele Re-
gionen leben von den Freizeitaktivitäten 
der Gäste. Berlin - die Hauptstadt - liegt 
vor der Tür. Die Vor-Ort-Züge fahren 4 
Bahnhöfe halbstündig in der Stadt Zos-
sen an. Uns so stellt sich die Frage: Warum 
klappt das nicht mit den Besuchern wie 
anderswo? 
Viele kennen die alte Eisdiele Olivia am 
Strandbad Kallinchen, was gibt es jetzt? 
Warum gibt es am Strand in Wünsdorf 
ständig andere Pächter,  die einen Imbiss-
wagen betreiben und sich um Toiletten-
häuser kümmern? Was ist in dem großen 
Strandbau denn drin? Warum gibt es kei-
ne Stellplätze für ein paar Wohnmobile? 
Gern würde ich dort am Abend auch mal 
am See sitzen und ein Glas Wein trinken, 
aber mit altem Frittenfettgeruch wird das 
nichts. Der See in Zesch, auf des Skala 

eines der besten Badegewässer der Re-
gion, und bei vielen alten DDR-Bürgern 
ein bekanntes Reiseziel, dümpelt so vor 
sich hin. Die Schilffläche wächst den 
Strand zu und die wichtigen Stege für die 
Kinder fehlen und hier streitet man über 
die Bezeichnung „Strandbad“ und ein 
Toilettenhaus. Die Bücherstadt Wünsdorf 
ist bis nach Asien bekannt und große Fir-
men haben  neuerdings ihren  Hauptsitz 
in ZOSSEN!!
Aber wenn ich in Deutschland unterwegs 
bin und sage woher ich komme, dann 
haben wir eine andere Berühmtheit er-
langt. Zossen ist nicht mehr die Stadt der 
Wehrmacht oder der „Russen“ sondern 
nun sind wir geprägt durch die Neonazis. 
Es entsteht von außen der Eindruck, dass 
wir ZOSSENER die ewig Gestrigen sind.
2012 haben wir hier in unserer Region 
auch den Deutschen Wandertag und wir 
hoffen auf Besucher aus ganz Deutsch-
land. Laden Sie zu diesem Anlass alte 
Freunde und Bekannte ein, zeigen Sie 
unsere Stadt und sagen Sie ruhig: es geht 
nicht alles aber einiges, und dafür sind wir 
noch ursprünglich. 
Zeigen Sie unsere ruhigen Seen, die Wan-
derwege, unsere Museen und zeigen Sie 
den ZOSSENER, der so normal ist wie 
eben Deutschland ist.

Karola Andrae

Bis Redaktionsschluss wurde leider kein Beitrag geliefert.

Erholungsstätten und Freizeitangebote

Bericht des Sachgebietes Brandschutz über die 
Leistungen der freiwilligen Feuerwehren 

der Stadt Zossen, für das Jahr 2010

Brände   6

1) Wohnungsbrand 1

2) Gebäudebrand  2

3) Waldbrand  0

4) sonstige Brände  0

5) KFZ – Brand  1

6) Auslösung Brand-
meldeanlage  1

7) überörtlich  0

8) Einsatzübung  1

Technische Hilfeleistung 9

1)  Verkehrsunfall  2

2) Ölspur   1

3) Türöffnungen   1

4) Tierrettung  0
    
5) sonstige Hilfeleistungen  
   5

6) Alarmierung 
Brandschutzeinheit 0
Teltow – Fläming / 
Hochwasser

7) überörtlich  0

Fehlalarm  0

Während der letzten zwei 
Wochenenden haben sechs 
Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren der Stadt Zossen 
erfolgreich ihre Ausbildung 
zum Atemschutzgeräteträger 
(AGT) absolviert. Sie verstär-
ken nunmehr die Riege der 
AGTs, um noch besser für 
die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger Zos-
sens sorgen zu können.
“Atemschutzgeräte-
träger“, was ist das ei-
gentlich? Atemschutz-
geräteträger sind die 
Feuerwehrmänner und 
-frauen, die dann zum 
Einsatz kommen, wenn 
der Sauerstoff in der Um-
gebungsluft zum Atmen 
nicht mehr ausreicht 
bzw. wenn die Schad-
stoffbelastung der Luft zu 
ungesund ist. Das kann 
während der Brandbe-
kämpfung im Inneren 
von Gebäuden, oder 
aber auch bei Unfällen 
mit Gefahrgütern der Fall 
sein. Hier werden techni-
sche Hilfsmittel benötigt, die 
so genannten Atemschutzge-
räte, die das Arbeiten unter 
solch extremen Bedingungen 
erst möglich machen und die 
Sicherheit der Feuerwehrleu-
te gewährleisten 
Die Ausbildung zum Atem-

schutzgeräteträger umfasst 
sowohl einen theoretischen, 
als auch einen praktischen 
Teil und dauert insgesamt 25 
Stunden. Zugelassen werden 
nur Kameraden, die zum einen 
volljährig sind und zum ande-
ren über eine abgeschlossene 

Grund- und Sprechfunkeraus-
bildung verfügen. Eine gründ-
liche ärztliche Kontrolle im 
Vorfeld sorgt zusätzlich dafür, 
dass die Atemschutzgeräteträ-
geranwärter auch über die nö-
tigen körperlichen Eignungen 
verfügen.

Im theoretischen Teil der Aus-
bildung wird unter anderem 
Wissen über die physiologi-
schen Voraussetzungen des 
Menschen, Atemgifte, unter-
schiedliche Atemschutzgeräte 
und verschiedenste Absuch-
techniken von Räumen ver-

mittelt. Abgeschlossen wird 
dieser Teil der Ausbildung 
durch eine 30 Fragen umfas-
sende theoretische Prüfung.
Sehr wichtig und der überwie-
gende Teil der Ausbildung, ist 
die praktische Schulung. Hier 
werden den Brandschützern 

die für ihre Arbeit nötigen 
Kenntnisse, Tricks und Kniffe 
vermittelt. Außerdem erler-
nen sie, wie sie sich in Notfall-
situationen verhalten müssen. 
Hierzu werden im feuerwehr-
technischen Zentrum des 
Landkreises in Luckenwalde 

verschiedenste Sze-
narien durchgespielt. 
Szenarien wie sie auch 
jederzeit im alltäg-
lichen Atemschutz-
einsatz vorkommen 
können. Auch dieser 
Teil der Ausbildung 
wird durch eine Prü-
fung abgeschlossen, 
für die im Jahr 2000 
eigens ein Parcours 
aufgebaut wurde. Es 
werden Fertigkeiten 
abverlangt wie etwa 
durch einen Tunnel 
zu kriechen, verschie-
denste Hindernisse zu 
durchqueren, in einem 
stark verqualmten 
Raum eine Person zu 
finden und zu retten, 
sowie verschiedenste 

Kraft- und Ausdauerübungen 
zu absolvieren.
Die Stadt Zossen gratuliert ih-
ren sechs neuen Atemschutz-
geräteträgern aus Kallinchen, 
Glienick und Wünsdorf zur 
erfolgreich bestandenen Prü-
fung.

Ausbildung erfolgreich absolviert

Auf der Jahreshauptversamm-
lung des Löschzuges Zossen/
Ortswehr Zossen am 04.03.2011 
fand die Wahl zur Ortswehrfüh-
rung statt. Als neuer Ortswehr-

führer wurde der Kamerad Ma-
thias Bleeck gewählt. Die Stell-
vertreter sind die Kameraden 
Reiner Prinz und Robert Gebuhr.

Einsätze der Freiwilligen 
Feuerwehr Zossen 
im Februar 2011

Die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Zossen war 
für Sie im Einsatz:

Neue Orts-
wehrführung 
im Löschzug 

Zossen
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	 	 	 	 	 	Veranstaltungen in & um Zossen April2011

Öffentlicher Teil

1. Grundschule und 
Hort Glienick

Seit 01.03.2011 liegt die Bau-
genehmigung vor. Derzeit 
finden diverse Abstimmungs-
gespräche (u. a. Elektro, Sa-
nitär, Ausstattung) zwischen 
der Verwaltung und den Pla-
nungsbüros statt. 
Die ersten Maßnahmen in der 

Gesamtsanierung sollen in 
den Osterferien 2011 begin-
nen, so dass derzeit die Aus-
schreibungsunterlagen vorbe-
reitet werden.

2. KITA Wünsdorf 
– Neubau

Im Gebäude sind die Gewer-
ke Trockenbau, Maler und 
Fliesenleger tätig, so dass die 
Arbeiten an den Decken und 
Wänden in allen Bauteilen 

entsprechend der Bauzeiten-
planung ausgeführt werden. 
Die Aufheizung des Estrichs 
ist abgeschlossen. Die Feinin-
stallationen für Elektro- und 
Informationstechnik sind ab-
geschlossen.   Auf Grund der 
besseren Wetterlage sind die 
abgebrochenen Arbeiten in 
den Außenbereichen Fassade, 
Dach und Außenanlagen ab 
10. KW wieder aufgenommen 
worden. 
Im Küchenbereich ist die Lüf-

tungs- und Kühltechnikmon-
tage abgeschlossen und mit 
den Fliesenarbeiten begon-
nen worden. 
Die Arbeiten befinden sich im 
Terminplan, so dass der ge-
plante Fertigstellungstermin 
zum 01.07.2011 nicht gefähr-
det ist.

3. Oberschule Wünsdorf

Die Umsetzung der Maßnah-
men für die Verwendung der 

Fördermittel (weitere Arbei-
ten im Hauptgebäude) wird 
derzeit von der Verwaltung 
vorbereitet.

4. Umbau KITA Waldstadt 
zum Hort Waldstadt

Die   Abstimmungsgespräche 
zwischen der Verwaltung, 
dem Hort und dem Planungs-
büro sind abgeschlossen. 
Durch das Planungsbüro wird 
die Ausführungsplanung erar-

Bericht aus der Verwaltung zur Stadtverordneten-
versammlung am 16.03.2011

Am 23.02.2011 fand die Ver-
bandsversammlung des ZV 
KMS statt. Dort wurde den 
Mitgliedern mitgeteilt, dass 
die Verbandsvorsteherin Frau 
David schriftlich mit Wirkung 
zum 30.06.2011 um Beendi-
gung ihrer Tätigkeit beim KMS 
nachgesucht hat. Dem wird die 
Verbandsversammlung auf der 

nächsten Sitzung nachkommen.
Des Weiteren wurde der Ein-
bringung des Anlagevermögens 
einiger OT der Stadt Trebbin in 
den KMS zugestimmt. Die OT 
sind schon lange Mitglied des 
KMS, nur das Anlagevermögen 
war noch nicht geklärt.
Der Wirtschaftsplan für den 
KMS wurde beschlossen, in dem 

sind nun auch die Investitionen 
an der Tandemkläranlage ent-
halten, um die Geruchsbelästi-
gung zu beseitigen.
In der Anlage erhalten Sie Aus-
züge aus dem beschlossenen 
Wirtschaftsplan und Investiti-
onsplan.

Die Ausschreibung für die Prü-

fung der Vermögensauseinan-
dersetzung bzw. Vorbereitung 
der Fusion oder Aufsplittung des 
KMS ist erfolgt. Die Ergebnisse 
der Ausschreibung müssten zur 
nächsten Verbandsversamm-
lung vorliegen.

Schreiber
Bürgermeisterin

Bericht aus dem Zweckverband 
KMS zur SVV am 16.03.2011

Sprechzeiten der 
Ortsvorsteher:

Glienick	� Frau Menges
Donnerstag:
18:00 – 19:00 Uhr	
Tel. 03377/300189	 	

Horstfelde � Herr Rehberg
Dienstag: 18:00 – 19:00 Uhr	
Tel. 03377/399781	 	

Lindenbrück� Herr Kiwitt
Dienstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 033702/65325	 	

Schünow� Frau Fischer
Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 03377/201649	 	

Kallinchen� Herr Schulz
Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 033769/50215	 	

Nächst Neuendorf� Frau Timm
jeden 2. und 4. Donnerstag:
17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 03377/300738
Tel. 03377/334483	 	

Nunsdorf� Herr Eckhoff
Sprechzeiten nach 
Vereinbarung
Tel. 0175/8188632	 	

Schöneiche� Herr Magasch
Dienstag 15:30 – 17:00 Uhr	
Tel. 03377/301458	 	

Wünsdorf � Herr Jungbluth
Donnerstag: 17:00 – 18:00 Uhr	
Tel. 033702/60810	 	

Zossen	�  Herr Noack
Donnerstag: 16:30 – 18:00 Uhr	
Tel. 03377/3040474	 	

01.04. - 	 Zossen,	 Aushänge	 Frühlings- und Rummelspaß
03.04.2011	 Straße der Befreiung	 beachten!	 Auf dem Festplatz gastiert der Schaustellerbetrieb Bleifuß seine Attraktionen 
	 	 	 wie Autoscooter, Kinderkarussell, Ballwerfen, Greifer, Schießhalle und Süßigkeiten.	

01.04.2011	 Nächst Neuendorf,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Dorfstraße 5	 	 Aufführung der Filme: "Die Mark in Lila - Heidelandschaften in Brandenburg", 
	 	 	 "Dorschs Dilemma" und "Aufstand am Amazonas - Der Kampf um den Urwald" in der Gaststätte Leon

04.04.2011	 Waldstadt,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Gutenbergstraße 1	 	 Aufführung des Filmes: "Plastic Planet" im Waldstadt-Treff der Bücherstadt.

05.04.2011	 Waldstadt,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Gutenbergstraße 1	 	 Aufführung des Filmes: "Yello Cake - Die Lüge von der sauberen Energie" 
	 	 	 im Waldstadt-Treff der Bücherstadt.

07.04.2011	 Schöneiche,	 19:00	 Ökofilmtour
	 Planstraße 1	 	 Aufführung der Filme: "Im Wind", "Gestrandet", "Halle 101" und "Energiesteppen oder Heimat" 	
	 	 	 im Landgasthaus Bochow.

08.04.2011	 Zossen,	 22:00	 Techno-Party
	 Bahnhofstraße	 	 Die Party findet in der Mehrzweckhalle (vom Autohaus Klaus & Marquardt) an der B 96 
	 	 	 (gegenüber Bahnhof) statt.	

09.04.2011	 Zossen, Kirchplatz	 08:00 bis 14:00	 Kraut- und Rübenmarkt mit regionalen Angeboten.
	 Zossen,	 19:00	 Apres Ski-Party
	 Bahnhofstraße	 	 Die Party für Jung und Alt findet in der Mehrzweckhalle (Autohaus Klaus & Marquardt) 
	 	 	 an der B 96 (gegenüber Bahnhof) statt.

10.04.2011	 Zossen,	 14:00	 3. Frühlingsfest
	 Am Nottehafen 4	 	 Kinderüberraschungen, Kaffee & Kuchen sowie ein buntes 
	 	 	 und abwechslungsreiches Programm im und um dem E-Werk. 

16.04.2011	 Wünsdorf,	 09:00	 Frühjahrsputz
	 Am Bürgerhaus 1	 	 Wie in jedem Jahr, werden in Wünsdorf (Treffpunkt Bürgerhaus) 
	 Neuhof, Treffpunkt: DGH	 	 und Neuhof fleißige Helfer gesucht.
	
	 Zossen,	 ganztägig	 Jährlicher Kreiswettbewerb in der Goetheschule Zossen (Grundschule).
	 Gerichtstraße 39
	 Zossen, Weinberge 15	 15:00	 Vortrag über die Kalkschachtöfen und den Nottekanal im Heimatverein „Alter Krug“
	
17.04.2011	 Waldstadt,	 16:00	 Kabarett - Im Wald-Treff der Bücherstadt präsentiert Alexander G. Schäfer sein Soloprogramm: 
	 Gutenbergstraße 1	 	 Schäfers Stündchen - ein Gesamtberliner gibt Auskunft. Eintritt: 8,00 € • www.buecherstadt.com

21.04.2011	 Zossen,	 21:00	 Osterska - Im Kulturkraftwerk findet das Osterska mit folgenden Bands statt: 
	 Am Nottehafen 4	 	 "The Pokes", "Die Tornados" und "Hörinfarkt". Eintritt: 9,00 €	

29.04.2011	 Zossen,	 19:30	 Rockgottesdienst (Premiere)
	 Am Nottehafen 4	 	 Einmal mehr feiert die evangelische Kirchengemeinde Zossen diesen etwas anderen Gottesdienst 	
	 	 	 im E-Werk. Mit Band und Chor, mit Rappern und Schauspielern, dazu mit Filmeinspielungen 	
	 	 	 verspricht dieser Abend wieder ein großes Fest zu werden.	
	 	 	 Infos unter: www.rock-gottesdienst.de

30.04.2011	 Waldstadt,	 09:00	 Wartburg-Treffen und Teilemarkt am alten Motorradmuseum in der Bücherstadt.
	 Gutenbergstraße 7	 	 www.buecherstadt.com

30.04.2011	 Zossen,	 12:00 bis 02:00	 Fest der Vereine
	 Stadtpark	 	 Bereits zum 8. Mal präsentieren sich in der eindrucksvollen Kulisse des Zossener Stadtparks und 	
	 	 	 dem Nottekanal über 40 Vereine, Organisationen und Interessengemeinschaften der Stadt Zossen 	
	 	 	 in ihrer großen Vielfalt mit Informationen und Angeboten, Sport, Spiel und interssanten Vorfüh-	
	 	 	 rungen auf der Bühne und im Stadtpark. Gastronomische Anbieter aus der Region sorgen für ein 	
	 	 	 vielfältiges Speise- und Getränkeangebot. 
	 	 	 Das ehrenamtliche Festkomitee, die Vereine und die Stadt Zossen versprechen Ihnen 
	 	 	 folgende Programmhöhepunkte:
	 	 	 - Einmarsch der Vereine	
	 	 	 - ganztägiges Bühnenprogramm	
	 	 	 - Auftakt mit der Dixieland- und Swingband "Alte Wache" aus Potsdam	
	 	 12:00 bis 16:00	 - regionale Tanzgruppen und Karnevall-Showprogramm	
	 	 	 - Sport-, Pferde- und Hundevorführungen	
	 	 	 - Ritterturniere	
	 	 	 - Ausstellungen	
	 	 	 - Kinderspielstraße und Hüpfburg, Straßenfußballturnier	
	 	 	 - Liveband "Fairplay" am Abend	
	 	 	 - Feuerwerk und "ein Meer aus Wunderkerzen"	
	 	 18:00 bis 22:00	 - Discomusik bis spät in die Nacht	
	 	 22:00	 Eintritt frei!	 www.festdervereine.de

In der Stadtverordnetenver-
sammlung im Januar stand ein 
Antrag der Fraktion SPD/Linke/
VUB auf der Tagesordnung, der 
die Herausgabe des Stadtblattes 
zum Thema hatte. Der einge-
brachte Antrag lautete: „1. Die 
Herausgabe des Stadtblattes 
wird für das Haushaltsjahr 2011 
eingestellt. 2. Das Amtsblatt 
wird an alle Haushalte verteilt.“

Das Stadtblatt ist das sich heu-
te in Ihren Händen befindliche 
bunte Informationsblatt, das 
nicht nur die sogenannten amt-
lichen Bekanntmachungen ent-
hält, sondern viele andere Infor-
mationen aus unserer Stadt. Das 
Amtsblatt ist das schwarz-weiß 
Exemplar, das nur den amtli-
chen Teil und keine weiteren 
Informationen enthält.

Nach heftiger Diskussion noch 
in der Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung hat die 
Antrag stellende Fraktion ihren 
eigenen Antrag soweit abgeän-
dert, dass neben dem amtlichen 
Teil auch Werbung, die Jubiläen 
und der Veranstaltungskalender 
abgedruckt werden sollen.
Alle anderen Dinge, wie zum 
Beispiel die Mittelseite mit Hin-
weisen zu großen Festen, die 

Fraktionsseite zu aktuellen po-
litischen Themen oder die Sei-
ten mit Themen der Freiwilligen 
Feuerwehren oder der Vereine 
dieser Stadt nicht mehr.
Bereits vor der Abstimmung hatte 

ich angekündigt, dass ich diesen 
Beschluss für rechtswidrig halte 
und ich ihn deshalb beanstan-
den werde. Darüber hinaus hatte 
ich auch mitgeteilt, dass ich, falls 
sich eine Mehrheit der Stadtver-

ordneten für die Abschaffung 
des Stadtblattes ausspricht, eine 
Leserumfrage machen werde, 
um die Meinung der Leser des 
Stadtblattes zu erfragen.
Das Stadtblatt erscheint in der 

jetzigen Form bereits im dritten 
Jahr. Ich bin bis jetzt von einer 
großen Akzeptanz für dieses In-
formationsblatt ausgegangen. 
Ich würde gern wissen, wie Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bürger 

über diese Form des Stadtblattes 
denken.

Wenn Sie mir Ihre Meinung zu 
diesem Thema mitteilen wol-
len, können Sie entweder das 
abgedruckte Formular ausfüllen 
und in den Briefkasten des Rat-
hauses stecken, oder es per Fax 
an die 03377/3040762 schicken. 
Oder Sie schicken eine mail an: 
service@svzossen.brandenburg.
de. Vielen Dank für Ihre Mühe.

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Ich finde das Stadtblatt gut und 
möchte, dass es weiter so her-
ausgegeben wird.

Ich finde das Stadtblatt nicht gut 
und bin dafür, dass es eingestellt 
wird.

Weitere Anmerkungen oder 
Hinweise

Datum                                       

Unterschrift	 	

Leserumfrage zum Stadtblatt
Gefällt Ihnen das bunte Stadtblatt oder soll es 

in dieser Form eingestellt werden?

In der Fortführungssitzung der 
1. Stadtverordnetenversamm-
lung am 26.01.2011 wurde zum 
Antrag der Fraktion SPD/LIN-
KE/VUB Nr. 004/11; Einstel-
lung des Stadtblatt in der jetzi-
gen Form, wie folgt namentlich 
abgestimmt:

Fraktion Bü90/Grüne/FDP
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Baranowski,

Fraktion CDU
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Kühnapfel, Mich-
ler, Zurawski
Fraktion SPD/Linke/VUB
Mit JA stimmten die Stadtver-

ordneten: Bock, Grebe, Heil-
germann, Lüders, von Lützow, 
Miersch, Preuß, Dr. Reinecke, 
von Schrötter, Steinert, Timm

Fraktion Plan B
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten:
Käthe, Kniesigk, Markwardt, 
Noack, Schreiber, 

Damit wurde der Antrag zur 
Einstellung des Stadtblattes in 
der jetzigen Form mit 11 Ja zu 9 
Nein-Stimmen angenommen.
Der Beschluss wurde von der 
Bürgermeisterin beanstandet, 
weil sie ihn für rechtswidrig 
hält.

Namentliche Abstimmung
Thema: Einstellung des Stadtblattes
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Datum / Ort / Straße	 Uhrzeit	 Osterfeuer und Veranstaltung
21.04.2011
Neuhof, hinter der Freiw. Feuerwehr,	 18:30	 Osterfeuer 
Neuhofer Dorfstraße 25 a

23.04.2011
Zossen, Straße der Befreiung (Festplatz)	 18:00	 Osterfeuer 

Kallinchen, Sportplatz	 19:00	 Osterfeuer 

Wünsdorf, 	 19:00	 Osterfeuer 
Am Bürgerhaus 1		  Am Bahnhof start der Fackel- und Lampionumzug 	
		  mit Musik zum Bürgerhaus (Park). 

Schünow, gegenüber der alten Feuerwehr	 19:00	 Osterfeuer 

24./25.04.2011
Dabendorf, Dorfanger 8	 So./Mo. 10:00	 Mittelalterlicher Oster- & Handwerkermarkt 
		  Eintritt frei! www.lilienbund.de

Osterfeuer und Osterveranstaltungen 
in der Stadt Zossen

Fritz-Jäger-Allee 1 • 15806 Zossen/Waldstadt

• Ärztliche Verordnungen
• Grundpflege
• Hauswirtschaft

• Sozialarbeit, Pflegestufenanträge
• Vertretung pflegender Angehöriger
• Hausnotruf

Wir sind umgezogen!
Jetzt an der B96, Nähe Aldi

24-Std. Tel. 0 33 702 / 60 00 94

Auch im Jahr 2011 reißt 
die öffentliche Debat-
te über das Thema „Die 
P� ege der immer älter 
werdenden Bevölkerung 
in Deutschland“ nicht ab. 
Ein wesentlicher Streit-
punkt dieser Diskussion 
ist die unzureichende An-
zahl von P� egefachkräf-
ten auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt.

Der gemeinnützigen Biloba 
in Zossen ist es trotz dieser 
Widrigkeiten gelungen, ein 
starkes P� egeteam auf-
zubauen, welches weiter-
hin kontinuierlich wächst. 
Schließlich ist diese positive 
Entwicklung das Ergebnis 
einer hohen Kunden- aber 
auch Mitarbeiterzufrieden-
heit.

An dieser Stelle möchten 
wir uns zunächst bei unse-
ren Kunden für das entge-

gengebrachte Vertrauen 
bedanken. Getreu nach 
unserem Motto „Gute 
Pflege ist unsere Arbeit, 
Ihre Selbstständigkeit ist 
unser Ziel“ freuen wir uns 
Sie auch in Zukunft pfle-
gen zu dürfen. 

Unser Dank gilt jedoch 
auch unserem P� egeper-
sonal, welches sich täglich 
für die Belange unserer 
Kunden mit viel Engage-
ment und Herzblut ein-
setzt. 

Auch für Sie steht unsere 
Tür immer offen, kommen 
Sie herein.

Ihr P� egeteam 
für alle Fälle

Wir sind rund um die Uhr 
erreichbar, wo immer Sie 
unsere Hilfe brauchen.
033702/600094

Die gemeinnützige 
Biloba in Zossen

- Anzeige -

beitet und die Ausschreibung 
vorbereitet.

5. Grundschule 
Zossen 

Die Umsetzung der Schall-
schutzmaßnahmen in den 
Flurbereichen wird derzeit 
durch die Verwaltung vor-
bereitet. Das Ziel ist die Um-
setzung eines ersten Bauab-
schnittes in den Osterferien 
2011. Dieser beinhaltet den 
Flur des Hortes und den dar-
überliegenden linken Flurbe-
reich der Grundschule im 1. 
OG. Neben der Akustikdecke 
soll die Elektroinstallation 
einschl. der Beleuchtung er-
neuert werden. Dabei werden 
Brandschutzbelange mit be-
rücksichtigt. 
Im Laufe der 5. KW erfolg-
te die Besichtigung der vor-
handenen Sportanlagen mit 
einem Planungsbüro. Dieses 
erarbeitet einen Entwurf, wel-
cher dann mit der Einrichtung 
abgestimmt wird. Es ist beab-
sichtigt die Sportanlagen auf 
dem Schulhofgelände zu in-
tegrieren. 
Die Treppengeländer wurden 
erneut mit Fachfirmen be-
sichtigt und die Stadtverwal-
tung erwartet bis Ende März 
detaillierte Kostenangebote 
für verschiedene Varianten, 
um dann in die Umsetzung zu 
gehen.

6. KITA „Bienennest“ 
– Schünow

In der 3. und 4. KW 2011 wurde 
die marode Abwassergrund-
leitung vom KITA - Gebäude 
bis zur Grube vollständig er-
neuert.

7. KITA „Bummi“ 
– Zossen

Nach den durchgeführten 
Entkernungsmaßnahmen im 
Küchentrakt im letzten Jahr 
werden nun die Sanierungs-
arbeiten des Küchentraktes 
durchgeführt. Die Heizungs-
leitungen werden im neuen 
Fußbodenaufbau integriert, 
die Elektroleitungen werden 
vollständig erneuert Wand- 
und Deckenbelege grundle-
gend erneuert. 
Die Anschaffung der Kinder-
küche erfolgt über die Schul-
verwaltung. 
Die Beendigung der Maßnah-
me (Küche) ist für April 2011 
geplant.

8. Gesamtschule 
Dabendorf

Der Haupteingangsbereich 
wird unter Berücksichtigung 
der Witterung und einer mög-
lichst geringen Beeinträch-

tigung des Schulbetriebes in 
den Osterferien 2011 grund-
legend saniert. 

9. Grundschule 
Wünsdorf

Die Planung für einen neu-
en Haupteingangsbereich ist 
fertig gestellt. Derzeit wird 
die Ausschreibung für eine 
kurzfristige Erneuerung vor-
bereitet.

10. Strandbad 
Zesch am See

Die Planungen sind soweit 
abgeschlossen und mit dem 
Ortsbeirat (OB) Lindenbrück 
abgestimmt. Der letzte Pla-
nungsstand ist in der OB-Sit-
zung vom 07.02.2011 auch den 
Bürgern erläutert worden. 
Der Baubeginn ist kurzfristig 
je nach Wetterlage geplant. 
Die Ausschreibungen für die 
Wegebauarbeiten (Los 1) und 
Zaunbau (Los 2) sind durch-
geführt worden und derzeit 
in der Auswertung. Die Forst 
hat bereits den Rückschnitt 
von Totholz und diverse Pfle-
gemaßnahmen durchgeführt.

11. Bahnhofsvorplatz 
Zossen

Die Leistungen der Kabelum-
verlegung für die Deutsche 
Bahn AG sind im Dezember 
2010 abgeschlossen worden. 

12. Radweg Kallinchen 
– Schöneiche

In der letztjährigen Bespre-
chungsrunde zwischen der 
Verwaltung, den Ortsbeiräten 
und den Ausschussmitglie-
dern von KTL und BBW wurde 
festgelegt, dass die Ortsbeiräte 
eine Zuarbeit von der Verwal-
tung zu den Grundstückssi-
tuationen erhalten, um die 
betroffenen Gründstücksei-
gentümer zu kontaktieren und 
die Vorabstimmungen durch-
zuführen. Aus Kapazitäts-  
und Abarbeitungsgründen 
von laufenden Maßnahmen 
des Planungsbüros war eine 
Zuarbeit erst im Januar 2011 
möglich, so dass die Unter-
lagen erst vor kurzem an die 
Ortsbeiräte versendet wer-
den konnten. Nach positiver 
Rückäußerung wird dann die 
detaillierte Kostenschätzung 
vom Planungsbüro überar-
beitet. Die Kostenermittlung 
seitens der Verwaltung ist be-
reits an den Planer versandt 
worden.
In diesem Zusammenhang 
verweist die Verwaltung auf 
zusätzlich entstehende Kos-
ten bei jeglicher Aktivität des 
Planungsbüros hin.
Im Laufe der 10. KW hat die 

Verwaltung die Rückläufer aus 
dem OT Schöneiche erhalten.

13. Straßenschäden

Ab dieser Woche erfolgt die 
Befahrung der Verwaltung zur 
Aufnahme von Straßenschä-
den im gesamten Stadtgebiet.

14. Ablösebeträge 
Sanierungsgebiet

An alle Eigentümer im Sa-
nierungsgebiet wurden ein 
Schreiben und ein Flyer des 
Sanierungsträgers verschickt, 
mit dem Hinweis, dass die 
vorzeitige Zahlung des Ab-
lösebetrages für das Sanie-
rungsgebiet möglich ist. Nach 
Abschluss des Sanierungsge-
bietes 2014 ist jeder Eigen-
tümer verpflichtet, den für 
sein Grundstück errechne-
ten Ablösebetrag zu zahlen. 
Eine vorherige Ablösung ist 
jedoch auch zulässig. Einige 
Eigentümer haben schon in 
den vergangenen Jahren da-
von Gebrauch gemacht. Eine 
vorzeitige Ablösung hat für 
die Stadt Zossen den Vorteil, 
dass diese Einnahmen dem 
Sanierungsgebiet zur Verfü-
gung stehen und für Maß-
nahmen im Sanierungsgebiet 
eingesetzt werden können. 
Bei einer Zahlung nach 2014 
ist dies nicht mehr möglich, 
dass Geld muss dann an das 
Land abgeführt werden. Aus 
diesem Grunde wurden die 
Eigentümer über die Möglich-
keit der vorzeitigen Ablösung 
informiert und es wurde ihnen 
ein Rabatt angeboten.

15. Hauptausschuss – 
Bürgerbefragung 
Nordumfahrung

Auf der Sitzung des Haupt-
ausschusses am 11.03.2011 
konnte keine Einigung erzielt 
werden, ob die Befragung nur 
in Dabendorf oder in der Ge-
samtstadt erfolgen soll. 
Der Hauptausschuss wird 
kurzfristig nochmals einberu-
fen, mit Vorlage der Unterla-
gen für die Befragung (Stimm-
zettel und Infomaterial) und 
ich gehe davon aus, dass es 
diesmal eine Einigung geben 
wird. Ebenfalls wird dann der 
Befragungszeitraum neu fest-
gelegt. 
Das Abstimmungsverzeich-
nis wurde wie vereinbart mit 
Stand 12.01. 2011 erstellt. Da-
mit dies seine Gültigkeit für 
die Abstimmung behält, sollte 
die Befragung max. 3 Monate 
später erfolgen. 

Im Folgenden die bisher ge-
troffenen Festlegungen des 
Hauptausschusses zum Ver-
fahren der Bürgerbefragung:

1. Die Bürgerbefragung erfolgt 
schriftlich im Zeitraum vom 
07.03.2011 – 22.03.2011 (Ab-
stimmungszeitraum).
2. Die Abstimmungsunterla-
gen werden von ca. 14 Tagen 
vor dem Abstimmungszeit-
raum bis spätestens 04.03.2011 
an die Bürger verschickt.
3. Die Abstimmung wird ge-
schlossen am 22.03.2011 um 
18:00 Uhr.
4. Die Auszählung erfolgt am 
23.03.2011 ab 10:00 Uhr im 
Rathaus.
5. Zur Feststellung der Be-
rechtigung an der Abstim-
mung wird ein Abstim-
mungsverzeichnis erstellt am 
12.01.2011. Wer bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht in der Stadt 
Zossen wohnhaft ist, nimmt 
nicht teil.
6. Zur Abstimmung berech-
tigt sind alle Bürger der Stadt 
Zossen ab einem Alter von 18 
Jahren.
7. Bei der Abstimmung sind 
für den bewohnten Gemein-
deteil Dabendorf farblich 
andere Abstimmungszettel 
zu verwenden, als für die Ge-
samtstadt, um die gesonderte 
Auszählung vorzunehmen. 
8. Ein Quorum entfällt, da das 
Abstimmungsergebnis keine 
Selbstbindung für die Abge-
ordneten beinhaltet, sondern 
ein Meinungsbild aufzeigen 
soll.
10. Die Inhalte der Frage-
stellung und die zu verschi-
ckenden Unterlagen werden 
in einer weiteren Hauptaus-
schuss-Sitzung festgelegt und 
bis dahin von der Verwal-
tung als Vorschlag erarbeitet; 
wobei für die innerörtliche 
Bahnquerung die Variante 
Brücke zu bearbeiten ist.	  

Zu folgendem Punkt liegt 
noch kein Votum vor:

9. Bei der Auszählung und 
Wertung der Abstimmung 
hat die Entscheidung des Ge-
meindeteils Dabendorf oder 
der Gesamtstadt Vorrang. 
	  

16. Friedhof Neuhof und 
Nächst Neuendorf

Die alte Familiengrabstätte 
„Kunkel“ auf dem Friedhof 
Neuhof wurde durch die Stadt 
Zossen hergerichtet, so dass 
sich hier nun eine Urnenge-
meinschaftsanlage mit Grab-
platte befindet. Selbiges wur-
de auf dem Friedhof Nächst 
Neuendorf mit der Familien-
grabstätte „Heners“ durchge-
führt.

17. Schulbezirkssatzung/
Einschulungsverfahren 

1. Klasse

Die auf der letzten SVV be-

schlossene Schulbezirkssat-
zung musste beanstandet 
werden. Im zwingend nach 
SchulG vorgeschriebenen An-
hörungsverfahren wurden nur 
zwei andere Fassungen durch 
die Schulkonferenzen ange-
hört. Die dann auf der SVV 
beschlossene Fassung war den 
Schulkonferenzen nicht be-
kannt. Hierin liegt ein grober 
Verfahrensfehler. Da bei den 
Anmeldungen wahrschein-
lich einige Ablehnungen von 
Elternwünschen per Gericht 
überprüft werden, sollten 
Verfahrensfehler vermieden 
werden.
Trotz Beanstandung wurde 
mit Datum vom 03.02.2011 
ein Elternbrief (siehe Anlage) 
verschickt, der auf der neu 
beschlossenen Schulbezirks-
satzung basiert. Gleichzeitig 
wäre aber danach auch eine 
Einschulung nach der noch 
geltenden alten Schulbezirks-
satzung möglich und dürfte 
der gerichtlichen Überprü-
fung standhalten.
Die Einschulungszahlen er-
geben auch nach heutigem 
Kenntnisstand keinen drin-
genden Grund, sofort eine 
neue Schulbezirkssatzung zu 
beschließen. Nach den Zahlen 
von Januar 2011 waren es 169 
Einschüler, bei einer Regel-
größe von 25 Schülern (6,76) 
also sieben Klassen, davon 3 
in Wünsdorf, 2 in Zossen und 
je 1 in Dabendorf und Glie-
nick. Nach den aktuellen Zah-
len sind es 171 Einschüler, bei 
einer Regelgröße von 25 Schü-
lern (6,84) also ebenfalls sie-
ben Klassen mit identischer 
Aufteilung.
Aufgrund der anstehenden 
Sanierung der Grundschule 
Glienick habe ich wegen der 
räumlichen Beeinträchtigun-
gen während der Bauarbei-
ten darüber hinaus ein Un-
terschreiten der Regelgröße 
beantragt. Die Abstimmun-
gen zwischen Staatlichem 
Schulamt, Grundschulen und 
Schulträger laufen derzeit 
noch. Einen akuten Hand-
lungsbedarf sehe ich für die 
SVV nicht, so wie schon vor 
der Beschlussfassung im Ja-
nuar von mir mitgeteilt.

18. Jahresstatistik 
Brandschutz

In der Anlage erhalten Sie den 
Jahresbericht der Stadtwehr-
führung der Freiwilligen Feu-
erwehren der Stadt Zossen zur 
Kenntnisnahme. 
(Stadtblatt Seite 7)

Schreiber
Bürgermeisterin

Aus dem Zossener 
Sitzungskalender

der nächsten Wochen

Bei den öffentlichen Sitzungs-
teilen der Gremien sind Ein-
wohner als Gäste und mit Fra-
gen willkommen.

30.03.2011, 18:00 Uhr
nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung, 
Rathaus

30.03.2011, 19:00
Ausschuss für Bau, Bauleitpla-
nung und Wirtschaftsförde-
rung, Rathaus

31.03.2011; 19:00 Uhr
Ausschuss für Finanzen, 
Rathaus

31.03.2011, 19:00
Ortsbeirat Glienick, Dorfge-
meinschaftshaus Glienick

06.04.2011, 19:00
Ortsbeirat Zossen, Rathaus 

07.04.2011; 19:00 Uhr
Ausschuss für Soziales Jugend, 
Bildung und Sport, Rathaus

14.04.2011; 19:00 Uhr
Hauptausschuss, Rathaus

Erfreulicher Weise trägt die neue 
Straßenreinigungssatzung für die 
gesamte Stadt Zossen erste Früchte 
- das örtliche Erscheinungsbild 
kann sich in den meisten Fällen 
sehen lassen.
Lediglich um Missverständnissen 
vorzubeugen, soll an dieser Stelle 
darauf hingewiesen werden, dass 
das Urteil des Verwaltungsgeri-
chts Potsdam vom 09. Dezember 
2010 nur Rechtswirkungen in der 
Gemeinde Mahlow Blankenfelde 
entfaltet. 
Die Stadt Zossen ist von diesem 
Rechtsstreit nicht unmittelbar 
betroffen. Gegenwärtig wird im 
Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft fieberhaft an not-
wendigen Schritten für eine Ge-
setzes-änderung gearbeitet. 
Wie dem auch sei, Urteil und Ge-
setzeslage hin oder her - in jedem 
Fall gilt: „Eigentum verpflichtet!“. 
Dies bedeutet im Falle der Straßen-
reinigung, dass jeden Grundstück-
seigentümer immer - unabhängig 
von einer Straßenreinigungssat-
zung - die allgemeine Verkehrssi-
cherungspflicht trifft.
Die Straßenreinigungssatzung ist 
also weiterhin einzuhalten.

Hinweis der 
Stadtverwaltung 

zur Umsetzung der 
Straßenreinigungs-

satzung

Osterpreisskat
Am Donnerstag, den 21. April  
2011 findet in der Vereins-
gaststätte „ Zum Burgberg“ in 
Wünsdorf der traditionelle  Os-
terpreisskat statt. Ab 18.30 Uhr 
kann bei einem Einsatz von 
10,00 €  gemischt, gegeben, ge-
reizt, gespielt und gestochen 
werden. Für die besten Skat-
spieler winken diverse Preise. 

Ausrichter und Stadt Zossen und 
der Skatclub „Grand Hand 98“
Veranstalter: 
Schirmherrin Bürgermeisterin	
 Frau Michaela Schreiber
Spieltag: 
Ostermontag der 25.04.2011 
um 10.00 Uhr
Spielort: Zossen, OT Dabendorf, 
Sporthalle Dabendorf
Jägerstraße
Aus Glienick kommend in 
Dabendorf rechts abbiegen in 
die Jägerstraße zum Gewerbege-
biet (Depot), B 96 von Rangsdorf 
Richtung Zossen, bis Dabendorf,
dort rechts abbiegen, in Richtung 
Glienick, über die Schranken und 
in Dabendorf hinter dem Blu-
mencenter links abbiegen in die 
Jägerstr. zum Gewerbegebiet
Austragungs- Modus:
3 Serien je 40 Spiele nach der 
Internationalen Skatordnung, 
Ausnahme: Eingepasst = Ramsch
1. Serie 10.00 Uhr, 
2. Serie ca. 13.00 Uhr
3. Serie wird gesetzt , 
Beginn ca. 15.15 Uhr
Konkurrenz: 
Einzelwertung 11,00 € Einsatz

Zusätzlich Tandemwertung je 
Tandem 20.-€
Verlorene Spiele: 
1. – 2. Spiel = 0,50 € ; 
3. – 4. Spiel = 1,00 €
ab 5. verlorenem Spiel 2,00 €
Startberechtigung: 
Offen für alle Skatspielerinnen 
und Skatspieler
Preise: (bei 100 Teilnehmer) 
1. Platz Gesamtwertung 
Pokal + 250,00 €
Pokal + Geld für die beste Frau
Pokal 1. Platz Jugend 
(bis einschließlich 18 Jahre)
Preisgelder für die 2 Besten 
jeder Serie
Weitere Geldpreise bis zur vollen 
Ausschüttung der Startgelder
Anmeldung: 
Bis 20.04.2011 bei Ralf Stroh 
0170 / 8019075 oder
033702/61691 oder 
per Fax 033702/65645 
oder per Mail: 
stroh-waldstadt@t-online.de

Anmeldung wird empfohlen, 
da Platzkapazität begrenzt !
Im letzten Jahr spielten 128 
Teilnehmer/-innen mit.

7. Zossener 
Stadtpokal im Skat
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007/11
Offenlagebeschluss zum B-Plan 
"An der Stubenrauchstraße"

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt:
1.Der Entwurf des Bebauungspla-
nes "An der Stubenrauchstraße" 
mit seiner Begründung wird in 
der vorliegenden Form gebilligt. 
2.Der Entwurf des Bebauungspla-
nes "An der Stubenrauchstraße" 
nebst der Begründung und dem 
Grünordnungsplan sind gemäß 
§3(2) BauGB öffentlich auszule-
gen. Die Bekanntmachung erfolgt 

im Amtsblatt der Stadt Zossen. 
Parallel erfolgt die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 
gemäß §4(2)BauGB.
3.Der Flächennutzungsplan wird 
im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes angepasst.

020/11
Satzung zur Erhebung von Be-
nutzungsgebühren für die Stra-
ßenreinigung der Stadt Zossen

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt 
die in der Anlage befindliche  

Satzung zur Erhebung von Be-
nutzungsgebühren für die Stra-
ßenreinigung der Stadt Zossen
a)in der vorliegenden Fassung.

014/11
Aufstellungsbeschluss eines 
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes 01/11 "Alternatives 
Heil- und Erholungsvorhaben" 
im Ortsteil Wünsdorf, Gemein-
deteil Neuhof

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt:
1.Die Aufstellung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes "Al-
ternatives Heil- und Erholungs-
vorhaben" im Ortsteil Wünsdorf, 
Gemeindeteil Neuhof wird be-
schlossen und dieser gemäß §2 
(1) BauGB öffentlich bekannt 
gemacht.
2.Gemäß §§ 3(1) und 4 (1) BauGB 
erfolgt die frühzeitige Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung.

Änderungsantrag zur BV 018/11 
vom 16.03.2011 von Frau Michler:

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen beschließt:

1)Prüfung der Sanierungsmög-
lichkeiten für die KITA BUMMI
2)Der Küchentrakt einschließlich 
der Schaffung eines Angebotsrau-
mes für die Kinder wird bis zum 
April 2011 instand gesetzt.
3)Das Gebäude der ehemaligen 
Inneren Abteilung des Kranken-
hauses wird in Abwägung zur Sa-
nierungsprüfung zur Unterbrin-
gung KITA Bummi untersucht. 

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Bekanntmachung
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen

am 16.03.2011 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Seit 2004 wird kontinuierlich in die 
nicht erst seit 2004 in schlechtem 
Zustand befindlichen Sporthallen 
und Schulsportanlagen investiert 
und die bauliche Unterhaltung 
kontinuierlich erweitert. Insgesamt 
wurden in den Jahren 2004 bis 
2010 rund 3,3 Millionen EUR für 
die Sanierung und Modernisierung 
von Sporthallen und Sportplätzen 
aus dem Haushalt der Stadt Zossen 
aufgebracht. 
Dieser Prozess ist aber noch lange 
nicht abgeschlossen. Er kann auch 
noch nicht abgeschlossen sein, da 
2004 der Zustand in den allermeisten 
Sporthallen und Außensportanla-
gen katastrophal war. 
Man erinnere sich an die Turnhal-
len in Glienick und Dabendorf, die 
2004 kurz vor der Sperrung standen 
bzw. bereits geschlossen waren und 
aus diesem Grund für jeweils ca. 
500.000 EUR beinahe zeitgleich in 
2004 und 2005 saniert wurden. Oder 
die Turnhalle der Grundschule Zos-
sen, deren Sanierung über 350.000 
EUR gekostet hat. Ferner hat sich 
in Wünsdorf die Situation mit den 
Bau der Paul-Schumann-Sporthalle 
und der Sanierung der Turnhalle der 
Oberschule Wünsdorf sehr deutlich 
verbessert. Für hierbei besonders 
erwähnenswert halte ich, dass der 
Turnhallenneubau eigentlich mit 
Fördermitteln des Landkreises err-
ichtet werden sollte (rd. 900.000 EUR 

GFG), die dann aber nicht gewährt 
wurden und aus dem Haushalt der 
Stadt Zossen auch noch aufgebracht 
wurden. Zu den o. g. Zahlen hinzu 
kommt noch der seit 2008 jährlich 
im Haushalt verankerte Zuschuss an 
Sportvereine für die Unterhaltung 
und Modernisierung der von ihnen 

genutzten Sportstätten in Höhe von 
jeweils 15.000 EUR pro Jahr und die 
Zusage der Eigenmittelbereitstel-
lung für den MTV Wünsdorf im 
Rahmen der Fördermittelbeantra-
gung für die Sanierung des Spor-
tlerheims ab 2010 in Höhe von rd. 
50.000 EUR. Nachdem die Situation 
der Sporthallen durch vollständige 

Sanierung und Neubau sehr ver-
bessert werden konnte, ist nun das 
Augenmerk der Stadtverwaltung auf 
die Außensportanlagen der Schulen 
und der Vereine gerichtet. Dabei ist 
klar, dass auch bei einer guten Fi-
nanzlage der Stadt Zossen nicht alle 
Außensportanlagen in einem Jahr 

auf den neuesten Stand gebracht 
werden können. Es ist dabei nach 
dem höchsten Bedarf, in meinen 
Augen ganz klar gemessen an der 
Schülerzahl, die die Schulsportan-
lagen nutzen, vorzugehen. Wenn 
also wie in Zossen mehrere Schul-
standorte seit mehr als 10 Jahren 
praktisch über keine Außenspor-

tanlagen verfügen, muss überall neu 
gebaut werden. 
Im ersten Schritt war hier für die über 
1.000 Schüler am Schulstandort 
Dabendorf (Gesamtschule und Gr-
undschule) die Errichtung von neu-
en Schulsportanlagen vorgesehen. 
Das Geld hierfür wurde im Haush-
alt 2011 und 2012 mit insgesamt 1,5 
Mio. € bereitgestellt. Der Baubeginn 
sollte noch in 2011 erfolgen und 
war abhängig von dem Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 
zum Bebauungsplan Sportforum. 
Mit diesem Bebauungsplan muss 
das Baurecht geschaffen werden. 
Der Beschluss wurde auf der letzten 
Sitzung jedoch abgelehnt. 
Parallel mit der Schaffung der Schul-
sportanlagen in Dabendorf war auch 
ein Neubau von Schulsportanlagen 
an der Grundschule Zossen vorges-
ehen und daran anschließend der 
Bau der Schulsportanlagen an der 
Oberschule Wünsdorf. Die Anlagen 
in Glienick sind erst nach der 3,5 Mio 
€ kostenden Sanierung des Schulge-
bäudes der Grundschule Glienick 
von 2011 bis 2013 geplant.
Wie es nun tatsächlich weitergeht 
und vor allem wie schnell, ist nach 
Ablehnung des Beschlusses zum 
Sportforum unklar. Wir werden 
sehen.

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Investitionen in Sportanlagen von 2004 bis heute

Betr.: Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes 
"An der Stubenrauchstraße" nach 
§ 3 (2) BauGB

Der von den Stadtverordneten in 
der Sitzung vom 16.03.2011 gebil-
ligte und zur Auslegung bestimm-
te Entwurf des Bebauungsplanes 

"An der Stubenrauchstraße" und 
der Entwurf der Begründung 
zum Bebauungsplan mit Um-
weltbericht liegen ab dem 07. 
April 2011 bis einschließlich 10. 
Mai 2011 im Rathaus der Stadt 
Zossen, Marktplatz 20 in 15806 
Zossen, im Bürgerbüro während 
der Sprechzeiten 

Mo� 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und � 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Die	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und� 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Do� 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und � 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr	�  8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Sa	�  8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
(jeden 1. Samstag im Monat) 
also in der Auslegungszeit am 07. 
Mai 2011 zur Einsichtnahme für 
jedermann aus. 

Vom Bebauungsplan sind die 
Grundstücke der Gemarkung 
Zossen, Flur 14, Flurstücke 48/3, 
55/7, 91/2, 615, 619, 621, 623, 625 
und 735 - 741 betroffen. Der Be-
bauungsplan liegt im nördlichen 
Bereich des städtischen Kernbe-
reiches der Stadt Zossen, nördlich 
der Bahnquerung durch die B 246 
Richtung Nächst Neuendorf, west-
lich der Stubenrauchstraße. Im 
Westen wird das Plangebiet von 

der Bahnstrecke Berlin-Dresden 
begrenzt und im Osten durch die 
Bundesstraße B 96.  Der Geltungs-
bereich des B-Plan-Gebietes ist 
im Kartenauszug als umrandete 
Fläche dargestellt.

Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar:

- Grünordnungsplan zum B-Plan-
Entwurf mit Bestandserfassung der 
Biotoptypen und Lebensräume.
- Beschreibung der Konflikte/Ein-
griffe in Natur und Landschaft.
- Maßnahmeplan zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft.
- Im Umweltbericht erfolgt die Be-
wertung der Bestandsaufnahmen 
und die Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustandes 
bei Durchführung der Planung 
und eine Bewertung der Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Tiere/

Pflanzen/Biotope/Schutzgebiete, 
Boden/Wasser/Klima/Luft, Kultur 
und Sachgüter und Mensch.

Während dieser Auslegungszeit 
können von jedermann Stellung-
nahmen zu dem Entwurf schrift-
lich oder während der Sprechzei-
ten zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben (§ 3 (2) Satz 2 BauGB). Ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin 

Auslegungsbekanntmachung

In der Sitzung der 2. Stadt-
verordnetenversammlung 
am 16.03.2011 wurde zur Be-
schlussvorlage der Verwaltung 
Nr. 007/11: Offenlagebeschluss 
zum B-Plan „An der Stuben-
rauchstraße“ wie folgt nament-
lich abgestimmt:

Fraktion Bü90/Grüne/FDP
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Andrae, Baranowski,

Fraktion CDU
Mit JA stimmten die Stadtver-

ordneten: Kühnapfel, Michler, 
Zurawski

Fraktion SPD/Linke/VUB
Mit JA stimmten die Stadtver-
ordneten: Grebe, Miersch, Rust, 
Schulz,
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Bock, Steinert
Es enthielten sich die Stadt-
verordneten: Brumm, Heil-
germann, Lüders, von Lützow, 
Preuß, Dr. Reinecke, von Schröt-
ter, Timm

Fraktion Plan B
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Degner, Hummer, Käthe, 
Kniesigk, Manthey, Menges, , 
Noack, Schreiber, Schröder,

Der Stadtverordnete Herr Ralf 
Markwardt nahm an der Abstim-
mung aufgrund seines Mitwir-
kungsverbotes gem. § 22 KVerf. 
nicht teil. 

Damit wurde der Antrag mit 
18 Ja zu 2 Nein-Stimmen, bei 
8 Enthaltungen angenommen

Namentliche Abstimmung zum Thema Kaufland

Folgende Beschlüsse wurden auf 
der Stadtverordnetenversamm-
lung am 16.03.2011 abgelehnt:
017/11	
Aufstellungsbeschluss  eines 
Bebauungsplanes 02/11 "Bio-

gasanlage Schöneiche"	  

001/11/01	
Offenlagebeschluss zum 
B-Plan "Sportforum Zossen"
(Wiedervorlage)	  

Hinweis der Bürgermeisterin

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Nunsdorf findet, am 01.04.2011 um 19.30 
Uhr, in "Beates Eiscafe" statt.

� Der Jagdvorstand

Einladung der Jagdgenossenschaft Nunsdorf

Öffnungszeiten 
der Stadtbibliothek 

Zossen

Die Stadtbibliothek Zossen 
mit ihren Standorten in Zos-
sen und Wünsdorf hat im April 
2011 folgende Öffnungszeiten:

ZOSSEN
Standort am Kirchplatz 2	  
(03377/30 40 477)

Montag, Dienstag und Freitag: 
13 – 18 Uhr
Donnerstag: 10 – 19 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr

WÜNSDORF
Standort im Bürgerhaus 1 
(OT Wünsdorf: 033702/ 60 815)

Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag: 14 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr

(www.zossen.bbwork.de)

Auswahl aus den 
Neuanschaffungen 
der Bibliotheken 

im März 2011

Bücher:
Walter Kohl: 

Leben oder gelebt werden
Eckart Lohse: 

Guttenberg
Robbie Williams: 

You know me
365 x Tischdeko
Simon Beckett: 

Verwesung
Zsuzsa Bánk: 

Die hellen Tage
Sarah Lark: 

Im Schatten des Kauribaums
Rebecca Chace: 

Abschied von Rock Harbour

Kinderbücher: 
Wir entdecken die Türkei

Was passiert im Krankenhaus
Flusswanderung

Haarwaschtag

DVDs:
The Social Network

Stichtag
Eat, Pray, Love

Die Legende der Wächter

CDs:
In Extremo: Sterneneisen

Ina Müller: 
Das wär dein Lied gewesen

Roxette: Charm School
Lena: Good News

Zur kommenden Osterzeit 
halten wir viele neue 

Osterbücher für Sie bereit!

Sporthalle Dabendorf, 
Jägerstraße
02.04.2011	 10:00		
Kampf/Punktrichterlehrgang	
Panda Dojang
09.04.2011	 09:00		
Handball	 		
MSV Zossen 07 e.V.	
14.05.2011	 08:00		
4. Hallenvolleyballturnier	

Freiwillige Feuerwehr Wünsdorf
Anmeldungen bis 01.05.2011
Pro Feuerwehr max. 2 Mann-
schaften, Startgebühr: 15,00 € 
pro Mannschaft
Infos unter: 033702-20376

Paul Schumann Sporthalle,	
 Wünsdorf
02.04.2011	 13:00		

Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
08.04.2011	 18:00		
Nachtfußballturnier		
FF Dabendorf
09.04.2011	 14:00		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
16.04.2011	 10:30		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
30.04.2011	 16:30		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
07.05.2011	 13:00		
Handball	 		
MTV Wünsdorf 1910 e.V.

Sporthalle Oberschule 
Wünsdorf
03.04.2011	 09:30		
Tischtennis			 
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
10.04.2011	 09:30		
Tischtennis			 
MTV Wünsdorf 1910 e.V.

Sporthalle Dabendorf, 
Goethestraße 
28.05.2011	 12:00		
Stadtjugendfeuerwehrtag	
Ff Dabendorf
Bei schlechten Wetterbedingungen 
wird in die Paul Schumann Sport-
halle in Wünsdorf ausgewichen

Wenn Sie im

STADTBLATT
werben wollen,
wenden Sie 
sich bitte an

Marion Barthel
Mediaberaterin (BVDA geprüft)

Tel.: 03379 - 35 32 12
Fax: 03379 - 35 32 50
anzeigen.zos@wochenspiegel-brb.de

■ Fenster
■ Türen
■ Rollladen

Inh. Ingo Gürgen

15827 Blankenfelde ◆ Berliner Damm 9a
Tel. (0 33 79) 370343

Garten- und Hausservice
(Ilona Kohlheim)

Luisenstraße 77 in 15838 Wünsdorf

Tel. 03 37 02 / 6 19 56    Mobil 0174/ 3 90 98 92

preiswert

schnell

zuverlässig

Vertikutieren
Jetzt!

Pflegearbeiten
Hecken- und Gehölzschnitt
Rasenpflege und Neusaat

Pflanzungen, Straßenreinigung
Kleinreparaturen in Haus und Garten

Reinigung nach Hausfrauenart

Sportkalender der Stadt Zossen

In der Sitzung der 2. Stadtverord-
netenversammlung am 16.03.2011 
wurde zur Beschlussvorlage der 
Verwaltung Nr. 001/11/01: Of-
fenlagebeschluss zum B-Plan 
„Schulsportanlagen Dabendorf“ 
(ehemals „Sportforum Zossen) 
wie  folgt namentlich abgestimmt:

Fraktion Bü90/Grüne/FDP
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Andrae, Baranowski,
Fraktion CDU
Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten: Kühnapfel, Zurawski
Mit NEIN stimmten die Stadtver-
ordneten: Michler,

Fraktion SPD/Linke/VUB
Mit NEIN stimmten die Stadt-
verordneten: Bock, Brumm, 
Grebe, Heilgermann, Lüders, 
von Lützow, Miersch, Preuß, Dr. 
Reinecke, Rust, von Schrötter, 
Schulz, Steinert, Timm
Fraktion Plan B
Mit JA stimmten die Stadtver-
ordneten:
Degner, Hummer, Käthe, Kniesigk,  
Manthey, Markwardt, Menges, 
Noack, Schreiber, Schröder,

Damit wurde der Antrag mit 14 
Ja zu 15 Nein-Stimmen abge-
lehnt

Namentliche Abstimmung zum Thema Sportforum
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Zossen gratuliert ganz herzlich
Jubilare April 2011

Die Deutsche Einheit Fernstra-
ßenplanungs- und –bau GmbH 
(DEGES) hat für das oben ge-
nannte Bauvorhaben die Durch-
führung des Planfeststellungs-
verfahrens nach § 17 FStrG1, § 
73 VwVfG2 und 
§ 1 VwVfGBbg3 beantragt. Für 
das Bauvorhaben einschließlich 
der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen werden Grundstücke 
in der Gemarkung Glienick be-
ansprucht. 
Der Plan (Zeichnungen, Erläu-
terungen sowie die entschei-
dungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen) 
liegt in der Zeit vom

11. April 2011 bis 10. Mai 2011

während der  Dienststunden 
im Bürgerbüro zu folgenden 
Zeiten

Montag		
von 08.00 bis 12.00	 Uhr und
von 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag	
von 08.00 bis 12.00	 Uhr und
von 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 
nur Termine nach Vereinbarung
Donnerstag	
von 08.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.00 bis 18.00	 Uhr
Freitag		
von 08.00 bis 14.00	 Uhr
Sonnabend	
von 08.00 bis 13.00	 Uhr 
(nur an jedem 1. Sonnabend 
im Monat)

sowie nach telefonischer Ver-
einbarung auch außerhalb die-

ser Zeiten in der Stadt Zossen, 
Marktplatz 20, 15806 Zossen, 
zur allgemeinen Einsichtsnah-
me aus.

_________________________
1 FStrG - Bundesfernstraßenge-
setz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juni 2007 
(BGBl. I S. 1206)
2 VwVfG - Verwaltungsverfah-
rensgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Absatz 
1 des Gesetzes vom 14. August 
2009 (BGBl. I S. 2827)
3 VwVfGBbg - Verwaltungs-
verfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung 
vom 07. Juli 2009 (GVBl. I/09 [Nr. 
12], S. 262, 264)
Hinweise:

Jeder, dessen Belange durch 
das Bauvorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Beendigung 
der Auslegung, das ist bis zum 
24.05.2011 beim Landesamt für 
Bauen und Verkehr, Dezernat 
11 - Anhörungsbehörde, Lin-
denallee 51, 15366 Hoppegar-
ten (Telefon: 03342/4266-1134, 
Fax: 03342/4266-7603 oder 
03342/4266-7601) oder bei der 
Stadt Zossen, Marktplatz 20-21, 
15806 Zossen, Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder 
zur Niederschrift zum Akten-
zeichen 1134-AHB-659.11 erhe-
ben. Die Einwendungen müssen 
den geltend gemachten Belang 
und das Maß ihrer Beeinträch-

tigungen erkennen lassen. Ein-
wendungen sind nur gegen die 
Planänderung (Deckblätter) zu-
lässig. Für das Hauptverfahren 
sind alle Fristen abgelaufen. Et-
waige in diesem Verfahren erho-
bene Einwendungen behalten 
jedoch ihre Gültigkeit. Ebenfalls 
bis zum vorstehend genannten 
Termin können sich die nach 
§ 63 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG4) 
oder nach landesrechtlichen 
Vorschriften im Rahmen des § 
63 Abs. 2 BNatSchG anerkann-
ten Vereine sowie sonstige Ver-
einigungen, soweit diese sich 
für den Umweltschutz einset-
zen und nach in anderen ge-
setzlichen Vorschriften zur Ein-
legung von Rechtsbehelfen in 
Umweltschutzangelegenheiten 
vorgesehenen Verfahren an-
erkannt sind (Vereinigungen), 
zu dem Plan Stellung nehmen. 
Mit Ablauf dieser Frist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen (§ 
17a Nr. 7 FStrG in Verbindung 
mit § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG). 
Bei Einwendungen, die von 
mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte einge-
reicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertre-
ter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Anderenfalls 
können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.
Rechtzeitig erhobene Einwen-

dungen werden in einem Ter-
min erörtert, der zu gegebener 
Zeit noch ortsüblich bekannt 
gemacht wird. Der Erörterungs-
termin ist nicht öffentlich. Die-
jenigen, die fristgerecht Einwen-
dungen erhoben haben, bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen 
der Vertreter, werden von dem 
Termin gesondert benachrich-
tigt. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, so 
können diese durch eine öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Die Teilnahme an dem 
Erörterungstermin ist den Betei-
ligten freigestellt. Die Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Die Bevollmächti-
gung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die 
der Anhörungsbehörde zu den 
Akten zu geben ist. Bei Ausblei-
ben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. 
______________
4 BNatSchG - Bundesnatur-
schutzgesetz vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2542), in Kraft getre-
ten am 01.03.2010
Kosten, die durch Einsichtnah-
me in die Planunterlagen, Erhe-
bung von Einwendungen, Teil-
nahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entste-
hen, werden nicht erstattet.
Entschädigungsansprüche, so-
weit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht 
in dem Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behan-
delt.
Über die Einwendungen wird 

nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens durch die Planfest-
stellungsbehörde (Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirt-
schaft des Landes Brandenburg, 
Henning-von-Tresckow-Str. 2–8, 
14467 Potsdam) entschieden. 
Die Zustellung der Entschei-
dung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender kann 
durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vor-
zunehmen sind.
Die Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 
gelten für die Anhörung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des Bauvorhabens 
nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglich-
keitsprüfung5 entsprechend.
Vom Beginn der Auslegung des 
Planes treten die Anbaube-
schränkungen nach § 9 FStrG 
und die Veränderungssperre 
nach § 9a FStrG in Kraft. Da-
rüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt dem Träger der Stra-
ßenbaulast ein Vorkaufsrecht 
an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu  (§ 9a Abs.  6 FStrG).

-------------------------
(Unterschrift)

______________
5 Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.06.2005 (BGBl. I 
S. 1757, 2797), 
zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 11.08.2009 
(BGBl. I S. 2723) 

Bekanntmachung
über die Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung für die
Bundesautobahn A 10 – Berliner Ring, VDE Nr. 11, Achtstreifige Erweiterung A 10, 

km 88,8 bis km 97,8 AD Nuthetal bis AD Potsdam, (Deckblatt)

hier:	
Öffentliche Auslegung der Boden-
richtwerte (Listenauszüge) 
Landkreis Teltow – Fläming, Stand: 
01. Januar 2011

Gemäß § 12 (2) der Brandenburgi-
schen Gutachterausschussverord-
nung (BbgGAV) vom 12.05.2010 

(GVBI.II/10, Nr. 51) werden die 
Bodenrichtwerte für die Dauer 
eines Monats öffentlich vom 22. 
März  2011 bis 21.April 2011 (je-
weils einschließlich) in der Stadt 
Zossen, Bürgerbüro zur Einsicht-
nahme ausgelegt:

Die Bodenrichtwerte können zu-

sätzlich auch auf der Kartengrund-
lage in der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses im Landlkreis 
Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2 
in 14943 Luckenwalde eingesehen 
werden. 

gez. Schreiber
Bürgermeisterin

Bekanntmachung über die öffentliche Auslage 
der Bodenrichtwerte in der Stadt Zossen 

102 Jahre	
	 Johanne Papendick	 OT Nächst Neuendorf		  06.04.

99 Jahre	
	 Hildegard Lange	 OT Zossen			   07.04.

91 Jahre	
	 Artur Giersch	 OT Wünsdorf			  04.04.
	 Anna Kasubke	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 06.04.	
	 Frieda Frese	 OT Zossen			   21.04.
	 Anneliese Sonnenschmidt	 OT Wünsdorf, GT Neuhof	 21.04.

90 Jahre	
	 Johannes Hantke	 OT Nächst Neuendorf		  15.04.
	 Helmut Wald	 OT Nächst Neuendorf		  28.04.

85 Jahre	
	 Ernst Kaufmann	 OT Zossen			   02.04.
	 Bernhard Lehmann	 OT Zossen			   07.04.
	 Karl-Heinz Schult	 OT Zossen			   07.04.
	 Charlotte Berger	 OT Wünsdorf			  10.04.
	 Käte Grüneberg	 OT Wünsdorf			  11.04.
	 Joachim Weißhuhn	 OT Nächst Neuendorf		  19.04.
	 Irma Rückert	 OT Wünsdorf			  25.04.
	 Gerhard Zschwinzert	 OT Wünsdorf			  30.04.

80 Jahre	
	 Helga Majsnerowski	 OT Kallinchen		  06.04.
	 Susanne Bräuer	 OT Horstfelde		  10.04.
	 Horst Hanack	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 12.04.
	 Alfred Pobloth	 OT Wünsdorf, GT Neuhof	 12.04.
	 Eliza Apel	 OT Zossen			   18.04.
	 Horst Mittag	 OT Zossen			   18.04.
	 Gisela Sonnenschein	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 18.04.
	 Gerhard Klucke	 OT Horstfelde		  19.04.
	 Anneliese Elies	 OT Zossen			   24.04.
	 Gerhard Podgorski	 OT Lindenbrück		  25.04.

75 Jahre	
	 Barbara Groß	 OT Nächst Neuendorf		  01.04.
	 Doris Uhlemann	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 07.04.
	 Elisabeth Cämmerer	 OT Zossen			   09.04.
	 Gertrud Buhl	 OT Wünsdorf			  14.04.
	 Doris Hoffmann	 OT Lindenbrück		  17.04.
	 Ingeborg Wache	 OT Wünsdorf, GT Neuhof	 17.04.
	 Else Krzemien	 OT Zossen			   25.04.
	 Anna Poniatowski	 OT Glienick			   25.04.
	 Margot Hanack	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 26.04.
	 Joachim Deinert	 OT Zossen, GT Dabendorf	 28.04.
	 Bruno Schetzke	 OT Zossen			   30.04.

70 Jahre	
	 Rosemarie Lüben	 OT Zossen			   01.04.
	 Rosemarie Frommelt	 OT Wünsdorf			  03.04.
	 Dagmar Willecke	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 05.04.
	 Ingrid Christ	 OT Glienick			   10.04.
	 Christa Wishöth	 OT Nächst Neuendorf		  11.04.
	 Raimund Altmann	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 13.04.
	 Bernhard Schwach	 OT Zossen			   14.04.
	 Rita Jeske	 OT Kallinchen		  14.04.
	 Siegfried Mattick	 OT Nächst Neuendorf		  16.04.
	 Egon Dreifke	 OT Wünsdorf			  17.04.
	 Kriemhild Hahn	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 17.04.	
	 Ilona Tietz	 OT Zossen, GT Dabendorf	 25.04.
	 Doris Genschow	 OT Zossen			   27.04.
	 Hans-Jürgen Genthe	 OT Wünsdorf, GT Waldstadt	 27.04

Goldene Hochzeit
Gerhard und Anita Lehmann	 OT Zossen, GT Dabendorf     	 01.04.
Siegfried und Christa Ney	 OT Horstfelde	 08.04.
Werner und Johanna Koch	 OT Zossen	 08.04.
Rudi und Hildegard Schramm	 OT Lindenbrück	 08.04.
Horst und Brigitte Ramin	 OT Zossen	 22.04.
Gerhard und Waltraud Müller	 OT Lindenbrück	 29.04.

Gottesdienste 
(KG=Kindergottesdienst, 
FG=Familiengottesdienst, 
AM=Abendmahl, TA=Taufe)

03. April – Lätare
9:00 Uhr Wünsdorf mit Konfirmanden
9:00 Uhr Dabendorf
10:30 Uhr Zossen KG
10. April – Judika
9:00 Uhr Dabendorf
10:30 Uhr Zossen KG
17. April – Palmsonntag
9:00 Uhr Wünsdorf KG
10:30 Uhr Zossen Pfarreigottesdienst
21. April – Gründonnerstag
19:30 Uhr Zossen Tischabendmahl 
im Gemeindesaal
22. April – Karfreitag
9:00 Uhr Wünsdorf AM
9:00 Uhr Dabendorf AM
10:30 Uhr Zossen AM / Chor
10:30 Uhr Schöneiche
24. April – Ostersonntag
5:00 Uhr Zossen 
Osternacht mit Feuer und Frühstück
9:00 Uhr Wünsdorf TA
10:30 Uhr Zossen 
Ostergottesdienst mit Kichenchor
25. April – Ostermontag
10:30 Uhr Zossen Wort & Musik
29. April
19:30 Uhr Zossen 
E-Werk Rockgottesdienst

Veranstaltungen in Zossen:
17. April 10:30 Uhr 
Gottesdienst mit Eröffnung der Fotoaus-
stellung „Waisenkinder in Äthiopien“

Gruppen und Kreise in Zossen:
Krabbelgruppe freitags ab 9:00 Uhr 
im Kinderraum
Kinderkirche (nur in der Schulzeit!)
Dabendorf mittwochs, 17:00 Uhr
Zossen donnerstags, 16:30 Uhr bis 
17:30 Uhr (alle Altersstufen),
Glaubensgespräche für Einsteiger 
nicht im Februar und April
Junge Gemeinde 
montags ab 18:00 Uhr im Jugendkeller
Musik in der Gemeinde 
(nur in der Schulzeit!)
Jugendchor - montags 17:00 Uhr
Gospelchor - dienstags 19:30 Uhr

HeartChor - mittwochs 19:00 Uhr
Gitarrenkurs – freitags 18:00 Uhr
Kirchenchor - freitags 19:30 Uhr
Mütterkreis 4.April 19:30 Uhr Dabendorf

Veranstaltungen in Wünsdorf:
30. April 17:00 Uhr 
Konzert „Orgel plus . . .“

Gruppen und Kreise in Wünsdorf:
Christenlehre - 
mittwochs 15:30 (1. bis 3. Kl.),
und 16:30 Uhr (4. bis 6. Kl.),
Frauenkreis  
jeden dritten Dienstag 
(19.April) im Monat um 19:30 Uhr.
Informationen bei Elke Krüger, 
Tel. 033702 60611
Männerkreis  
jeden ersten Dienstag (05.April) 
im Monat um 19:00 Uhr.
Seniorenkreis 
jedem vierten Dienstag (26.April) 
im Monat um 14:30 Uhr,
Frau Helga Thiele, Tel. 0152 04 54 68 09
Erwachsenenkreis 
Informationen bei Pfarrerin Hensel
Sie finden uns zu den Veranstaltungen 
im Gemeindezentrum Dabendorf
in der Schützenstr. 13, im Gemeindehaus 
in Schöneiche in der Planstrasse
und in Zossen und Wünsdorf jeweils am 
dortigen Kirchplatz.

Kontakte in Zossen 
und Wünsdorf
Superintendentin K. Furian, 
Kirchplatz 4
Tel. 033377 335611
E-mail: superintendentur@kkzossen.de,
Pfarramt Zossen
E-Mail: zossen@kkzossen.de
Internet: www.kirche-zossen.de
Pfarrer A. Domke,
Kirchplatz 3, Tel.: 03377 335623
Funk: 0174 3821371
E-mail: domke@kkzossen.de,
Pfarramt Wünsdorf
pfarramt-wuensdorf@t-online.de
Am Kirchplatz 11, 15806 Zossen 
OT Wünsdorf
Pfarrerin Anne Hensel
Am Kirchplatz 13 Tel.: 033702 66502
Funk: 0160 96473012
E-Mail: hensel@kkzossen.de

Kirchenkalender 
für Zossen und Wünsdorf

Start in den Frühling
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Die Satzung zur Erhebung 
von Benutzungsgebühren für 
die Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Zossen wurde in der 
Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen mit Be-
schlussnummer 020/11 am 
16.03.2011 beschlossen. 

Die Satzung wird gemäß § 3 
Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf vom 
18.12.2007 (GVBl.l S. 286) in 
der jeweils gültigen Fassung, 
öffentlich bekannt gegeben.

Ist eine Satzung unter Ver-
letzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande 
gekommen, so ist diese Verlet-
zung unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb ei-

nes Jahres seit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber der Gemeinde un-
ter der Bezeichnung der ver-
letzten Vorschrift und der Tat-
sache, die den Mangel ergibt, 
geltend gemacht worden ist.

Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Genehmi-
gung oder die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind (Hinweis 
gem. § 3 Abs. 4 BbgKVerf ).

Zossen, den 17. März 2011

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Bekanntmachungs-
anordnung

In der Sitzung der 2. Stadtver-
ordnetenversammlung am 
16.03.2011 wurde zur Beschluss-
vorlage der Verwaltung Nr. 
020/11: Satzung zur Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die 
Straßenreinigungssatzung der 
Stadt Zossen wie folgt namentlich 
abgestimmt:

Mit JA stimmten die Stadtverord-
neten:
Andrae, Baranowski, Bock, 
Brumm, Degner, Heilgermann, 
Hummer, Käthe, Kniesigk, Küh-
napfel, Lüders, von Lützow, Man-
they, Markwardt, Menges, Michler, 
Miersch, Noack, Preuß, Dr. Reine-
cke, Rust, Schreiber, Schröder, von 

Schrötter, Schulz, Steinert, Timm, 
Zurawski

Es gab keine Nein-Stimmen.

Es enthielt sich:Grebe

Damit wurde der Antrag einstim-
mig angenommen.

Namentliche Abstimmung



Auf Grund des § 3 der Kommunal-
verfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezem-
ber 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 
286) geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. September 2008) 
(GVBl. I/08, [Nr. 12], S. 202,207) und 
des § 49a des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2005 (GVBl. I/05, 
[Nr. 16], S.218), sowie der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Brandenburg 
(KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.03.2004 (GVBl. 
I/04, Seite 174), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26.04.2005 (GVBl. I/05, Seite 170) 
hat die Stadtverordnetenversamm-
lung in ihrer Sitzung am 16.03.2011 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Benutzungsgebühren
(1) Die Stadt erhebt für die nach 
Maßgabe der Straßenreinigungs-
satzung der Stadt Zossen vom 
30.06.2010 durchgeführte Reini-
gung der öffentlichen Straßen Be-
nutzungsgebühren nach § 6 KAG 
i.V.m. § 49 a Abs. 5 Nr. 3 BbgStrG.
(2) Den Kostenanteil, der auf das 
allgemeine öffentliche Interesse 
an der Straßenreinigung sowie 
auf Straßenteile entfällt, für die ei-
ne Gebührenpflicht nicht besteht, 
trägt die Stadt.

§ 2 
Gebührenmaßstab und Gebüh-
rensatz

(1) Maßstab für die Benutzungs-
gebühr ist die Grundstücksseite 
entlang der Straße, durch die das 
Grundstück erschlossen ist (Front-
länge) sowie die Anzahl der jährli-
chen Reinigungen. Festlegungen 
dazu enthält die Straßenreini-
gungssatzung der Stadt Zossen 
einschließlich des dazugehörigen 
Straßenverzeichnisses, welches 
Bestandteil der Satzung ist. Grenzt 
ein durch die Straße erschlossenes 
Grundstück nicht oder nicht mit der 
gesamten der Straße zugewandten 
Grundstücksseite an diese Straße, 
so wird anstelle der Frontlänge 
bzw. zusätzlich zur Frontlänge die 
der Straße zugewandte Grund-
stücksseite zugrunde gelegt. Zu-
gewandte Grundstücksseiten sind 
diejenigen Abschnitte der Grund-
stücksbegrenzungslinie, die mit der 
Straßengrenze gleich, parallel oder 
in einem Winkel von weniger als 45 
Grad verlaufen.
Grenzt ein durch die Straße er-
schlossenes Grundstück nicht 
oder nur zum Teil an diese Straße 
und weist es im übrigen keine ihr 
zugewandte Grundstücksseite auf, 
so wird die Frontlänge bzw. die 
Grundstücksseite zugrunde gelegt, 
die sich bei einer gedachten Ver-
längerung dieser Straße in gerader 
Linie ergeben würde.
Hat ein Grundstück mehrere ei-
ner erschließenden Straße zuge-
wandte Seiten, so wird die längste 
zugewandte Grundstücksseite als 
Frontlänge zur Bemessung der Ge-
bühr herangezogen.
Bei abgerundeten oder abge-

schrägten Grundstücksgrenzen 
gilt der Schnittpunkt der geraden 
Verlängerung der Grundstücks-
grenzen als maßgeblich für die Be-
rechnung der Gesamtfrontlänge.
(2) Liegt ein Grundstück an meh-
reren zu reinigenden Straßen, so 
werden die Grundstücksseiten 
an den Straßen zugrunde gelegt, 
durch die eine wirtschaftliche oder 
verkehrliche Nutzung der Grund-
stücke möglich ist. Diese Grund-
stücke werden für die erste Grund-
stücksseite, die an die tatsächlich 
erschließende Straße grenzt mit 
der vollen Länge, für jede weitere 
Grundstücksseite mit der halben 
Länge angesetzt. Der entstehende 
Gebührenausfall geht zu Lasten 
der Stadt.
(3) Bei der Feststellung der Grund-
stücksseiten nach Abs. 1 werden 
Bruchteile eines Meters bis 50 cm 
abgerundet und über 50 cm auf-
gerundet.
(4) Bei einem zweiwöchigen Reini-
gungsturnus im Monat in der Zeit 
vom 01. März bis 30. November 
beträgt die Benutzungsgebühr je 
Meter Grundstücksseite einheit-
lich für alle Straßen, bei denen 
die Stadt die Straßenreinigung im 
Sommer lt. Straßenverzeichnis 
der Stadt Zossen übernommen 
hat 0,66 € jährlich. Bei zusätzlichen 
Reinigungen vervielfacht sich die 
Gebühr entsprechend.

§ 3 
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig ist der Ei-
gentümer des erschlossenen 

Grundstücks. Besteht für das 
Grundstück ein Erbbaurecht oder 
ein Nutzungsrecht für die in § 9 
des Sachenrechtsbereinigungsge-
setzes genannten natürlichen oder 
juristischen Personen des privaten 
oder öffentlichen Rechts, so tritt 
an die Stelle des Grundstücksei-
gentümers der Erbbauberechtigte 
oder der Nutzungsberechtigte. Bei 
unklaren Eigentumsverhältnissen 
ist derjenige Gebührenschuldner, 
der die tatsächliche Sachherr-
schaft ausübt und so den nut-
zungsbezogenen Erschließungs-
vorteil hat.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige 
haften als Gesamtschuldner.
(3) Im Falle eines Eigentums-
wechsels ist der neue Eigentümer 
vom Beginn des auf den Wechsel 
folgenden Kalenderjahres gebüh-
renpflichtig.
(4) Die Gebührenpflichtigen ha-
ben alle für die Berechnung der 
Benutzungsgebühren erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

§ 4 
Entstehen, Änderung und Fällig-
keit der Benutzungsgebühren
(1) Die Gebührenschuld entsteht 
mit Beginn des Kalenderjahres als 
Jahresgebühr. Wird die Straßen-
reinigung in der das Grundstück 
erschließenden Straße erstmalig 
im Laufe des Kalenderjahres re-
gelmäßig durchgeführt, entsteht 
die Gebührenschuld erstmalig mit 
dem ersten des Monats, der auf 
den Beginn der regelmäßigen Rei-
nigung der Straße folgt. In diesem 

Fall wird für jeden Kalendermo-
nat, für den die Gebührenschuld 
besteht ein Neuntel der jeweiligen 
Jahresgebühr angesetzt. Sie er-
lischt mit dem Ende des Monats, 
mit dem die regelmäßige Reini-
gung eingestellt wird.
(2) Falls die Reinigung aus zwin-
genden Gründen für weniger als 
einen Monat eingestellt werden 
muss, besteht kein Anspruch auf 
Gebührenminderung.
(3) Die Benutzungsgebühr wird 
einen Monat nach Zugang des Ge-
bührenbescheides fällig. Wird die 
Gebühr zusammen mit anderen 
Abgaben erhoben, so ist ein an-
derer, im Bescheid angegebener 
Fälligkeitszeitpunkt zulässig und 
dann maßgeblich.
(4) Ändern sich die Grundlagen 
für die Veranlagung der Gebüh-
ren, so mindert oder erhöht sich 
die Gebühr mit Beginn des auf 
die jeweilige Änderung fallenden 
Monats. 

§ 5 
Gebührenminderung
(1) Bei einem mehr als zweimali-
gen Ausbleiben der Reinigung und 
begründeten und erheblichen 
Reinigungsmängeln kann ein An-
spruch auf Gebührenminderung 
schriftlich gegenüber der Stadt 
geltend gemacht werden. Dieser 
Anspruch muss jedoch innerhalb 
eines Monats nach erfolgter Jah-
resveranlagung geltend gemacht 
werden.
(2) Bei unbilligen Härten, die 
durch den Gebührenpflichtigen 
nachgewiesen werden müssen, 
kann ebenfalls auf schriftlich be-
gründeten Antrag eine Gebüh-
renminderung erfolgen. Darüber 
hinaus gelten nach § 12 KAG die 
Regelungen über Stundung, Nie-
derschlagung und Erlass der Ab-
gabenordnung. 

§ 6 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach 
der Bekanntmachung in Kraft.

Zossen, den 17.03.2011

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Sprechzeiten der 
Verwaltung der 

Stadt Zossen
(Bürgerbüro)

Montag:	
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag:	
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch:	
nur Termine nach Vereinb.

Donnerstag:	
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag:	 	
8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Sonnabend:	
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
(jeden 1. Sa im Monat)

Telefonnummern 
der Verwaltung

Zentrale 	
� 03377 / 30 40 0
Bürgerbüro	�
� 03377 / 30 40 500
Fax � 03377 / 30 40 762

zentrale Mail:
service@svzossen.branden-
burg.de
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Historische und Moderne Renn-
maschinen werden gezeigt und 
Könner des Radsports vorgestellt. 
Di.-Fr.  	 10.00 - 18.00 Uhr
Sa.-So.	 11.00 - 17.00 Uhr
Bitte im Haus Oskar melden!
Waldstadt, Radsportmuseum/
Gutenbergstraße 1

Atelier „Oskar“	
Karikaturen, Zeichnungen & 
Bilder von „Oskar“ im Salon 
Antik der Bücherstadt.	   
Di.-So. 	 11.00 - 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung	  
Waldstadt, Atelier Oskar/
Zehrensdorfer Str. 12

„Der Teltow – 
Geschichte einer Region“
„Unsere heimische Tierwelt“ 
Fr.-So. 13.00 - 16.00 Uhr (nach 
Voranmeldung sind Besu-
cher auch außerhalb der Öff-
nungszeiten gern gesehen!) 
Wünsdorf, Museum des Teltow/
Schulstraße 15

Geschichte der Garnison
Zossen-Wünsdorf
 
1910 bis 1945 - im restaurierten 
Pferdestall aus der Kaiserzeit ist die 
Geschichte zu sehen. Informieren 
Sie sich auch über das Geheimnis 
der Wünsdorfer Betonzigarren. 
Sa., So., feiertags 11.00 - 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Waldstadt, Garnisonsmuseum/
Gutenbergstraße 9

„Schule in vorigen Jahrhun-
derten“
Gewinnen Sie einen Ein-
druck in das Schulwesen 
vergangener Zeiten.	  
Do. 	 10.00 - 12.00 Uhr
Sa. 	 10.00 - 12.00 Uhr
Für Gruppen sind nach Abspra-
che auch andere Zeiten möglich.  
Zossen, Schulmuseum/Kirch-
platz 2

"Zwischen den Jahrhunder-
ten" bis 15.04.2011	

Malerei, Grafik, Mischob-
jekte von Hartmut Fischer 
Do. 	 12.00 - 16.00 Uhr
Sa. 	 14.00 - 17.00 Uhr
So. 	 14.00 - 17.00 Uhr
Zossen, Kleine Galerie/
Bahnhofstraße 13

2B - Berlin - Brandenburg 
bis 15.05.2011
Installationen, Objekte, Col-
lagen, Reliefs von Edith Wit-
tich und Irene Anton.	  
Do.-So. 	 10.00 - 18.00 Uhr,
Ostersonntag ist auch geöffnet! 
Waldstadt, Neue Galerie-TF/Gu-
tenbergstraße

Zossen in alten Ansichten 
bis 20.05.2011	
Fotografien von Frau Müller 
Sa. 	 14.00 - 17.00 Uhr 
So. 	 14.00 - 17.00 Uhr 
Gruppenbesuche sind nach te-
lefonischer Absprache möglich.
Zossen, Heimatverein 
Alter Krug/Weinberge 15

"Kunsterziehung-
Handarbeit-Werken"
Gezeigt werden Schülerar-
beiten von Irmgard Soika 
aus Dabendorf, von Roswitha 
Mögelin und Klaus Voeckler 
aus Nächst Neuendorf. Infor-
mationen über Handarbeit 
und Kunsterziehung im Ver-
lauf von zwei Jahrhunderten. 
Do. 	 10.00 - 12.00 Uhr	
Sa. 	 10.00 - 12.00 Uhr	 
Für Gruppen sind nach Abspra-
che auch andere Zeiten möglich.  
Zossen, Schulmuseum/Kirch-
platz 2

Ausstellungen in der Stadt Zossen

Katrin Ruden aus Schöneiche 
zeigte ihre Werkstatt, erläuterte 
das Töpfern und präsentierte 
den Interessierten das Arbeiten 
an der Töpferscheibe. Eine Töp-
ferei zum Zuschauen, Anfassen 
und Selbermachen.
Mit viel Geduld und Übung ent-
stand ein Krug, wobei man hier 
erwähnen muss, dass Frau Ru-

den dieses Handwerk mit viel 
Fleiß erlernt hat. Ein Gast mein-
te während der Vorführung: „Das 
Töpfern hat sich geändert. Heute 
ist es mit der Scheibe einfacher“. 
Überall auf dem Gelände 
und  in der Werkstatt sah 
man edle Handarbeit von 
ihr, natürlich fertigt sie 
auch Geschirr und Kera-
mik nach Ihren Wünschen 
an.
Mit von der Partie war ihre 
Freundin aus Mittenwalde 
U. Geiselberger. Von ihr 
konnte man Tierplastiken, 
Wächterfiguren, Leuchter 
oder Kugeln bestaunen.
Die kleinsten Besucher 
konnten einige Keramik-

stücke bemalen und mit nach 
Hause nehmen.
Bei allen Gästen war die Brat-
wurst aus Thüringen beliebt, 
Kuchen, Kaffee, aber auch Glüh-

wein konnte man genießen.
Hoffentlich öffnet Katrin Ruden 
„Der Tontopf“ im nächsten Jahr 
wieder ihre Pforten.
Infos unter: dertontopf@gmx.de 

„Tag der offenen Töpferei“

In der Sitzung der 2. Stadt-
verordnetenversammlung 
am 16.03.2011 wurde zur Be-
schlussvorlage der Verwaltung 
Nr. 014/11: Aufstellungsbe-
schluss eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes 01711 
„Alternatives Heil- und Erho-
lungsvorhaben“ im Ortsteil 
Wünsdorf, Gemeindeteil Neu-
hof wie folgt namentlich abge-
stimmt:

Mit JA stimmten alle anwesen-
den Stadtverordneten:

Andrae, Baranowski, Bock, 
Brumm, Degner, Grebe, Heilger-
mann, Hummer, Käthe, Kniesigk, 
Kühnapfel, Lüders, von Lützow, 
Manthey, Markwardt, Menges, 
Michler, Miersch, Noack, Preuß, 
Dr. Reinecke, Rust, Schreiber, 
Schröder, von Schrötter, Schulz, 
Steinert, Timm, Zurawski

Es gab keine Nein-Stimmen und 
keine Enthaltungen.

Damit wurde der Antrag einstim-
mig angenommen.

Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes und die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Bekanntmachung der Stadt Zossen

Betr.: Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 01/11 "Alternatives 
Heil- und Erholungsvorhaben" im 
Ortsteil Wünsdorf, Gemeindeteil 
Neuhof

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Zossen hat in der 

öffentlichen Sitzung am 16. März 
2011 den Beschluss zu o. g. Vor-
haben gefasst und die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit be-
stimmt.
Der Bebauungsplan befindet sich 
an der Straße "Im Wald" und der 
Geltungsbereich ist im folgenden 
Kartenauszug als schraffierte Flä-
che dargestellt. Betroffen sind die 

Flurstücke 30, 655, 658 und eine 
Teilfläche aus dem Flurstück 633, 
der Flur 4 der Gemarkung Neuhof.

Die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung erfolgt in Form einer 
zweiwöchigen Auslegung.
Die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung können in der Zeit 
vom 07. April 2011 bis zum  21. April 

2011 im Rathaus der Stadt Zossen, 
Marktplatz 20 in 15806 Zossen im 
Bürgerbüro während der Sprech-
zeiten 

Mo	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und � 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Die	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und� 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Do	�  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

und � 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr	�  8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
eingesehen werden. 

Den interessierten Bürgern wird in 
dieser Zeit Gelegenheit zur Erörte-
rung und Äußerung gegeben.

Michaela Schreiber
Bürgermeisterin 

Namentliche Abstimmung Thema Alternatives Heil- und Erholungsvorhaben

Die Beauftragte des Landes Bran-
denburg zur Aufarbeitung der 
Folgen der kommunistischen Dik-
tatur (LAkD) bietet Beratungen für 
Bürgerinnen und Bürger an, die 
unter der SED-Diktatur gelitten 
haben und durch Maßnahmen 
des ehemaligen Ministeriums für 
Staatssicherheit in ihren Rechten 
verletzt worden sind. 

In Einzelgesprächen haben Be-
troffene die Möglichkeit, ihre eige-
nen Schicksale, ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse zu schildern und 

können sich nach Möglichkeiten 
erkundigen, wie ihnen geholfen 
werden kann, bzw. wie sie ihre 
Rechte geltend machen können.

In den klärenden Gesprächen 
können insbesondere Fragen 
gestellt werden
• zur Einsicht in Akten des ehe-
maligen MfS nach dem Stasi-
Unterlagen-Gesetz 
• zu Archiven, in denen sich 
wichtige Unterlagen aus der Zeit 
der ehemaligen DDR befinden 
(z.B. zur Klärung von Renten-

versicherungszeiten)
• zur Rehabilitierung und Wieder-
gutmachung von SED-Unrecht 
nach den SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetzen: dem Strafrecht-
lichen, Verwaltungsrechtlichen 
und Beruflichen Rehabilitierungs-
gesetz 
• zur Behandlung verfolgungsbe-
dingter Gesundheitsschäden  
• zu allgemeinen Fragen und Pro-
blemen zur Tätigkeit des früheren 
MfS.

Die nächsten Sprechstunden mit 

dem Bürgerberater der Aufar-
beitungsbeauftragten, Reinhard 
Schult, finden statt

am Dienstag, dem 19.04.2011
in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr
im Rathaus Zossen, Marktplatz 20, 
Konferenzraum EG

Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei der brandenburgi-
schen Landesbeauftragten unter 
0331/237292-20 bzw. -21 und 
unter www.aufarbeitung.bran-
denburg.de. 

Bürgerberatung in brandenburgischen Kommunen – Mitarbeiter der 
Aufarbeitungsbeauftragten berät Betroffene der SED-Diktatur vor Ort

Satzung zur Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Straßenreinigung der Stadt Zossen

Holen Sie sich die Welt nach Hause!
� Werden Sie Gastfamilie!

Für Schülerinnen und Schüler aus Cali /Kolumbien suchen wir aufge-
schlossene Familien, die gerne einmal mit einem jungen Menschen aus 
einem anderen Kulturkreis zusammen leben und den Alltag teilen wür-
den. Die Jugendlichen lernen Deutsch als Fremdsprache. Sie kommen 
für die Dauer eines Schuljahres nach Deutschland und werden bundes-
weit in Gastfamilien unter gebracht.

Familienaufenthalt 	 27. August 2011 bis 14. Juli 2012
	 15 Schüler(innen), 15-16 Jahre
	 ausreichende Deutschkenntnisse

Gegenbesuche in Cali zu denselben Bedingungen sind herzlich willkommen!

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart

Tel. 07 11/ 2 37 29-13 h Fax: 07 11/ 2 37 29-31
schueler@schwaben-international.de, www.schwaben-international.de



30. März 2011Seite 16 Stadtblatt

cm
yk

-Z
O

S
 S

T
I_

1_
16

_#
13

_V
2_

cy
an

_m
ag

en
ta

_y
el

lo
w

_s
ch

w
ar

z

Stadt Zossen mit ihren Ortsteilen: Glienick, Horstfelde, Schünow, Kallinchen, Lindenbrück, Nächst Neuendorf, Nunsdorf, Schöneiche, 
Wünsdorf und Zossen und den bewohnten Gemeindeteilen: Werben, Zesch am See, Funkenmühle, Neuhof, Waldstadt, Dabendorf

Fest der Vereine
am 30.4.
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STADTBLATT
Schuldnerberatung in Zossen
jeden Dienstag 
von   9:00-18:00 Uhr  
Schuldnerberatung, Fr. Schulz
jeden Mittwoch 
von   9:00-17:00 Uhr 
Schuldner/ Insolvenzberatung, 
Fr. Jungnickel
jeden Mittwoch 
von 14:00-16:00 Uhr 
Bescheinigungen für P-Konto, 
Fr. Schulz
jeden Donnerstag 
von   9:00-16:00 Uhr 
Schuldnerberatung, Fr. Schulz 
Terminvergabe unter 03377 
20439-44 (Frau Bettina Schwarz) 

oder über unsere neue Homepage 
www.betreuungsverein-tf.de

Offene Sprechstunde der Schuld-
nerberatung in Zossen 
(ohne Terminvergabe)
09:00 – 12:00 Uhr und 
14:00 – 18:00 Uhr
Nächste Termine: 14.04.2011
  12.05.2011
  09.06.2011
Neu!!! Neu!!!! Neu!!! Allgemei-
ne Sozialberatung
Jeden 2. und 4. Montag im Monat 
von 13:00 – 17:00 Uhr (ohne Ter-
minvergabe)
Bürgerbüro (direkt gegenüber 

Bahnhof), Bahnhofstraße 25 in 
Zossen
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Mo-
nat von 13:00 – 17:00 Uhr (ohne 
Terminvergabe)
Bürgerhaus Wünsdorf, 
Am Bürgerhaus 1 in Wünsdorf

Berater: Gunter Appelt

Zusätzliche individuelle Ter-
minvergabe für eine Beratung in 
unseren Vereinsräumen bzw. die 
genauen Daten für die einzelnen 
Beratungstage in den Gemein-
den unter 03377 20439-44 
(Frau Bettina Schwarz)

Ausbildung der 
Feuerwehr

Seite 7

Schuldner-, Insolvenz- und allgemeine Sozialberatung 
beim Freien Betreuungsverein Teltow-Fläming e.V. 
in Zossen, Stubenrauchstraße 26 in 15806 Zossen

Im heutigen Stadtblatt sind so viele interes-
sante Themen enthalten, auf die ich Sie an 
dieser Stelle hinweisen möchte, dass ich 
mich mal nicht nur einem Thema widme, 
sondern mehrere kurz anreiße. 
Ein wichtiger Schritt zur Ansiedlung von 
Kaufland, Deichmann und Dänisches Bet-
tenlager in Zossen wurde geschafft, die Aus-
legung des Bebauungsplanes an der Stuben-
rauchstrasse wurde beschlossen (mehr auf 
Seite 13). Wenn alles zügig weitergeht, kann 
noch in diesem Jahr Baubeginn sein.
Am 30.04. findet im Zossener Stadtpark nun 
schon zum achten Mal das Fest der Vereine 
statt. Das ehrenamtliche Organisationsteam 
hofft nicht nur auf gutes Wetter, sondern 
auch auf viele Besucher (mehr auf Seite 
8/9). Ich freue mich darauf, an diesem Tag 
viele Zossener im Stadtpark zu treffen, also 
Sie alle, liebe Leserinnen und Leser.
Auf Seite 7 finden Sie im Jahresbericht der 
Feuerwehren viele atemberaubende Zahlen. 
Ein herzlicher Dank geht an alle Kameraden 
der Feuerwehr für die geleistete Arbeit.
Und zu guter letzt noch in eigener Sache: 
Wenn Sie dieses Stadtblatt mögen oder 
auch nicht, beteiligen Sie sich bitte an der 
Leserumfrage auf Seite 11.
Vielen Dank und viel Spass beim Lesen.
Wir sehen uns am 30.04. im Stadtpark

Ihre Michaela Schreiber
Bürgermeisterin

Blick in Töpferei

Seite 2

Vielen Rentnern blieb bisher der 
Stress mit der Steuererklärung 
erspart. Mit Einführung des Alter-
seinkünftegesetzes hat sich aber 
die Zahl der Rentner erweitert, 
die eine Steuererklärung abgeben 
müssen.  
Für viele Rentner sind dabei fol-
gende Fragen noch ungeklärt: 
Muss ich jetzt überhaupt Steuern 
zahlen und auch tatsächlich eine 
Steuererklärung abgeben? Welche 
Freibeträge, Sonderausgaben und 
Werbungskosten kann ich dabei 
geltend machen? 
Die Auskunfts- und Beratungsstel-
le der Deutschen Rentenversiche-
rung in Zossen bietet daher einen 

kostenlosen Vortrag „Rente und 
Steuern – was muss ich wissen?“ an.

Termin: 12.04.2011 um 10.00 Uhr

Aufgrund begrenzter Platzkapa-
zität ist eine Anmeldung erfor-
derlich: Tel: 03377 300849, Fax: 
0331 2301-134 oder per E-Mail: 
mailto:service.in.zossen@drv-
berlin-brandenburg.de

Veranstaltungsort: 
Auskunfts- und Beratungsstelle der 
Deutschen Rentenversicherung, 
Baruther Str. 23, 15806 Zossen 
Darüber hinaus können die Besu-
cher der Vortragsveranstaltungen 

gleich im Anschluss die für die 
Steuererklärung 2010 notwendi-
ge Auskunft über die Rentenhöhe 
erhalten. Bitte bringen Sie hierfür 
Ihren Personalausweis sowie Ihren 
Rentenausweis bzw. Rentenversi-
cherungsnummer mit.
Übrigens: Wir bieten auch Vor-
träge zu anderen interessanten 
Rententhemen an - detaillierte In-
formationen über unser gesamtes 
kostenloses Vortragsprogramm 
erhalten Sie in unserer Auskunfts- 
und Beratungsstelle.

Ihr Team der Auskunfts- und Bera-
tungsstelle in Zossen, Baruther Str. 
23, freut sich auf Ihren Besuch.

Kostenloser Vortrag „Rente und Steuern – 
was muss ich wissen?“

Kursangebote der Volkshochschule vom 30.03. – 27.04.2011

Am 09. April 2011 findet der 
deutschlandweite „Astronomie-
tag“, initiiert durch die Vereinigung 
der Sternfreunde e.V. statt. Auch 
die Schul- und Volkssternwar-
te Dahlewitz wird sich an dieser 
Aktion beteiligen. Folgendes Pro-
gramm ist geplant:

ab 14.00 Uhr
Sonnenbeobachtungen  
ab 14.00 Uhr stdl. 
Vorführungen im Planetarium  

ab 20.00  Uhr 
Beobachtungen am 75-cm-Spiegel
 
Sollte schlechtes Wetter sein, 
finden nur die Vorführungen im 
Planetarium statt.
Zur Sonnenbeobachtung wird u. a. 
ein Sonnenteleskop eingesetzt, mit 
dem die Beobachtung der Protu-
beranzen erfolgen kann. 
Auch Sonnenflecken werden bei 
entsprechenden Sichtverhältnis-
sen bewundert werden können. 

Informationen zur Arbeit des Ver-
eins im Internet unter http://www.
sternwartedahlewitz.de  
und telefonische Anfragen wie im-
mer unter 033708 30164 oder unter 
03379 320432.
Alle Veranstaltungen finden in der 
Oberschule Dahlewitz statt. 
Die Sternwarte ist über den Ostein-
gang der Oberschule zu erreichen. 

Michael Wenzel
1. Vorsitzender

Astronomietag 2011

Datum Uhrzeit Kurs-Nr. Titel Ort 
Mi., 30.03. 18:30 M20513 Aquarellmalerei – Motive aus der Umgebung Rangsdorf 
Do., 07.04. 17:00 M21309 Filzen für Ostern Zossen 
Sa., 09.04. 10:00 M50904 Farb- und Stilberatung Rangsdorf 
Di., 12.04. 18:30 M20514 Aquarellmalerei für Anfänger Zossen 
Do., 14.04. 17:00 M105112 Welche neuen Leistungen stehen  Zossen
   Empfängern von ALG II zu?  
Do., 14.04. 19:00 M50805 Konfliktkommunikation oder  Zossen
   Erziehungspartnerschaft  
Di - Sa,  täglich M50054 10-Finger-Tastschreiben am PC / Rangsdorf
26.04. –  09:30 –  Bildungsurlaub
30.04. 14:30
Anmeldung und weitere Informationen in der VHS-TF, 14943 Luckenwalde, Am Nuthefließ 2, 
Tel. (03371) 608-3140 bis 3148, E-Mail: kvhs@teltow-flaeming.de oder online vhs.teltow-flaeming.de www.klaus-markwardt.deŠkodaService

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.autohaus-klaus-markwardt.de

Stubenrauchstr. 58 – 59, 15806 Zossen - direkt an der B 96, Tel. 03377 / 3 35 07-0

Erleben Sie unsere große Auswahl ...

…hochwertiger Gebrauchtwagen direkt vom Fachmann zu Top-Konditionen!Konditionen!

✔ Finanzierung auch ohne 
Anzahlung möglich

✔ Inzahlungnahmeprämie von 
bis zu 3.000,– €

✔ inklusive GarantieGarten-, Landschaftsbau und Friedhofsgestaltung

Wir bieten Leistungen um 
Haus, Hof und Garten
 - Wir pflanzen und pflegen
 - legen den Garten neu an
 - führen Grabpflege durch

Petra Miersch
Kleinstückenweg 1c, 15806 Zossen, Tel./Fax 03377 / 330 246

Tag und Nacht 033764 - 26 53 10
15749 Mittenwalde • St. Moritz - Kirchstraße 1

preiswert & kompetent

Bestattungshaus
Grunow

RA Thomas Blanke 
- auch Fachanwalt für Arbeitsrecht -

Tätigkeits- und Interessenschwerpunkte:

 • Scheidungs- und Familienrecht 
 • Recht im Straßenverkehr

Tel. 03377 200 505 oder per E-Mail 

anwaltblanke-zossen@t-online.de
 15806 Zossen • Berliner Straße 9 • Fax: 03377 202 119

Kontor Immobilien GbR
Bahnhofstraße 54
15806 Zossen

Tel./Fax: 03377 / 96 99 66 1
Email: info@kontorimmobilien.de
Web: www.kontorimmobilien.de

Wir suchen für unsere Kunden 
Grundstücke, Häuser und Wohnungen.

www.kontorimmobilien.de

Kfz-Sachverständiger
Freier und unabhängiger Kfz-Sachverständiger
für Schaden- und Wertgutachten

w
w

w
.k

fz
gu

ta
ch

te
r-

sc
hw

er
ic

ke
.d

e

Ronald Schwericke
         Meister
15838 Am Mellensee/OT Rehagen • Horstweg 1
fon: 033703 / 69 89 64 • mobil: 0152 - 22 386 495
e-Mail: email@kfzgutachter-schwericke.de
- Beratung bei Autounfall u. Versicherungsangelegenheiten

- Erstellung von Schadengutachten, Wertgutachten u. Kostenvoranschlägen
- Lackschichtdickenmessungen

Service, Reparatur, Handel undVerleih für
Rasenmäher, -traktoren, Mopeds, Fahrräder
Service vor Ort auch für Zossen und Umgebung
Paplitzer Hauptstraße 1 • 15837 Baruth OT Paplitz

Tel.: 033704/9 66 18 • Mobil: 0173/6053 046




